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Durch die betroffene Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen sowie Anregungen 
abgegeben. 
 
Von den nachfolgend benannten und beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange sowie den beteiligten Nachbargemeinden wurden keine Stellung-
nahme sowie Anregungen abgegeben:  
 

1. Tauber Delaborierung GmbH 
2. Straßenbauamt Ostthüringen 
3. THÜSAC, Personennahverkehrsgesellschaft mbH 
4. Deutsche Telekom Technik GmbH 
5. 50 Herz Transmission GmbH 
6. Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
7. Grüne Liga e.V. 
8. Agrarprodukte Schmölln GmbH 
9. Verwaltungsgemeinschaft Rositz 
10. Verbandsgemeinde Droßiger-Zeitzer Forst 
11. Verwaltungsgemeinschaft Am Brahmetal 

 
 
 
 
 
  



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 2 von 84 

 

Lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Be-
lange/Bürger 

Antwort 
zum Vor-
entwurf 
(Stand: 
02/2021) 

Antwort 
zum 1. 

Entwurf 
(Stand: 
05/2021) 

Antwort 
zum 2. 

Entwurf 
(Stand: 
04/2022) 

Antwort 
zum 3. 

Entwurf 
(Stand: 
03/2023) 

 

Seite 

1 
Landratsamt Alteburger Land, 
Kreisplanung 

16.03.2021  
  6 

2 
Landratsamt Alteburger Land, 
Kreisplanung 

 12.08.2021 
  6 

3 
Landratsamt Alteburger Land, 
Kreisplanung 

  
18.05.2022  12 

4 
Landratsamt Alteburger Land, 
Kreisplanung 

  
 30.06.2023 

 

19 

5 
Landratsamt Alteburger Land, 
FD Natur- und Umweltschutz 

09.03.2021  
  20 

6 
Landratsamt Alteburger Land. 
FD Natur- und Umweltschutz 

 10.08.2021 
  23 

7 
Landratsamt Alteburger Land, 
FD Natur- und Umweltschutz 

  
11.05.2022  25 

8 
Landratsamt Alteburger Land, 
FD Natur- und Umweltschutz 

  
 30.06.2023 27 

9 Thüringer Landesverwaltungsamt  16.03.2021    29 

10 Thüringer Landesverwaltungsamt  11.08.2021   36 

11 Thüringer Landesverwaltungsamt   16.05.2022  42 

12 Thüringer Landesverwaltungsamt    12.06.2023 45 

13 
Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 

18.03.2021  
  48 

14 
Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 

 11.08.2021 
  51 

15 
Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 

  
13.05.2022  54 

16 
Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz 

  
 13.06.2023 58 

17 
Thüringisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie 

01.03.2021  
  61 
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Träger öffentlicher Be-
lange/Bürger 

Antwort 
zum Vor-
entwurf 
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02/2021) 
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zum 1. 
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05/2021) 

Antwort 
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Seite 

18 
Thüringisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie 

 20.07.2021 
  61 

19 
Thüringisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie 

  
 17.05.2023 62 

20 
Thüringer Landesamt für Bau und 
Verkehr 

16.02.2021  
  62 

21 
Thüringer Landesamt für Boden-
management und Geoinformation 

25.02.2021  
  62 

22 
Thüringer Landesamt für Boden-
management und Geoinformation 

  
 06.06.2023 64 

23 
Thüringer Landesamt für Land-
wirtschaft und Ländlichen Raum 

  
 16.03.2023 65 

24 
Stadtverwaltung Ronneburg, Bau-
amt 

24.02.2021  
  66 

25 
Stadtverwaltung Ronneburg, Bau-
amt 

  
 31.05.2023 66 

26 Stadt Gera 02.03.2021    67 

27 Stadt Gera  19.07.2021   67 

28 Stadt Gera    24.05.2023 67 

29 Stadtverwaltung Meerane 16.02.2021    67 

30 Stadtverwaltung Crimmitschau 01.03.2021    67 

31 Stadtverwaltung Crimmitschau    23.05.2023 67 

32 Stadtverwaltung Altenburg    22.05.2023 67 

33 Gemeinde Nobitz 16.02.2021    68 

34 

Verwaltungsgemeinschaft „Obe-
res Sprottental“, Gemeindewerke 
„Oberes Sprottental“ Wasser- und 
Abwasserversorgung 

09.03.2021  

  68 

35 

Verwaltungsgemeinschaft „Obe-
res Sprottental“, Gemeindewerke 
„Oberes Sprottental“ Wasser- und 
Abwasserversorgung 

  

20.04.2022  68 
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Seite 

36 

Verwaltungsgemeinschaft „Obe-
res Sprottental“, Gemeindewerke 
„Oberes Sprottental“ Wasser- und 
Abwasserversorgung 

  

 12.05.2023 69 

37 
Thüringer Polizei, Landespolizei-
inspektion Gera 

18.02.2021  
  69 

38 AHO Thüringen e.V. 08.03.2021    69 

39 AHO Thüringen e.V.   02.05.2022  70 

40 
Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ 
Thüringen e.V. 

24.03.2021  
  70 

41 
Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ 
Thüringen e.V. 

 16.08.2021 
  70 

42 
Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ 
Thüringen e.V. 

  
16.05.2022  70 

43 
Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr 

16.02.2021  
  71 

44 Deutsche Bahn AG 16.04.2021    71 

45 Deutsche Bahn AG   07.06.2022  72 

46 Deutsche Bahn AG    11.07.2023 76 

47 Eisenbahn-Bundesamt 22.02.2021   

 

76 

48 Thüringer Forstamt Weida 22.04.2021   

 

77 

49 GDMcom GmbH 17.02.2021   

 

77 

50 GDMcom GmbH    22.05.2023 78 

51 
Landesjagdverband Thüringen 
e.V. 

16.02.2021   

 

80 

52 
Industrie- und Handelskammer 
Ostthüringen zu Gera 

18.03.2021   

 

80 

53 
Verwaltungsgemeinschaft Sprot-
tental 

24.03.2021  
 

 

80 

54 
Verwaltungsgemeinschaft Sprot-
tental, Gem. Löbichau 

  
 15.06.2023 80 
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Seite 

55 
Verwaltungsgemeinschaft Sprot-
tental, Gem. Posterstein 

  
 15.06.2023 81 

56 
Verwaltungsgemeinschaft Sprot-
tental, Gem. Thonhausen 

  
 15.06.2023 81 

57 
Verwaltungsgemeinschaft Sprot-
tental, Gem. Vollmersheim 
 

  
 15.06.2023 81 

58 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Strom mbH 

10.03.2021  
 

 

81 

59 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Strom mbH 

  
 03.08.2023 82 

60 
Mitteldeutsche Netzgesellschaft 
Gas mbH 

  
 23.05.2023 83 

61 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Landesverband Thüringen 
e.V.  

02.03.2021  
  83 

62 Stadtverwaltung Gößnitz  19.07.2021   84 

63 
Wismut GmbH, Bereich Sanierung 
Ronneburg 

19.10.2021  
  84 

64 
Gewässerunterhaltungsverband 
Pleiße/Schnauder 

  
21.04.2022  84 

65 
Stadt Schmölln, Stadtbrandmeis-
ter 

  
15.08.2022  84 
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 Stellungnahme Abwägung 

1 

 

Landratsamt Alteburger Land, Kreisplanung 

16.03.2021 

 

1.1 Der übermittelte Entwurf entspricht nicht den gesetzlichen 
Anforderungen; diese umfassen neben der Planzeichnung 
eine Begründung, in der die Ziele, Zwecke und die wesent-
lichen Auswirkungen des Bauleitplans aufgeführt werden, 
und einen Umweltbericht (siehe § 2 a BauGB). Da es sich 
um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, ist 
ein Vorhaben- und Erschließungsplan erforderlich (siehe § 
12 BauGB), welcher fehlt. 

Die Hinweise werden alle be-

rücksichtigt. Der Entwurf wird 
dahingehend überarbeitet. 

1.2 Die vorgelegte Planzeichnung erfüllt in keinem Punkt die 
Ansprüche an einen Bebauungsplanentwurf, der nach der 
Planzeichenverordnung erstellt wurde. Weiterhin sind dem 
Plan keine zeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
nach dem Festsetzungskatalog gemäß § 9 Abs. 1 BauGB 
zu entnehmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichnung nach 
Planzeichenverordnung erstellt.  

1.3 Konkrete Äußerungen zum Planinhalt können nicht vorge-
nommen werden, da dem Plan u.a. keine Angaben über Art 
und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise usw. entnom-
men werden können. 

Entfällt. 

1.4 Bei der weiteren Bearbeitung ist darauf zu achten, dass die 
Anforderungen an einen vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan und Umweltbericht erfüllt werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und Anforderungen eines vorha-
benbezogenen Bebauungs-
plans und Umweltbericht beach-
tet. 

1.5 Ich weise darauf hin, dass der Bebauungsplan nicht aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt wird und somit bei 
Aufstellung § 8 Abs. 4 BauGB zu beachten ist. 

Entfällt. 

2 Landratsamt Alteburger Land, Kreisplanung 

12.08.2021 

 

2.1 Planzeichnung 

Es fehlt die Angabe zur Katastergrundlage. Höhenpunkte 
sind der Karte ebenfalls nicht zu entnehmen. 

Nach der Planzeichnung müsste der Geltungsbereich und 
auch der Vorhaben- und Erschließungsplan den Geltungs-
bereich erweitern, da über die Flurstücke 87/5 und 99/14 
der zeichnerische Anschluss an den Einspeisepunkte dar-
stellt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 

und die Angabe zur Kataster-
grundlage sowie die Höhen-
punkte werden in der Plan-
zeichnung ergänzt. 

 

2.2 Der Bebauungsplan ist nach den Vorgaben der PlanZV zu 
erstellen. Dies betrifft zum Beispiel die Sondergebietsfläche 
„Solarenergie“, die schemenhaft dargestellte Laubstrauch-
hecke an der nördlichen Geltungsbereichsgrenze, den Weg 
mit Wegerecht. Die vorangestellte Aufzahlung ist nicht ab-
schließend. Die Planzeichnung ist entsprechend zu überar-
beiten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Bebauungsplan nach 
den Vorgaben der PlanZV über-
arbeitet. 
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2.3 Im östlichen Bereich des Flurstücks 87/9 sind keine zeich-
nerischen Festsetzungen zu entnehmen, da es sich um 
weiße Flächen handelt. Weiterhin ist das Bebauungsplan-
gebiet verkehrstechnisch nicht erschlossen, da keine Fest-
setzung erfolgt ist (weiße Fläche). 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Bereich wie folgt überar-
beitet: Der Bereich wird als 
Grünfläche mit Raseneinsaat 
oder Stauden ausgewiesen. Es 
wird eine Verkehrsfläche ausge-
wiesen, so dass das Vorhaben 
verkehrstechnisch erschlossen 
ist. 

2.4 Der Nutzen des P+R-Parkplatz kann dem Plan nicht ent-
nommen werden. Es wird nicht ersichtlich, wem der Park-
platz dient. Diese Festsetzung wird ebenfalls nicht in der 
Begründung aufgeführt und erläutert. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Er dient der besseren ÖPNV-
Anbindung für Berufspendler 
und Touristen, um vom Pkw auf 
den ÖPNV umzusteigen. Die 
Begründung wird entsprechend 
ergänzt. 

2.5 Durch das Fehlen einer Baugrenze richtet sich die Errich-
tung der baulichen Anlagen nach den landesrechtlichen 
Vorschriften über die Abstandsflächen. Es ist zu prüfen, ob 
der Bebauungsplan mit insgesamt 2027 Modulen und der 
Trafostation umsetzbar ist. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da der Bebauungsplan 
nicht gegen die landesrechtliche 
Vorschrift verstößt. Jedoch wird 
eine Baugrenze aufgenommen, 
damit es rechtseindeutig ist. 

2.6 Das Maß der baulichen Nutzung ist ein dem Städtebau ent-
scheidend prägendes Element. „Das für die jeweilige örtli-
che Situation angemessene bzw. vertretbare Maß der bau-
lichen Nutzung ist unter Berücksichtigung des in § 1 Abs. 6 
BauGB aufgeführten Belange zu bestimmen“  
(Fickert / Fieseler, Baunutzungsverordnung, 12. Auflage, § 
16 Rd. 1). 
Das Maß der baulichen Nutzung muss eindeutig bestimm-
bar sein; denn die Festsetzungen sind Grundlage u.a. für 
die Baugenehmigungen. In § 16 Abs. 2 BauNVO werden 
die Maße der baulichen Nutzung bestimmt. Die in Nr. 3 und 
Nr. 4 aufgeführten Zahl der Vollgeschosse und Höhe der 
baulichen Anlagen sind an sich alternative Festsetzungen 
zur dritten Dimension. Für die eindeutige Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung ist eine dreidimensionale 
Festsetzung erforderlich: dies bedeutet, dass die Baukör-
per durch die Fläche und die Höhe festgesetzt werden. Es 
sind hierfür ausreichend GRZ und Z oder GRZ und GFZ 
festzusetzen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wird eine Unterkante als 
auch eine Oberkante für die 
baulichen Anlagen festgesetzt. 

 

2.7 In der vorliegenden Planung wurde keine GRZ/ GR festge-
setzt. Lediglich ein Vollgeschoß mit einer maximalen 
Wandhöhe von 2,5 m. Diese Festsetzung ist für das Auf-
stellen von Solarmodulen ungeeignet und auch aufgrund 
der obigen Ausführungen nicht rechtssicher festgesetzt, so 
dass diese Festsetzung zu überarbeiten ist. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und wie folgt überarbeitet: Es 
wird eine GRZ von 0,5 festge-
setzt. Das Vollgeschoß wird ge-
strichen und ebenfalls eine ma-
ximale Höhe der baulichen Ne-
benanlagen festgesetzt. 

2.8 Für die Trafostation ist eine Bemaßung der Grundfläche 
angegeben, jedoch fehlt auch hier die dritte Dimension. Die 
Angaben sind nach den obigen Ausführungen festzuset-
zen. Des Weiteren steht die Trafostation auf einer grün-

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und das Maß der dritten Di-
mension ergänzt. 
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gepunkteten Fläche, die nicht zuordenbar ist, da jegliche 
Festsetzung hierfür fehlt. 

2.9 Nach § 18 Abs. 1 BauNVO sind die Höhenbezugspunkte zu 
bestimmen, welche dem vorliegenden Plan nicht zu ent-
nehmen sind.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Höhenbezugspunkte er-
gänzt. 

2.10 Die Beschriftung der verwendeten Planzeichen erfolgt nur 
in der Legende (z.B. „geplante Grenze’‘). 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Pan dahingehend über-
arbeitet. 

 

2.11 Dem vorliegenden Plan kann keine Zufahrt auf die SO-
Fläche entnommen werden. 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Zufahrt auf die SO-
Fläche ergänzt. 

2.12 Zeichenerklärung 

Die verwendeten Planzeichen entsprechen nicht der Dar-
stellung der Anlage zur PlanZV (siehe obige Ausführun-
gen). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichnung nach 
Planzeichenverordnung erstellt.  

2.13 Die angewendete Nutzungsschablone ist zu überarbeiten, 
da die Bezeichnungen falsch sind. Die Rechtsgrundlage bil-
det für die Art der baulichen Nutzung „Sondergebiet Solar-
energie“ nicht § 9 BauGB. Die Zahl der Vollgeschosse für 
Betriebsgebäude / Nebengebäude kann den zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen nicht entnommen wer-
den. Der Verweis auf § 2 ThürBO ist zu streichen. 

Die maximale Wandhöhe von 3,0 m entspricht nicht der 
Planzeichnung und kann auch nicht für die Solarmodule 
angewandt werden, da diese keine Wände besitzen. Der 
Verweis auf §6 Abs. 4 ThürBO ist zu streichen. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Nutzungsschablone 
wurde überarbeitet, so dass Art 
der baulichen Nutzung, GRZ so-
wie Maximal- und Mindesthöhe 
eingetragen werden.  

 

2.14 Die aufgeführten Darstellungen unter „Hinweise zur Plan-
zeichnung ohne Normcharakter“ sind falsch zugeordnet 
und sind entsprechend des BauGB i.V.m. BauNVO und 
PlanZV aufzubereiten und in der Legende aufzuführen. Un-
verständlich sind die Bezeichnungen „Neue Elektroleitung 
zum Übergabepunkt“ und „neue Elektroleitung zum Über-
gabepunkt Leitungsrecht zugunsten [....] gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB". 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Darstellung gemäß 
BauGB, BauNVO und PlanZV 
überarbeitet. Die Bezeichnun-
gen werden entfernt und zu-
gunsten § 9 Abs. 6 BauGB als 
nachrichtliche Übernahme auf-
genommen. 

2.15 Eine Festsetzung für ein Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht 
muss nach einem begünstigten Kreis (nicht zwingend na-
mentlich) präzisiert sein. Bei namentlicher Benennung ist 
auch die Funktion zu benennen, so dass etwaige Rechts- 
und Funktionsnachfolger begünstigt sind. 

Textliche Festsetzungen diesbezüglich fehlen und es ist 
nicht ausreichend, dass dieser Sachverhalt nur in der Le-
gende dargelegt wird. Des Weiteren ist darzulegen, was 
unter einem Wegerecht zu verstehen ist, da es nach dem 
BauGB lediglich ein Fahr-, Geh- oder Leitungsrecht gibt. Es 
wird um entsprechende Überarbeitung gebeten, da diese 
Festsetzung nicht rechtseindeutig ist. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und entsprechend benannt so-
wie in den textlichen Festsetzun-
gen eindeutig festgesetzt. 

 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 9 von 84 

2.16 Textliche Festsetzungen 

Die textlichen Festsetzungen sind in ihrer Gesamtheit um-
fänglich zu überarbeiten, da diese nicht rechtseindeutig be-
stimmend und somit rechtssicher sind.  

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Festsetzungen 
rechtseindeutig überarbeitet. 

 

2.17 Unter Ziffer 1 wird die Art der baulichen Nutzung geregelt. 
Hierzu ist die Rechtsgrundlage eindeutig zu benennen, die 
Anlage ist zu präzisieren. Zu der Art der baulichen Nutzung 
gehören nicht „Verkabelung", „Zufahrt“ und „Wartungsflä-
chen“. Der Planzeichnung sind Betriebsgebäude und Ne-
benanlagen nicht zu entnehmen, da die dargestellten Flä-
chen hierfür keinen Raum zulassen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Rechtsgrundlage wird 
benannt sowie die Anlage präzi-
siert. Zufahrten und Verkabelun-
gen sowie Wartungsflächen 
werden gestrichen. Es wird fest-
gesetzt, dass Nebenanlagen in-
nerhalb der Baugrenze zulässig 
sind. 

2.18 Ziffer 1.2 und Ziffer 1.4 beschreiben nicht die Art der bauli-
chen Nutzung und sind entsprechend zu streichen. Es wird 
gebeten zu prüfen, welche rechtliche Grundlagen für diese 
Festsetzungen anzuwenden sind. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Festsetzungen gestri-
chen, da diese nicht nach 
BauGB festsetzbar sind. 

2.19 Ziffer 2 sollte das Maß der baulichen Nutzung festsetzen, 
die jedoch nicht erkennbar sind. 

Unter Ziffer 2.2 wird zwar eine maximale Höhe von 2,5 m 
für Modultische mit Solarmodulen festgesetzt, welche je-
doch der zeichnerischen Festsetzung sowie der Zeichener-
klärung widerspricht. 

Ziffer 2.1 und Ziffer 2.3 bestimmen nicht das Maß der bauli-
chen Nutzung. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und Widersprüche beseitigt. 
Es wird eine GRZ, Höhe der 
baulichen Anlagen sowie unte-
rer und oberer Höhenbezugs-
punkt festgesetzt. 

 

2.20 Die unter Ziffer 3 bis 7 festgesetzten Regelungen sind der 
Planzeichnung nicht zu entnehmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es erfolgt eine zeichneri-
sche Ergänzung. 

2.21 Es wird auf das Publizitätsgebot hingewiesen, welches auf 
der vorliegenden Planzeichnung fehlt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und das Publizitätsgebot unter 
Hinweise aufgenommen. 

2.22 Die Rechtsgrundlagen sind zu überarbeiten, da BauGB, 
BauNVO und PlanZV aufgrund des Baulandmobilisierungs-
gesetzes novelliert wurden. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und Rechtsgrundlagen aktu-
alisiert. 

2.23 Verfahrensvermerke 

Es wird gebeten zu prüfen, ob der Wortlaut ,,vorhabenbe-
zogener Bebauungsplan“ verwendet wird. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es wird entsprechend die 
Bezeichnung „vorhabenbezoge-
ner Bebauungsplan“ ergänzt. 

2.24 Des Weiteren sind die Verfahrensvermerke ausführlich in 
der Begründung darzulegen. Die Begründung ist entspre-
chend zu ergänzen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Begründung wird er-
gänzt. 

2.25 Begründung 

Die Begründung ist teilweise unstrukturiert und Sachver-
halte werden inhaltlich unter falschen Kapiteln aufgeführt. 
Es wird daher empfohlen, eine Überarbeitung vorzuneh-
men. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Überarbeitung vorge-
nommen. 

 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 10 von 84 

2.26 Der Begründung fehlen die ausführliche Auflistung der Ver-
fahrensvermerke, die städtebauliche Bilanz und die Rechts-
grundlagen. Es fehlt eine allgemeine Betrachtung der be-
stehenden Photovoltaik-Freiflächenanlage im Stadtgebiet. 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Auflistung der Verfah-
rensvermerke, die städtebauli-
che Bilanz und die Rechts-
grundlage ergänzt. Die Betrach-
tung der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage wurde vorgenom-
men. 

2.27 Im Kapitel „Einführung“ wird erläutert, dass neben der Pho-
tovoltaik-Freiflächenanlage 24 Pkw-Stellplätze, 5 Stell-
plätze für Motorräder / Mopeds sowie Fahrradstellplätze er-
richtet werden. Diese Stellplätze sind dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan als auch dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan nicht zu entnehmen. Die Anzahl der Fahr-
radstellplätze ist unbestimmt. 

Dies ist zu korrigieren. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und dahingehend korrigiert. 

 

2.28 Es wird ausgeführt, dass ein Wegerecht rechtlich gesichert 
ist. Es wird gebeten, darzulegen wie das Recht gesichert 
ist. Eine Baulast — wie auf Seite 6 dargelegt — wurde nicht 
in das Baulastenverzeichnis eingetragen. Auf Seite 6 wird 
weiter erläutert, dass das Flurstück 87/10 ein Zufahrtsweg 
zu den Flurstücken 88/2 und 87/11 sei. Dieser Sachverhalt 
kann dem Bebauungsplan nicht entnommen werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Nachweis über das We-
gerecht vorgelegt. Das Wege-
recht wurde im Grundbuch gesi-
chert. 

 

2.29 Die Angaben zum Geltungsbereich variieren von 1,31 ha 
(Seite 2), 1,26 ha (Seite 8) und 1,18 ha (Umweltbericht, 
Seite 29). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und korrigiert. Der Geltungsbe-
reich umfasst 10.045 m². 

2.30 In Kapitel 2.3 „Erschließung, Ver- und Entsorgung des 
Standorts“ wird auf ein Leitungsrecht verwiesen, jedoch 
nicht näher benannt. Es wird um Ergänzung gebeten. 

Der Hinweis, dass die Mitteldeutsche Netzgesellschaft mbH 
die Erschließung außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans vornimmt, kann gestrichen werden. Dies um-
fasst auch die zeichnerische Darstellung im Bebauungs-
plan 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Leitungsrecht wird eindeu-
tig benannt. Die anderen Anmer-
kungen wurden wie beschrieben 
gestrichen. 

 

 

2.31 Ich weise darauf hin, dass die Baulasten für das jeweilige 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vor Satzungsbeschluss vor-
liegen muss. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und umgesetzt. 

 

2.32 Bei den Eigentumsverhältnissen — Kapitel 2.4 — wird auf-
geführt, dass der Geltungsbereich die Grundstücke Gemar-
kung Nöbdenitz, Flur 3, Flurstücke 87/9 und 87/10 umfas-
sen würde. In Kapitel 1.1 wird der gleiche Sachverhalt ge-
schildert. Die Planzeichnung umfasst jedoch weitere Flur-
stücke. Es wird um Korrektur der Angaben gebeten. 

Die Angaben zur Verlegung der Elektroleitung außerhalb 
des Bebauungsplangebietes können entfallen. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da die Flurstücke 87/9 
und 87/10 im Geltungsbereich 
liegen. 
 
 

Die Darstellung der Elektrolei-
tung entfällt. 

2.33 In Kapitel 3.1 „Planungsrechtliche Ausgangssituation" wird 
dargelegt, dass die Voraussetzungen des § 8 Abs. 4 
BauGB erfüllt seien. Diesem Argumentationsstrang kann 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das LVA sieht die Merkmale des 
§ 8 Abs. 4 BauGB als erfüllt an, 
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nicht gefolgt werden. Es konnten keine dringenden Gründe 
dargelegt und es kann nicht entnommen werden, dass die 
Planung der städtebaulichen Entwicklung des Gemeinde-
gebiets nicht entgegenstehen wird. In Kapitel 3.3 wird 
nochmals Bezug auf die Dringlichkeit und die städtebauli-
che Entwicklung genommen. 

Es liegen keine dringenden Gründe für die Errichtung der 
Photovoltaikanlage und des P+R-Parkplatzes vor. Es wird 
argumentiert, dass die Dringlichkeit sich aus städtebauli-
chen Gründen herleiten würde. Es wird angeführt, dass die 
Parkplatzanlage mit dem Gesundheitsbahnhof und auf-
grund der Nähe zum Bahn-Haltepunkt in Einklang stehen 
würde. 

Der Gesundheitsbahnhof hat einen im Rahmen der Bauge-
nehmigung den erforderlichen Stellplatznachweis erbracht, 
so dass ausreichend Stellplätze vorhanden sind, so dass 
der Argumentation für den Parkplatz nicht gefolgt wird. 

jedoch werden die Ausführun-
gen zur Dringlichkeit und der 
städtebaulichen Rechtfertigung 
ergänzt. 

 

2.34 Es wird eindeutig nicht nachgewiesen, dass der Bebau-
ungsplan mit der städtebaulichen Entwicklung im Einklang 
steht. Dass die Erarbeitung eines Photovoltaik-Freiflächen-
plans für das gesamte Stadtgebiet einen Zeitraum von rund 
zwei Jahren in Anspruch nehmen würde, ist weder ein Ar-
gument für die Dringlichkeit noch für eine geordnete städte-
bauliche Entwicklung innerhalb des Gemeindegebietes. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Dringlichkeit dargelegt 
und dass das Vorhaben der 
städtebaulichen Entwicklung 
nicht entgegensteht. 

 

2.35 In Kapitel 3.2 „Landschafts- und Regionalplanung“ wird u.a. 
auf das Herauslösen des Plangebietes aus dem LSG ein-
gegangen. Es wird ausgeführt: Die betroffenen Flurstücke 
befinden sich im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Th-Nr. 57 
„Sprottetal“ angrenzend an die Ortslage Nöbdenitz. Das 
LSG wurde mit Beschluss des Bezirkstages Leipzig Nr. 
68/VIII/84 vom 20.09.1984 ausgewiesen und es sind die 
aktuell geltenden Übergangsbestimmungen des §36 Abs. 
2, 4, 5, 8 und 9 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) 
anzuwenden. Für Flächen in einem Bereich von bis zu 70 
m im Umkreis von gemäß §36 (8) ThürNatG am 14. Januar 
1999 im Zusammenhang bebauten Ortsteilen kann die Ge-
meinde nach §36 Abs.5 ThürNatG noch bis zum 14. Januar 
2024 einen rechtskräftigen Bebauungsplan erlassen. Diese 
Flächen sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder 
der Satzung nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutz-
gebietes.“ 

Es fehlt der Nachweis, dass der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans im 70 m Radius, welcher sich an den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil (Stand 14. Januar 1999) 
anschließt, liegt. Es wird um einen zeichnerischen Nach-
weis gebeten, um eine abschließende Beurteilung vorneh-
men zu können. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Festlegung nicht durch die Stadt Schmölln erfolgen kann. 
Für die Festlegung ist die untere Bauaufsicht des Landrats-
amts Altenburger Land zuständig. 

Dieses Kapitel gibt keine Auskunft über den Landschafts-
plan. Es wird um Ergänzung gebeten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der zeichnerische Nach-
weis über den 70m Radius er-
bracht. Dieser ist in der Begrün-
dung auf Seite 13 zu entneh-
men. 

 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 12 von 84 

2.36 Die Ziele und Zwecke der Planung (Kapitel 4.1) zielen nur 
auf die Photovoltaikanlage ab. Der Parkplatz wird bei die-
ser Betrachtung nicht berücksichtigt. Es wird um Ergän-
zung gebeten. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und um die Ziele und Zweck 
erweitert. 

 

2.37 Kapitel 4.2 kann mit Kapitel 3.3 zusammengefasst werden. 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die beiden Kapitel werden 
zusammengefasst. 

2.38 Die Überschrift des Kapitels 5 „Planinhalt (Abwägung und 
Begründung)" ist unverständlich. Es wird um Überarbeitung 
gebeten. 

Aufgrund der Ausführungen zu der Planzeichnung einschl. 
textlichen Festsetzungen ist Kapitel 5 in seiner Gesamtheit 
zu überarbeiten. Eine Begründung für die getroffenen Fest-
setzungen kann dem vorliegenden Entwurf nicht entnom-
men werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Titel sowie das ge-
samte Kapitel überarbeitet. 

 

2.39 Umweltbericht 

Der Umweltbericht wurde nicht nach Anlage 1 des BauGB 
erstellt und ist entsprechend zu ergänzen / zu überarbeiten. 

Als Beispiel sollen die nachfolgenden Punkte dienen (Auf-
zahlung ist nicht abschließend): 

- Es wurden nicht alle Fachgesetze aufgelistet, die zur Er-
stellung des Umweltberichts erforderlich sind, 

- es ist offensichtlich, dass die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 a bis i BauGB nicht in ihrer Gesamtheit betrachtet wurden 

Es wird auf Bild 13 auf Seite 16 verwiesen, jedoch kann 
Bild 13 der beschriebene Zustand nicht erkannt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Maßnahmen ergriffen 
werden, wenn bei der Inbetriebnahme Blendungen durch 
die Module hervorgerufen werden. Es ist jedoch im Vorfeld 
zu klären, ob Blendwirkungen durch die Module auftreten. 
Die untere Immissionsschutzbehörde hat 

zum Vorentwurf ein solches Gutachten gefordert. Sollte 
dieser Belang nicht berücksichtigt werden, könnte ein Ab-
wägungsfehler vorliegen und sich bis zur Abwägung durch-
schlagen. 

Ich bitte Sie, bei der weiteren Bearbeitung die in den Stel-
lungnahmen der Fachämter gegebenen Hinweise zu be-
achten. 

 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und der Umweltbericht nach 
Anlage 1 des BauGB überarbei-
tet. 

 

3 Landratsamt Alteburger Land, Kreisplanung 

18.05.2022 

 

 

3.1 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die im Amtsblatt am 09. April 2022 bekannt gemachte Öf-
fentlichkeitsbeteiligung entspricht nicht den gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich den umweltbezogenen Informa-
tionen. Es wurden u.a. der Umweltbericht sowie die arten-
schutzrechtliche Bewertung auf der Grundlage einer 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und in der erneuten Beteiligung 
werden die Fehler korrigiert. 
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Potenzialabschatzung nicht eingestellt. Der abgedruckte 
Geltungsbereich entspricht nicht dem der Planzeichnung.  
 

3.2 Planzeichnung — 1. Geltungsbereich 

Der Planstempel des Entwurfs ist das beauftragte Büro an-
gegeben, es ist nicht zu erkennen, dass die Stadt Schmölln 
Plangeberin ist und dass es sich um einen Bebauungsplan 
in Nöbdenitz handelt, da keine Übersichtskarte dem Plan-
stempel zu entnehmen ist.  

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Stadt Schmölln als 
Plangeberin ergänzt und eine 
Übersichtskarte dem Planstem-
pel eingefügt. 

3.3 Die Planzeichen sind teilweise nicht lesbar oder schwer er-
kennbar (z.B. Ladestationen, Bereich ohne Ein- und Aus-
fahrtsbereich). Die Flurstücksgrenzen sind nicht eindeutig 
lesbar. Der Bebauungsplan muss eindeutig lesbar sein 
(siehe § 1 PlanzV). 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Lesbarkeit verbessert. 

 

3.4 Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Böschung und die Flä-
che zwischen Böschung und Straße als Verkehrsfläche 
festgesetzt ist, da diese nicht als solche genutzt werden 
kann. Das Planzeichen „Rollstuhl“ wurde in der Planzei-
chenerklärung nicht erläutert. Es gibt hierzu auch keine 
textliche Festsetzung. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Böschung nicht als Ver-
kehrsfläche aufgeführt. Das 
Planzeichen Rollstuhl wird in 
der Planzeichenerklärung er-
gänzt. 

 

3.5 Es ist kein Ein- und Ausfahrtsbereich zur Photovoltaikan-
lage zu entnehmen. Die Module sind so angeordnet, dass 
der Bereich der nördlichen Modulreihen überhaupt nicht ge-
wartet und gepflegt werden kann, da kein Erreichen mög-
lich ist. Die Modulreihen sind von Baugrenze zu Baugrenze 
angeordnet, so dass keine Wegeführung innerhalb der 
Sondergebietsfläche gegeben ist. Die Planung ist zu über-
arbeiten, da diese nicht realisiert werden kann, wie sie im 
Entwurf abgebildet ist. 

Der Hinweis wird berücksichtig. 
Die Anordnung der Module wird 
so angeordnet, dass Wartungs-
arbeiten und Ähnliches möglich 
hat. 

 

3.6 Weiterhin wurde der Brandschutz anscheinend nicht be-
achtet. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtig, da die Feuerwehr der 
Stadt Schmölln keine Einwände 
hat. 

3.7 Es sind alle Planzeichen, welche in der Planzeichnung ver-
wendet werden, in der Legende aufzuführen. Dies ist ent-
sprechend zu ergänzen. Dies bezieht sich ebenfalls den 2. 
Geltungsbereich. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichenerklärung 
wird ergänzt. 

3.8 In der Planzeichnung ist der Anbindepunkt für Elektrizität, 
auch wenn er sich außerhalb des Geltungsbereichs befin-
det, darzustellen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Übergabe Punkt außer-
halb des Geltungsbereiches er-
gänzt. 

3.9 Planzeichnung — 2. Geltungsbereich 

Die Plangrundlage des 2. Geltungsbereichs ist unscharf 
und die Bezeichnungen können nicht eindeutig gelesen 
werden. Die Grundlage ist entsprechend aufzubereiten, um 
den gesetzlichen Anforderungen (§ 1 PlanzV) zu 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und um die angegebenen 
Punkte ergänzt. 
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entsprechen. Angaben zu Gemarkung und Flur fehlen; 
ebenso fehlt der Nordpfeil. 

3.10 Legende 

Die in der Legende angegebenen Rechtsgrundlagen sind 
teilweise zu überarbeiten, da diese nicht rechtseindeutig 
sind. Dies trifft insbesondere auf nachfolgende Punkte zu: 

- Sondergebiet „Gebiet zur Nutzung der Solarenergie“ (§ 1 
Abs. 2 Nr. 12 BauNVO, § 11 Abs. 2 BauNVO) 

- Die Grundflächenzahl wird nicht nur nach § 16 BauNVO 
bestimmt; dies trifft ebenfalls für die Höhe der baulichen 
Anlagen zu 

- Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 1 
und 3 BauNVO) 

- Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss an die Verkehrsflä-
chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB) 

- Hauptversorgungsleitungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 4, § 9 Abs. 1 
Nr. 13 BauGB) Grünflächen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

- Planungen, Nutzungen, Maßnahmen und Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) steht 

im Widerspruch zu Umgrenzung von Flächen für Maßnah-
men zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15a BauGB) 

- Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und 
Abs. 6 BauGB) 

- Höhenlage bei Festsetzungen (§ 9 Abs. 2 und Abs. 6 
BauGB) 

- PV-Modultische nach § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB 

 

Die Fehler sind sodann auch zum Teil in den textlichen 
Festsetzungen wiederzufinden. 

Der Hinweis für die Legende 
und textlichen Festsetzungen 
wird berücksichtigt und überar-
beitet. 

 

 

3.11 Die Höhenfestsetzungen der Modultische ist nicht rechts-
eindeutig festgesetzt. Es gibt lediglich drei eingemessene 
Höhenpunkte innerhalb des Geltungsbereichs, die nicht 
aussagekräftig für die Höhenangaben sind. Des Weiteren 
bezieht sich das hier angewendete Höhenbezug auf die na-
türliche Geländeoberfläche, welche immer wieder natürli-
chen Prozessen unterliegt, so dass diese einer stetigen 
Veränderung unterliegt. Dies betrifft sodann ebenso die 
textliche Festsetzung unter Ziffer 2. 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Es wird ein unterer und oberer 
Bezugspunkt festgesetzt. Die 
textliche Festsetzung wird wie 
folgt überarbeitet: 

„Höhe der baulichen Anlagen (§ 
16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 
BauNVO) Für die PV-Module 
wird eine maximale Höhe von 3 
m festgesetzt. Höhenbezugs-
punkt: Das Maß zwischen 
Oberkante des PV-Moduls und 
der senkrecht unter der Ober-
kante des einzelnen PV-Moduls 
anstehenden bestehenden ni-
vellierten Geländeoberfläche. 
Weiterhin wird für die PV-
Module eine lichte Mindesthöhe 
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von 0,3 m festgesetzt. Höhen-
bezugspunkt: Das Maß zwi-
schen Unterkante des PV-
Moduls und der senkrecht unter 
der Unterkante des einzelnen 
PV-Moduls anstehenden beste-
henden nivellierten Gelände-
oberfläche. Nebenanlagen für 
die PV-Anlage müssen eben-
falls eine maximale Höhe von 3 
m zwischen Oberkante der An-
lage und der am Fußpunkt des 
Trafohäuschens anstehenden 
bestehenden nivellierten Gelän-
deoberfläche einhalten. 

3.12 Die Nutzungsschablone ist zu erläutern. Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Nutzungsschablone er-
läutert. 

3.13 Die Zweckbestimmung der privaten Grünfläche ist nicht de-
finiert. Dies ist nach der Rechtsgrundlage zu bestimmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Rechtsgrundlage sowie 
die Zweckbestimmung angege-
ben. 

3.14 Aufgrund des festgesetzten Geh- und Fahrrechts für die Ei-
gentümer des Flurstücks 87/11 haben nur diese das An-
recht, den Privatweg zu nutzen. Durch die Festsetzung ist 
es allen anderen Personen untersagt, den Weg zu nutzen. 
Es wird daher empfohlen, den Begünstigtenkreis größer zu 
fassen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und das Geh- und Fahrrecht auf 
die Fremdrettungskräfte erwei-
tert. 

 

3.15 Für den Netzbetreiber und dessen Rechtsnachfolger ist nur 
ein Leitungsrecht festzusetzen, da dieses ein Geh- und 
Fahrrecht einschließt. Dies betrifft ebenso die textliche 
Festsetzung unter Nr. 5. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und ein Leitungsrecht festge-
setzt. 

3.16 Textliche Festsetzungen 

Unter Ziffer 1 wird die Art der baulichen Nutzung festge-
setzt. Dies umfasst keine Festsetzung von Nebenanlagen 
nach § 14 BauNVO und auch keine Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB. Es 
bedarf einer rechtseindeutigen Formulierung der Festset-
zung. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wir die Art der baulichen 
Nutzung ohne Festsetzung der 
Nebenanlagen nach § 14 
BauNVO und Verkehrsflächen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
festgesetzt. 

3.17 Die Formulierung unter 1.2 ist unklar hinsichtlich der Modul-
tische mit Solarmodulen und Modulen auf Ständern. Wahr-
scheinlich sollte es sich um aufgeständerte Modultische mit 
Solarmodulen handeln. Es wird um redaktionelle Überar-
beitung gebeten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Formulierung wird ein-
deutiger gefasst.  

3.18 Zufahrten und Wartungsflächen können der Planzeichnung 
nicht entnommen werden. Es handelt sich um einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- 
und Erschließungsplan, so dass die Zufahrt und die War-
tungsflächen darzustellen sind. 

Die Zufahrt wird dargestellt. 
Eine spezielle Wartungsfläche 
ist nicht vorgesehen. 
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3.19 Die unter Ziffer 4 festgesetzte Ausführung des Belags der 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der 
Zweckbestimmung “Privatweg“ ist inhaltlich nicht § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB zuzuordnen. Es handelt sich jedoch um eine 
Schutzmaßnahme von Boden und Natur und ist entspre-
chend festzusetzen. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und eine Festsetzung for-
muliert 

 

3.20 Es ist für das Leitungsrecht unter Ziffer 5.2 noch der 
Rechtsnachfolger der Versorgungsgesellschaft aufzuneh-
men. Es wird darauf hingewiesen, dass vor Satzungsbe-
schluss die Baulast in das Baulastenverzeichnis einzutra-
gen ist, ansonsten ist die Erschließung nicht gesichert. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und der Rechtsnachfolger 
der Versorgungsgesellschaft 
aufgenommen. Die Baulast 
wurde in das Baulastenver-
zeichnis eingetragen. 

3.21 Unter Ziffer 6.1 wird nachfolgendes festgesetzt: 

„Fertig zu stellen bis 6 Monate nach Inbetriebnahme der 
Anlage.“ 

Diese Formulierung ist nicht rechtssicher formuliert, da 
nicht zu entnehmen ist, was fertig zu stellen ist und um wel-
che Anlage es sich handelt. Es wird um entsprechend 
Überarbeitung gebeten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die textliche Festsetzung 
wie folgt formuliert: „Die Ersatz-
maßnahme ist bis 6 Monate 
nach Inbetriebnahme der Pho-
tovoltaik-Anlage fertig zu stel-
len.“ 

3.22 § 13 Abs. 2 ThürBO ist nicht für die Festsetzung nach 
Nummer 2.2 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
als Rechtsgrundlage zu benennen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und als Rechtsgrundlage § 88 
ThürBO aufgeführt. 

3.23 Unter Ziffer 3 der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 
sollen eine Beleuchtungsanlage und eine Umzäunung er-
richtet werden. Beide baulichen Anlagen sind dem Entwurf 
nicht zu entnehmen. Es sollte zeichnerisch festgesetzt wer-
den. 

Der Begründung konnte nicht entnommen werden, dass 
sich die Plangeberin mit den möglichen Auswirkungen der 
Beleuchtung hinsichtlich Bahnanlage und Wohnbebauung 
auseinandergesetzt hat und dass keine negativen Auswir-
kungen hiervon ausgehen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Umzäunung darge-
stellt. Eine Beleuchtung wurde 
Emissionsgründen nicht umge-
setzt. 

 

3.24 Rechtsgrundlagen 

Die Angaben zu folgenden Rechtsgrundlagen ist zu überar-
beiten, da zwischenzeitlich Novellierungen vorliegen: 

- BauGB 

- ThürBO 

- ThürkKO 

Dies trifft ebenfalls auf die Begründung zu. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Rechtsgrundlagen aktu-
alisiert. 

 

3.25 Begründung 

Die Begründung entspricht nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen. 

Die aufgeführten Ziele und Zwecke der Planung sind sehr 
kurz gehalten und geben nicht den gesamten Sachverhalt 
wieder (z.B. Pendlerparkplatz / OPNV-Anbindung usw.). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Begründung überarbei-
tet, um den Sachverhalt gänz-
lich darzustellen. 
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3.26 Wie schon oben aufgeführt, ist der Standort noch nicht er-
schlossen. Die Erschließung muss bis Satzungsbeschluss 
gegeben sein. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und ein Satzungsbeschluss 
erwirkt. 

3.27 Es wird erläutert, dass die Photovoltaikanlage einen be-
grenzten Zeitraum genutzt wird und dass diese sodann 
rückgebaut wird. Hierzu stellt sich die Frage, wie mit dem 
Park-und-Ride-Parkplatz, dessen Stromversorgung für die 
E-Mobilität umgegangen wird. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Der P+R-Parkplatz 
bleibt weiterhin erhalten - unab-
hängig von der PV-Anlage. 

3.28 Regionalplan Ostthüringen, Thüringer Bilanzierungsmodell 
und Eingriffsregelung in Thüringen stellen keine Rechts-
grundlagen dar. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die genannten Begriffe ent-
sprechend gestrichen. 

3.29 Das Kapitel „Bestehende Rechtsverhältnisse“ ist nicht 
nachvollziehbar, da die Unterkapitel teilweise inhaltlich 
falsch sind und einige Belange in der Plankonzeption dar-
zustellen waren.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und das Kapitel in seiner Ge-
samtheit gestrichen. 

3.30 Die Ausführungen zum Planungsrecht sind eine Fehlein-
schätzung. Denn wenn das Vorhaben nach § 35 Abs. 2 
BauGB zulässig wäre, würde kein Bebauungsplan erforder-
lich sein. Es sind jedoch öffentliche Belange wie z.B. Natur-
schutz berührt, so dass Baurecht nur mit Hilfe eines Bebau-
ungsplans erlangt werden kann.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es werden durch das Vorhaben 
öffentliche Belange beeinträch-
tigt, so dass eine Bauleitpla-
nung erforderlich ist. 

3.31 Die Plangeberin kann sich nicht auf den Standpunkt zu-
rückziehen, dass durch die Gebietserweiterung der beste-
hende Flächennutzungsplan fortgelte und ein Bebauungs-
plan nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden könne, be-
vor der Flächennutzungsplan ergänzt wird (siehe Seite 11 
der Begründung). Hierzu verweise ich auf das Urteil des 
OVG Sachsen-Anhalt vom 14. Februar 2013 (2 K 122/11). 

Es wird im Urteil ausgeführt: 

»Die Planung der Antragsgegnerin sei auch deshalb fehler-
haft, weil sie die gesetzlich vorgesehene Aufeinanderfolge 
der Planungsstufen von Flächennutzungsplan und Bebau-
ungsplan und damit das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB missachtet habe. Sie habe insbesondere 
verkannt, dass sie nicht mehr auf den Flächennutzungsplan 
der vormals selbständigen Gemeinde A. vom 30.03.1998 
habe abstellen dürfen, schon weil er nicht ordnungsgemäß 
bekannt gemacht worden sei. Selbst wenn dieser Flächen-
nutzungsplan nach der Bestands- bzw. Gebietsänderung 
gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB weiterhin Geltung bean-
spruche, hatte die Antragsgegnerin den Flächennutzungs-
plan ergänzen oder ändern müssen. Insbesondere der 
Wegfall der geplanten Trasse der B 6n, aber auch die Än-
derungen im Landesentwicklungsplan sowie im Regionalen 
Entwicklungsplan hatten zunächst einer Umsetzung im Flä-
chennutzungsplan bedurft. Dringende Gründe im Sinne von 
§ 8 Abs. 4 Satz 1 BauGB, die die Aufstellung eines vorzeiti-
gen Bebauungsplans hatten rechtfertigen können, lagen 
nicht vor und seien von der Antragsgegnerin auch nicht 
festgestellt worden." 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Ausführungen zu § 8 
Abs. 4 BauGB überarbeitet. 
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(Anmerkung: Hervorhebungen durch die Verfasserin des 
Schreibens) 

3.32 Die in Kapitel 3.6 dargestellten Gründe für einen vorzeiti-
gen Bebauungsplan können nicht ganz nachvollzogen wer-
den. Es wurde z.B. die Aussage nicht belegt, dass die Bau-
rechtschaffung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im 
Einklang mit der gesamtgemeindlichen Entwicklung steht 
und im städtebaulichen Sinne dringlich ist. 

Dass die Planung nicht mit den Voraussetzungen des § 8 
Abs. 4 BauGB steht, führt die Plangeberin selbst auf Seite 
13 aus: 

„Der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann nach § 8 
Abs. 4 Satz 2 aufgestellt werden, wenn nachgewiesen wird, 
dass die Planung mit dem gesamtgemeindlichen Photovol-
taikfreiflächenkonzept übereinstimmt. Ein gesamtgemeindli-
ches Photovoltaikfreiflächenkonzept ist für die Stadt 
Schmölln noch nicht abschließend erstellt." 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und eindeutiger beschrie-
ben. 

 

3.33 Es fand keine Auseinandersetzung mit bestehenden Anla-
gen, möglichen Konversionsflächen usw. in der Planung 
statt, so dass keine dringenden Gründe sich ableiten las-
sen. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und überarbeitet. 

 

3.34 Die Begründung zu den Planinhalten ist mangelhaft, da 
zum einen nicht alle textlichen oder zeichnerischen Fest-
setzungen aufgeführt werden und zum anderen es eine 
Vermischung von Festsetzungen innerhalb der Kapitel von 
unterschiedlichsten Festsetzungen kommt (z.B. im Kapitel 
„Art und Maß der baulichen Nutzung“ werden Ausführun-
gen zu Geh- und Fahrrechten, Versieglungsgrad vorge-
nommen). 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und das Kapitel wird überar-
beitet. 

 

3.35 Das Kapitel Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist unvoll-
ständig, da die in der Artenschutzrechtlichen Bewertung ar-
tenschutzfachliche Maßnahmen festgelegt wurden, die we-
der in der Begründung noch im Umweltbericht aufgeführt 
wurden. Weiterhin wird festgestellt, dass keine verbindliche 
Festsetzung für die Maßnahmen erfolgte. Die Aufnahme 
der gesamten Maßnahmen ist zwingend erforderlich, da die 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht ausge-
schlossen werden können. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und nachvollziehbar überar-
beitet und ergänzt. 

 

3.36 Der Begründung sind keine Aussagen zur wirtschaftlichen 
Infrastruktur, Immissionsschutz und Denkmalschutz enthal-
ten. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und um die wirtschaftliche 
Infrastruktur, Immissionsschutz 
und Denkmalschutz erweitert. 

3.37 Unter Kapitel 7 sind Verfahrensvermerke aufgeführt, wel-
che gesiegelt werden sollen. In einer Begründung werden 
keine Verfahrensvermerke aufgeführt, die einer Sieglung 
bedürfen. Es sind lediglich die Verfahrensschritte in ihrer 
Gesamtheit darzustellen, da nur die erforderlichen Verfah-
rensschritte auf der Planurkunde enthalten sind. In der Be-
gründung dient die Auflistung der Vollständigkeit 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Verfahrensschritte 
entsprechend überarbeitet Pkt. 
1.2. 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 19 von 84 

3.38 Umweltbericht 

Dem Umweltbericht ist keine allgemein verständliche Zu-
sammenfassung sowie Referenzliste der verwendeten 
Quellen zu entnehmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Umweltbericht wird ent-
sprechend dem Hinweis überar-
beitet 

4 Landratsamt Alteburger Land, Kreisplanung 

30.06.2023 

 

 

4.1 Die Planungsstände von Planzeichnung und Begründung 
einschließlich Umweltbericht weisen unterschiedliche Pla-
nungsstände auf. Es wird gebeten, dass bei der Satzung 
ein einheitlicher Planungsstand angegeben wird. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und redaktionell überarbeitet 

4.2 Die Baugrenze entspricht in der Planzeichnung nicht der 
Darstellung nach der Anlage zur Planzeichenverordnung. 
Es wird um Überarbeitung gebeten.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Baugrenzen nach 
PlanZV überarbeitet. 

4.3 Im 2. Geltungsbereich ist die Gemarkung zu ergänzen.  Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Gemarkung ergänzt 

4.4 Die Festsetzungen in der Legende sind teilweise nicht 
rechtseindeutig festgesetzt, da mehrere gesetzliche Grund-
lagen für die Festsetzung angeführt werden (z.B.§ 9 Abs. 1 
Nr. 15 und 25 BauGB für Grünflächen; hier ist nur Nr. 15 
anzugeben). Es wird um Klarstellung gebeten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Rechtsgrundlage für die 
Festsetzungen eindeutig be-
nannt. 

4.5 In den textlichen Festsetzungen ist Ziffer 1 dahingehend re-
daktionell zu überarbeiten, dass die Festsetzungen ab „Re-
gelmäßiges Beweiden […]“ zu streichen sind. Die Festset-
zung der regelmäßigen Beweidung ist im Artenschutzgut-
achten nicht enthalten und sollte daher gestrichen werden. 
Die Ausführungen zum Belag der Verkehrsflächen sind un-
ter § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB aufzuführen, da es sich um 
Maßnahme zum Schutz des Bodens handelt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Festsetzungen redaktio-
nell überarbeitet. 

4.6 Es wird empfohlen, die Höhe sowie die Ausführungen der 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte, welche in der Legende 
vorzufinden sind, in die textlichen Festsetzungen zu über-
nehmen.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und in die textliche Festsetzung 
übernommen. 

4.7 Die Festsetzungen zu PG 1 ist unvollständig. In der Be-
gründung wird die Maßnahme aufgeführt. Es wird um Er-
gänzung der Festsetzung gebeten. In der Planzeichnung 
sollte die Grünfläche PG 1 mit dem Planzeichen 13.2.1 zu-
sätzlich umrandet werden, da diese als Ausgleichsmaß-
nahme festgesetzt ist.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Festsetzung ergänzt 
und das Planzeichen 13.2.1 wird 
für die Ausgleichsmaßnahme 
verwendet. 

4.8 Das BNatSchG wurde im März 2023 novelliert und ist wie 
folgt zu zitieren:  

- Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88)  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und redaktionell überarbeitet. 
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4.9 Die aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen in der Begrün-
dung sind als Hinweise unter textliche Festsetzungen auf-
zunehmen.  

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und in der textlichen Festset-
zung übernommen. 

4.10 Die angegebene Höhe des Zaunes beläuft sich in der Be-
gründung auf maximal 2,0 m. In der Planzeichnung wurde 
OK des Zauns auf 2,2 m festgelegt. Es wird um redaktio-
nelle Überarbeitung gebeten. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Höhe auf 2,2m fest-
gesetzt. 

4.11 Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass eine Sicherung 
der Ausgleichsmaßnahmen bis-her noch nicht erfolgt ist. 
Die Sicherung ist erforderlich, da ansonsten der Bebau-
ungsplan nicht umsetzbar ist. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Sicherung erfolgt 
über eine Baulast. 

5 Landratsamt Alteburger Land, FD Natur- und Umwelt-
schutz 

09.03.2021 

 

5.1 Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde: 

Im aktuell geplanten Geltungsbereich sind im Thüringer Alt-
lasteninformationssystem (THALIS) keine Altlastverdachts-
flächen erfasst. 

 

entfällt 

5.2 Bei der Erarbeitung des Bebauungsplans sind aus boden-
schutzrechtlicher Sicht folgende Aspekte, Voraussetzungen 
und Bedingungen zu berücksichtigen: 

- Darstellung des Ausgangszustands und der Auswirkun-
gen des Vorhabens bezogen auf das Schutzgut Boden, 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Ausgangszustand auf-
genommen. 

5.3 - Flächenbilanz mit Unterscheidung unversiegelter, teilver-
siegelter und vollversiegelter Flächen 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und redaktionell überarbeitet 
und ergänzt. 

5.4 - Hinweis auf grundsätzliche bodenschutzrechtliche Pflich-
ten wie z.B. die Vorsorgepflicht gegen das Entstehen 
schädlicher Bodenveränderungen nach § 7 Bundes-Boden-
schutzgesetz und die Mitteilungs- und Auskunftspflicht hin-
sichtlich konkreter Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 
Altlast oder schädlichen Bodenveränderung nach § 2 Abs. 
1 Thüringer Bodenschutzgesetz, 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und in die Hinweise aufgenom-
men. 

5.5 - Festlegung zum vollständigen Rückbau (d.h. Entfernung 
sämtlicher Verkabelungen und Konstruktionsteile ein-
schließlich ihrer Fundamente und aller weiteren Bodenver-
siegelungen) nach Betriebsende der PV-Anlage. 

Die Hinweise werden berück-
sichtigt und der Rückbau wird in 
den städtebaulichen Vertrag 
aufgenommen. 

5.6 Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde: 

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist ne-
ben einer Erläuterung des Vorhabens ein Umweltbericht 
mit einer Eingriffsbewertung nach dem Thüringer Bilanzie-
rungsmodell zu erarbeiten. Dabei ist der Ist- und Sollzu-
stand der Fläche zu bewerten. Entstehende Eingriffe sind 
durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. 
Weiterhin ist eine artenschutzrechtliche Prüfung zum Aus-
schluss der Verbotstatbestände nach § 44 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Ein Umweltbericht, ein Arten-
schutzgutachten werden erstellt. 
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Bundesnaturschutzgesetz zu erarbeiten. Die Ergebnisse 
und Festlegungen sind in dem Bebauungsplan mit einzuar-
beiten. 

Die aufgelassenen Bahngelände stellen eine hohe Struktur-
dichte an Arten und Lebensraumen dar. Strukturelemente 
(Wildwuchs) sind zu erhalten. Durch den Antragsteller ist 
mit dem zuständigen Forstamt abzuprüfen, ob es sich beim 
vorhandenen Gehölzbestand um Waldfläche im Sinne des 
Waldgesetzes handelt. 

 
 
 

Es handelt sich nicht um Wald 
im Sinne des Waldgesetzes. 

 

5.7 Die betroffenen Flurstücke befinden sich vollumfänglich in 
Außenbereichslage. Insofern gelten hier die Regelungen 
des LSG Sprottetal nach § 36 Thüringer Naturschutzgesetz 
(ThürNatG). 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und nach § 36 Thüringer Na-
turschutzgesetzt bearbeitet. 

5.8 Es gelten hier die Verbotstatbestande des § 36 (4) Thür-
NatG; insbesondere: 

- § 36 (4) Nr. 1 ThürNatG: die Errichtung baugenehmi-
gungspflichtiger Anlagen auf nicht baulich genutzten 
Grundflächen, das Anlegen von festen Plätzen aller Art, 
Straßen und anderen Verkehrsflächen mit festem Belag, 

- § 36 (4) Nr. 2 ThürNatG: das Verbot der Vornahme von 
Abgrabungen und Aufschüttungen nach den Prämissen 
dieser Regelung sowie die sonstige Veränderung der Bo-
dengestalt, 

- § 36 (4) Nr. 4 ThürNatG: das Verbot der Innutzungnahme 
ungenutzter Flächen 

Alle vorgenannten Verbotstatbestände können bei der Er-
richtung von Wohngebäuden auf dem bisher als Garten-
land genutzten Flächen zum Tragen kommen. 

Die Hinweise werden berück-
sichtigt und aufgrund des Be-
bauungsplans, welcher vor dem 
Stichtag 15.01.2024 sind die 
verbotstatbestände sodann au-
ßer Kraft. 

 

5.9 Im Hinblick auf die Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) von einschlägigen 
Verboten des Naturschutzrechts sei anzumerken, dass in 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes grundsätzlich 
keine Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
i.S.d. § 67 (1) Nr. 1 BNatSchG zu sehen sind, da Baugebiet 
lediglich einzelnen Bauherren zu Gute kommen und daher 
das Interesse der Allgemeinheit an dem bestehenden 
Schutzgebiet mit seinen Erholungswert und Landschafts-
bild regelmäßig überwiegen dürfte. 

Ebenso scheidet für die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes die Möglichkeit einer Befreiung nach § 67 (1) Nr. 2 
BNatSchG aus, da für die Planaufstellung selbst NICHT 
von einem Einzelfall auszugehen ist. 

Weiterhin kann bei der Neuschaffung von Siedlungsberei-
chen in bislang als Offenland fungierende Flächen keine 
Vereinbarkeit mit den Schutzzielen des LSG Kohrener 
Land gesehen werden. 

Der Befreiungstatbestand nach 
§ 67 BNatSchG ist hier nicht an-
zuwenden, da ein Bebauungs-
plan aufgestellt wird, der vor 
dem Stichtag (im Januar 2024) 
rechtsverbindlich wird. 

5.10 Darüber hinaus regelt § 36 Abs. 5 ThürNatG zudem die 
aufgeführten Erlaubnistatbestande, wie die Neuerrichtung 
oder wesentliche Änderung baulicher Anlagen auf bereits 
baulich genutzten Grundstücken oder das Verlegen von un-
ter- und oberirdischen Leitungen. Eine Erlaubnis kann nur 

entfällt 
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erteilt werden, wenn dies mit den Schutzzielen des Gebie-
tes vereinbar ist. Es gelten für die Erstellung eines Bebau-
ungsplanes jedoch noch folgende BEFRISTETE Über-
gangsregelungen: 

5.11 § 36 Abs. 9 ThürNatG: Flächen in einem Bereich von bis zu 
70 m im Umkreis der in § 36 (8) ThürNatG genannten Flä-
chen, für die innerhalb von 25 Jahren ab dem 15. Januar 
1999 ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 (4) 
BauGB zur baulichen Nutzung dieser Flächen erlassen 
wird, sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder der 
Satzung nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzge-
bietes. Flächen nach § 36 (8) ThürNatG sind dabei Flä-
chen, die am 14. Januar 1999 innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile nach § 34 (1) BauGB oder im Be-
reich geltender Bebauungspläne oder Satzungen über Vor-
haben- und Erschließungspläne lagen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der 70m Radius zur Prüfung 
dieser Verordnung auf das Ge-
biet angewendet. 

 

5.12 Sofern die Gemeinde daran festhält, dennoch auf den übri-
gen Flächen der in Rede stehenden Grundstücke einen Be-
bauungsplan zu erlassen, steht ihr die Möglichkeit zu, um 
die Herausnahme dieser Fläche aus dem Landschafts-
schutzgebiet beim zuständigen Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zu ersuchen. 
Das TLUBN hat als zuständige Ausweisungsbehörde für 
Landschaftsschutzgebiete nach § 36 Abs. 8 Satz 2 Thür-
NatG die Befugnis, ein Landschaftsschutzgebiet neu abzu-
grenzen. 

Der Geltungsbereich umfasst 
nur noch den 70 m Radius, so 
dass die Planung gesetzeskon-
form mit dem ThürNatG ist. 

5.13 Wir weisen an dieser Stelle jedoch vorsorglich darauf hin, 
dass sich aus dieser Regelung weder eine Antragsbefugnis 
noch ein Rechtsanspruch auf eine Neuabgrenzung ergibt. 
Hier handelt es sich um ein gesondertes Verfahren was au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens zu klären ist. Zu-
ständige Bearbeiterin in der unteren Naturschutzbehörde 
ist Frau Palme (Tel.:03447/586492) 

entfällt 

5.14 Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde: 

Auf Grundlage der immissionsschutzrechtlichen Belange 
sind folgende Nachweise zu führen: 

- Blendwirkung der Module auf das südlich gelegene 
Wohngebiet und das benachbarte Gesundheitszentrum 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hersteller hat ein Datenblatt 
zur Blendfreiheit der Module. 
Dieses ist Bestandteil des Be-
bauungsplans.  

5.15 - Lärmwirkung der technischen Anlagen (Technikraum, Tra-
fostation) für die PV-Anlage sowie des P+R Parkplatzes auf 
die umgebende Wohnbebauung 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es gehen von der Trafostation 
als auch vom P+R-Parkplatz 
keine Lärmwirkungen auf die 
Wohnbebauung aus. Die Wohn-
bebauung grenzt nicht unmittel-
bar an das Vorhaben an. Es wird 
durch die Eisenbahnstrecke ge-
trennt. 

5.16 Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde: 

Wasserrechtliche Belange stehen dem Vorhaben grund-
sätzlich nicht entgegen. Sofern mit wassergefährdenden 
Stoffen (Trafostation) umgegangen werden soll, ist dies 

entfällt 
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durch den Betreiber der unteren Wasserbehörde anzuzei-
gen. 

6 Landratsamt Alteburger Land, FD Natur- und Umwelt-
schutz 

10.08.2021 

 

 

6.1 Untere Naturschutzbehörde 

In der Antragstellung wird darauf verwiesen, dass sich die 
Fläche im Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Sprottetal" be-
findet und für Flächen bis zu 70 m im Anschluss an eine In-
nenbereichslage nach § 34 Baugesetzbuch ein Bebau-
ungsplan erlassen werden kann. (Übergangsregelung) 
Ob die gesamte Bebauungsplanfläche im Bereich der  
70 m liegt, kann nur durch die untere Baubehörde festge-
stellt werden. 
Flächen nach § 36 (8) ThürNatG sind dabei Flächen, die ab 
dem 14. Januar 1999 innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile nach § 34 (1) BauGB lagen. Die über 
den 70 m Bereich hinausgehenden Flächen sind von der 
Ausnahmeregelung nicht erfasst. Hier gelten weiter alle 
Verbotstatbestände. 
Die untere Naturschutzbehörde geht zum jetzigen Zeitpunkt 
davon aus, dass nicht die gesamte Bebauungsplanfläche 
im 70 m Bereich liegt. Somit sind die restlichen Flächen 
aus dem Bebauungsplanverfahren herauszulösen. In der 
Antragstellung ist der abgestimmte 70 m Bereich darzustel-
len. Der Bebauungsplan ist in diesem Punkt zu überarbei-
ten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
siehe Seite 12 f. der Begrün-
dung. 

 

6.2 Als weiteren Punkt bemängelt die untere Naturschutzbe-
hörde die Umsetzung zur Feststellung eines Gehölzbestan-
des entlang der nördlichen Geltungsbereichsgrenze. In den 
textlichen Festsetzungen sowie bei der Eingriffsbilanzie-
rung kommt es aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
zu diffusen Bewertungen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es erfolgt eine Korrektur des 
nicht vorhanden Gehölzbestan-
des und die Eingriffsbilanzie-
rung wird entsprechend überar-
beitet. 

6.3 Grundlage der Eingriffsbewertung ist das Thüringer Bilan-
zierungsmodell. Dieses ist anzuwenden. Im Istzustand stellt 
der Gehölzbestand mit standortgerechten Bäumen und 
Sträuchern in verschiedenen Altersstrukturen auch bereits 
abgestorben, ein sonstiges naturnahes Feldgehölz/Wald-
rest Biotoptyp 6214 mit einer Wertigkeit von 32 Wertpunk-
ten (E4) dar. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und mit einer Wertigkeit von 32 
Wertpunkten gerechnet. 

 

6.4 Da diese Hecke in ihrer Struktur nicht zu verändern ist 
(z.B.: Fällungen, Einkürzungen zum Zwecke einer geringe-
ren Beschattung der Module u.a.) und Anpflanzungen oder 
Gefährdungsfällungen als Erhaltung und Pflegemaßnah-
men nicht angerechnet werden kommt es zu keiner Erhö-
hung der Wertigkeit. Dies trifft auch für die Ablagerung von 
restlichem Reißigmaterial (Benjes) in der Hecke zu. 

Es kommt somit zu keinem Wertzuwachs in der Planung 
(32 WP) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und weiter mit den 32 Wertpunk-
ten gerechnet. 
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6.5 E2 Bei der Lagerfläche handelt es sich um eine sonstige 
Bahnfläche Biotoptyp 9229 teilversiegelt strukturarm mit ei-
ner Wertigkeit im Bestand von 10 Wertpunkten. Durch die 
Aufstellung der Module, Verschattung, Versiegelung, Fun-
damente oder der Modulständeraufstellung kommt es zu ei-
nem Wertverlust von 3 Wertpunkten. Somit liegt der Pla-
nungswert bei 7 Wertpunkten. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und mit 7 Wertepunkten ge-
rechnet. 

 

6.6 E3 Der vorliegenden Bewertung von teilversiegelt (10WP) 
zu vollversiegelt (0 WP) wird hiermit zugestimmt. Der Bio-
toptyp ist noch festzulegen. (Nummer)  

entfällt 

6.7 E1 Bei der ebenen Fläche mit Bewuchs wird ebenfalls eine 
Wertigkeit von 15 (Istzustand) und ein Planzustand durch 
die Errichtung der Module von 7 Wertpunkten festgelegt. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt. Es wurde mit den 7 Wert-
punkten gerechnet. 

6.8 Somit kommt es zu einem Eingriff von 56.500 Wertpunkten. Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und mit 56.500 Wertepunk-
ten gerechnet. 

6.9 Die Aufwertung der vorhandenen Heckenstruktur ist vor Ort 
nur durch die Verbreiterung der Hecke und daraus resultie-
renden Neuanpflanzungen möglich. 

Bei der Aufstellung der Module sind die Module nach dem 
Heckenbestand zu bauen (genügend Abstand zur Hecke) 
und nicht die Bestandshecke nach den Modulen zu schnei-
ten. 

entfällt 

6.10 Der vorhandene Eingriff ist durch geeignete Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen (auch im 2. Geltungsbereich) zu 
kompensieren. Die Unterlagen sind auch in diesem Bereich 
zu überarbeiten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Ausgleichsfläche auf 
einem 2. Geltungsbereich aus-
gewiesen. 

6.11 Weiterhin ist die artenschutzrechtliche Bewertung zu über-
arbeiten. Die vorliegende ist nicht ausreichend, um eine 
Bewertung vorzunehmen. 

Wenn durch den Vorhabensträger keine Erfassungen 
durchgeführt werden, ist eine Potentialabschätzung anhand 
der vorkommenden Arten (Thüringer Artenlisten) vorzuneh-
men. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die artenschutzrechtliche 
Bewertung auf Grundlage einer 
Potenzialabschätzung erstellt. 

 

6.12 Für die im Ergebnis möglichen vorkommenden Arten sind 
die Verbotstatbestande für die einzelnen Arten und Arten-
gruppen abzuprüfen. Im Ergebnis sind Artenschutzmaß-
nahmen festzulegen. (z.B.: Zauneidechsen Lebensräume, 
Höhere Abstande des Zaunes zum Untergrund, damit Zu-
gänglichkeit z.B.: für Hase und Rebhuhn.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und dahingehend überarbeitet. 

 

6.13 Alle Maßnahmen sind in den textlichen Festsetzungen auf-
zunehmen und vertraglich zu sichern (Umsetzung, Pflege) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und in dem Durchführungsver-
trag rechtlich gesichert. 

6.14 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Unterlagen natur-
schutzfachlich unzureichend bearbeitet worden. Weitere 
Überarbeitungen sind notwendig. Zum gegenwärtigen 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der naturschutzfachliche 
Betrachtung wurde entspre-
chend überarbeitet. 
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Zeitpunkt sind die vorliegenden Unterlagen nicht genehmi-
gungsfähig. 

 

6.15 Untere Wasserbehörde 

Wasserrechtliche Belange wurden ausreichend betrachtet. 

entfällt 

6.16 Untere Bodenschutzbehörde 

Im Bebauungsplan (Stand 05/2021) wird mit dem Hinweis 
auf bodenschutzrechtliche Pflichten die Vorsorgepflicht nach 
§ 7 Bundes-Bodenschutzgesetz und die Auskunfts- und Mit-
teilungspflicht nach § 2 Thüringer Bodenschutzgesetz er-
fasst. Der vollständige Rückbau der PV-Anlage nach Be-
triebsende wird planungsrechtlich festgesetzt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
unter Hinweise ist der Rückbau 
festgesetzt und auch im Durch-
führungsvertrag ist die Rück-
bauverpflichtung enthalten. 

 

6.17 Aus bodenschutz- und altlastenrechtlicher Sicht bestehen 
keine Einwände gegen das Vorhaben. 

entfällt 

6.18 Untere Immissionsschutzbehörde 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf hat weiterhin Gültigkeit. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Stellungnahme zum Vorent-
wurf ist in die Abwägung einge-
stellt (siehe Punkt 5.14). 

7 

 

Landratsamt Alteburger Land, FD Natur- und Umwelt-
schutz 

11.05.2022 

 

 

7.1 Untere Naturschutzbehörde 

Die Gemeinde beabsichtigt im Rahmen des Bebauungspla-
nes eine ehemalige Bahnanlage als Parkplatz und PV- An-
lage zu entwickeln. 

entfällt 

7.2 Dazu wurde ein Bebauungsplan mit Begründung, Umwelt-
bericht mit Eingriffsbewertung und Ausgleichsmaßnahmen 
sowie eine artenschutzrechtliche Bewertung auf Grundlage 
einer Potentialabschätzung eingereicht. Die vorliegende Ein-
griffsbilanzierung wird hiermit durch die untere Naturschutz-
behörde anerkannt.  

entfällt 

7.3 Jedoch liegen die Ausgleichsmaßnahmen nach Rückspra-
che mit dem Flächennutzer in den Flurstücken 126/40 und 
126/42. Dies ist zu ändern. Bei den Festlegungen der Aus-
gleichsmaßnahme ist noch aufzunehmen, dass durch den 
Antragsteller ein Gehölzfreischnitt nach Absprache mit der 
unteren Naturschutzbehörde durchzuführen ist, um die 
Pflanzung am Standort umsetzen zu können. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine vertraglichen Re-
gelungen mit den Flächeneigentümern / Bewirtschaftern so-
wie für die Umsetzung der Maßnahme als auch einer mögli-
chen Bewirtschaftung vor. (Einverständniserklärung mit ei-
ner Regelung zur Pflege, Nachpflanzung, Bewässerung u.a. 
für die nächsten 20 Jahre) 

Dies ist als Bestandteil in einem städtebaulichen Vertrag bis 
zur Bestandskraft des Bebauungsplanes zu regeln und 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und ein Gehölzfreischnitt nach 
Absprache mit der Naturschutz-
behörde durchgeführt. Ein Ver-
trag über 20 Jahre wurde erar-
beitet. Die Flächen werden über 
eine Baulast gesichert. 
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7.4 Die artenschutzrechtliche Prüfung wurde auf Grund einer 
Potenzialanalyse erstellt. Dabei wurden die vorkommenden 
Arten abgeprüft. Um die Verbotstatbestände nach § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz auszuschließen, wurden die Vermei-
dungsmaßnahmen V1 bis V5 sowie die Ausgleichsmaßnah-
men A1 bis A2 festgelegt. Erst wenn diese umgesetzt sind, 
können die Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnatur-
schutzgesetz und damit Konflikte im Rahmen des Arten-
schutzes ausgeschlossen werden. In den eingereichten Un-
terlagen wurde nur auf die Vermeidungsmaßnahme V1 und 
die Ausgleichsmaßnahme A2 eingegangen. 

Dies ist nicht ausreichend. 

Somit sind durch den Vorhabensträger alle weiteren Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen zusammen mit dem Pla-
nungsbüro mit Maßnahmen zu unterlegen. 

(V2, V3, V4, V5 und A1 nach ASP) Diese sind in die Begrün-
dung und den Umweltbericht einzuarbeiten und auf der Plan-
zeichnung und im Textteil aufzunehmen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Punkte V2, V3, V4, V5 
und A1 nach ASP) aufgenom-
men. 

 

7.5 Erst nach Einarbeitung der Unterlagen (Vertragliche Rege-
lung mit den Flächeneigentümern und dem Bewirtschafter 
der Agrargenossenschaft Nöbdenitz sowie der Ausarbeitung 
der Maßnahmen aus der Artenschutzprüfung) und Vorlage 
bei der unteren Naturschutzbehörde kann abschließend ent-
schieden werden.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Verbotstatbe-
stände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz nicht ausge-
schlossen werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Ausgleichsmaßnahmen 
wurden über eine Baulast gesi-
chert und wurden mit der unte-
ren Naturschutzbehörde abge-
stimmt. Die Verbotstatbestände 
können aufgrund der Vemei-
dungsmaßnahmen ausge-
schlossen werden. 

7.6 Untere Wasserbehörde 

Wasserrechtliche Belange wurden ausreichend betrachtet. 

entfällt 

7.7 Untere Bodenschutzbehörde 

Im Bebauungsplan (Stand 02/2022) wird mit dem Hinweis 
auf bodenschutzrechtliche Pflichten die Vorsorgepflicht nach 
§ 7 Bundes-Bodenschutzgesetz und die Auskunfts- und Mit-
teilungspflicht nach § 2 Thüringer Bodenschutzgesetz er-
fasst. 

entfällt 

7.8 Der vollständige Rückbau der PV-Anlage nach Betriebsende 
wird im Durchführungsvertrag geregelt. Aus bodenschutz- 
und altlastenrechtlicher Sicht bestehen damit keine Ein-
wände gegen das Vorhaben. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
unter Hinweise ist der Rückbau 
festgesetzt und auch im Durch-
führungsvertrag ist die Rück-
bauverpflichtung enthalten. 

7.9 Untere Immissionsschutzbehörde 

Nach § 3 (5) BlmSchG ist die Photovoltaikanlage inkl. P + R 
Nöbdenitz eine Anlage i. S. d. Gesetzes. 

Gema& §§ 22 und 23 BlmSchG ist die Anlage so zu errichten 
und zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen ver-
hindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar 
sind, nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädli-
che Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt 

entfällt 
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werden und die bei den Baumaßnahmen entstehenden Ab-
fälle ordnungsgemäß beseitigt werden können. 

Schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. Gesetzes sind Im-
missionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, 
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 

Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
herbeizuführen. 

Immissionen i. S. d. Gesetzes sind Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 
ähnliche Umwelteinwirkungen, welche u. a. auf den Men-
schen einwirken. 

7.10 In unserer Stellungnahme vom 16.02.2021 zur Vorprüfung 
wurde eine Prüfung hinsichtlich der Blendwirkung der Mo-
dule auf das südlich gelegene Wohngebiet und das benach-
barte Gesundheitszentrum gefordert. 

Dieser Pflicht kam der Antragsteller nach. Im Ergebnis ist 
festzustellen, dass die verwendeten Solarmodule blendfrei 
gestaltet sind und daher keine schädlichen Immissionen zu 
erwarten sind. 

entfällt 

7.11 Im Weiteren führt der Antragsteller in den Unterlagen aus, 
dass der Trafo/die Wandlerstation eingehaust und schallmi-
nimiert durch Pufferaufstellung errichtet wird. 

entfällt 

7.12 Hinweis: 

Während der Bauphase ist die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - 
(AVV Baulärm) vom 19.08.1970 zu beachten. 

Seitens der unteren Immissionsschutzbehörde bestehen 
keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da es die Bauphase be-
trifft. 

8 Landratsamt Alteburger Land, FD Natur- und Umwelt-
schutz 

30.06.2023 

 

 

 

8.1 Untere Bodenschutzbehörde  

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen bestehen aus bo-
denschutz- und altlastenrechtlicher Sicht keine Einwände 
gegen das Vorhaben. 

entfällt 

8.2 Untere Naturschutzbehörde  

Durch den Antragsteller wurde ein Umweltbericht mit Be-
gründung, textlichen Festsetzungen, einer Eingriffsbilanzie-
rung nach dem Thüringer Bilanzierungsmodell mit Aus-
gleichsmaßnahmen sowie einer artenschutzrechtlichen Be-
wertung auf Grundlage einer Potentialanalyse eingereicht. 

entfällt 

8.3 Der vorliegenden Eingriffsbilanzierung mit den daraus resul-
tierenden Ausgleichsmaßnahmen wird durch die untere Na-
turschutzbehörde hiermit zugestimmt. Jedoch kann die Maß-
nahme nicht auf dem dargestellten Grundstück umgesetzt 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Ausgleichsmaß-
nahme auf dem Flurstücken 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 28 von 84 

werden, da der Eigentümer diese Fläche nicht zur Verfügung 
stellt.  

Die Anpflanzung mit Flächenvorbereitung und festgelegter 
Pflege sowie notwendigem Baumschutz können nur auf den 
Flurstücken der Gemarkung Nöbdenitz, Flur 7, Flurstücke 
126/38 und 126/40 umgesetzt werden. Eine vertragliche Re-
gelung zur Benutzung der Flächen ist bis zur Planreife der 
unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. Diese ist Bestand-
teil des Bebauungsplanes.  

126/38 und 126/40 der Gemar-
kung Nöbdenitz umgesetzt. 

Die Ausgleichsmaßnahme wird 
über eine Baulast gesichert. 

 

8.4 Weiterhin sind die resultierenden Festlegungen der arten-
schutzrechtlichen Prüfung als Bestandteil der textlichen 
Festsetzungen in den Bebauungsplan zu übernehmen. Das 
betrifft die Vermeidungsmaßnahmen als Ergebnis der arten-
schutzrechtlichen Bewertung: 

- V1 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Vögel 
zwischen dem 01. Oktober und 28.Februar,  

- V2 regelmäßige Mahd der aufwachsenden Vegetation 
während der Bauphase,  

- V3 Festlegung von Verhaltenshinweisen für die Pflege und 
Wartungskräfte bei möglichen Brutvorkommen,  

- V4 Das Baufeld ist im Vorfeld durch eine ökologische Bau-
begleitung (z.B. das Planungsbüro das den Artenschutzbei-
trag erstellt hat) von Zauneidechse und Schlingnattern abzu-
sammeln. Diese sind auf Flächen auszubringen, die im Vor-
feld mit der UNB abgestimmt sind.  

- V5 Errichtung eines Schutzzaunes /Amphibienzaunes um 
das gesamte Baufeld vor Baubeginn, um eine Einwanderung 
von Schlingnattern und Zauneidechsen in das Baufeld für 
die Bauphase auszuschließen.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Festlegungen werden 
unter Hinweise in den Bebau-
ungsplan übernommen. 

 

8.5 Die Festlegungen der artenschutzrechtlichen Prüfung A 1 
und A 2 sind bereits in den Festsetzungen zum B-Plan ein-
gegangen.  

entfällt 

8.6 Werden die obigen Festsetzungen zum Artenschutz nicht 
Bestandteil des Bebauungs-planes und werden diese damit 
nicht realisiert, kommt es zur Auslösung der Verbotstatbe-
stände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz. Das Bauvorha-
ben ist damit nicht umsetzbar.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Festsetzung zum Arten-
schutz werden unter Hinweise 
unter der textlichen Festsetzun-
gen aufgenommen. 

8.7 Der Vorhabensträger wird somit über die Festsetzungen 
(keine Hinweise) zur Umsetzung der Vermeidungsmaßnah-
men im Bebauungsplan verpflichtet 

 

Artenschutzrechtliche Maßnah-
men können nicht als Festset-
zung nach BauGB festgelegt 
werden sondern sind nur als 
Hinweise aufzunehmen. 

8.8 Untere Immissionsschutzbehörde  

Unsere Stellungnahme vom 11.05.2022 hat weiterhin Be-
stand. 

 

 

Die Stellungnahme vom 
11.5.2022 wurde in die Abwä-
gung eingestellt (siehe Pkt. 7.9- 
7.11) 
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8.9 Untere Wasserbehörde  

Wasserrechtliche Belange wurde ausreichend und den Pla-
nungshinweisen im Vorfeld entsprechend beachtet. 

entfällt 

9 
Thüringer Landesverwaltungsamt  

16.03.2021 

 

 

9.1 Durch o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thü-
ringer Landesverwaltungsamt zu vertretende öffentliche Be-
lange berührt: 

 

1. Belange der Raumordnung und Landesplanung 

2. Beachtung des Entwicklungsgebotes des § 8 Abs. 2 
BauGB 

 

Wir übergeben Ihnen als Anlage Nr. 1 - 2 zu diesem Schrei-
ben die Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungs-
amtes zu diesen Belangen. 

entfällt 

9.2 Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu 
den Belangen der Raumordnung und Landesplanung 

 

Weitergehende Hinweise 

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche 
Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage. 

entfällt 

9.3 Mit dem vorgelegten vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
soll auf einer ca. 1,26 ha großen Fläche nördlich der Orts-
lage Nöbdenitz zwischen der Bahnlinie Gera-Altenburg und 
der Bahnhofstraße die Errichtung einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage (ca. 1 ha) sowie eines Park-
platzes (P+R Platz für den Bahnhof) ermöglicht werden. 

Das Plangebiet liegt gemäß Raumnutzungskarte des Regi-
onalplanes Ostthüringen (RP-OT, Bekanntgabe der Geneh-
migung im ThürstAnz 25/12 vom 18.06.2012) innerhalb des 
Vorbehaltsgebietes Freiraumsicherung fs-1. 

entfällt 

9.4 Die Nutzung einer Brachfläche für die Stromgewinnung aus 
solarer Strahlungsenergie entspricht den diesbezüglichen 
raumordnerischen Grundsätzen im Landesentwicklungs-
programm Thüringen 2025 (LEP, GVBI 6/2014 vom 
04.07.2014, Grundsatz 5.2.9 G) und im RP-OT (Grunds-
atze G 3-31 und G 3-32). Auch der Änderungsentwurf des 
RP-OT (E-RP-OT, Beschluss Nr. PLV 27/06/18 vom 
30.11.2018) enthält entsprechende Plansätze. 

entfällt 

9.5 Deshalb und auf Grund der Flächengröße und Lage des 
Plangebietes bestehen keine grundsätzlichen raumordneri-
schen Bedenken gegen die vorgelegte Planung. Wegen 
der Lage am Rande des o.g. Vorbehaltsgebietes sollte aber 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Grünstruktur entlang der 
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die bestehende Grünstruktur entlang der Bahnhofstraße im 
größtmöglichen Umfang erhalten bleiben. 

In der Regel soll die Ausweisung von Photovoltaik-Freiflä-
chenanlagen zudem auf der Grundlage eines Konzeptes 
erfolgen, welches nach den hierfür relevanten Kriterien die 
möglichen Standorte innerhalb des gesamten Gemeinde-
gebietes ermittelt. 

Bahnhofstraße größtmöglich er-
halten. 

 

9.6 Beachtung des Entwicklungsgebotes des § 8 Abs. 2 
BauGB 

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund 
gesetzlicher Regelungen 

a) Einwendungen 

Es liegt kein Flächennutzungsplan als Entwicklungsgrund-
lage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photo-
voltaikanlage Nöbdenitz Nord* vor 

entfällt 

9.7 b) Rechtsgrundlage 

§ 8 Abs. 2 BauGB 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die gesetzlichen Anfor-
derungen 

Ergänzung des Flächennutzungsplans Schmölln im Bereich 
der am 01.01.2019 eingemeindeten Gemeinden und Ent-
wicklung o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 
8 Abs. 2 BauGB. 

Vor der Ergänzung des Flächennutzungsplans kann o.g. 
vorhabenbezogene Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 Satz 2 
BauGB aufgestellt werden, wenn nachgewiesen wird, dass 
die Planung mit dem gesamtgemeindlichen 

Photovoltaikfreiflächenkonzept übereinstimmt. (S. im Übri-
gen unter Pkt. 2 dieser Stellungnahme.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Da es sich um einen vorzeitigen 
Bebauungsplan handelt, werden 
Ausführungen zu Dringlichkeit 
und städtebaulicher Ordnung 
vorgenommen. 

9.8 2. Weitergehende Hinweise 

Für die Stadt Schmölln liegt ein rechtswirksamer Flächen-
nutzungsplan aus dem Jahr 2013 vor. Der vor der (am 
01.01.2019 in Kraft getretenen) Gebietsänderung zur Ein-
gliederung der ehemaligen Gemeinden Altkirchen, Drogen, 
Lumpzig, Nöbdenitz und Wildenbörten (am 14.06.2014) be-
kanntgemachte Flächennutzungsplan gilt gem. § 204 Abs. 
2 BauGB fort. 

entfällt 

9.9 Für die eingegliederten ehemalig selbständigen o.g. Ge-
meinden liegen hingegen keine Flächennutzungspläne vor. 
Insofern kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Photovoltaikanlage Nöbdenitz Nord“ nicht aus einem (fort-
geltenden) Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB 
entwickelt werden. 

entfällt 

9.10 Gilt bei Gebietsänderungen von Gemeinden ein Flächennut-
zungsplan fort, kann allerdings ein vorzeitiger Bebauungs-
plan nach § 8 Abs. 4 Satz 2 BauGB aufgestellt werden, bevor 
der Flächennutzungsplan ergänzt wird. Diese Möglichkeit 
besteht dann, wenn dringende Gründe die vorzeitige 

entfällt 
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Planung erfordern und wenn die Planung der gesamtge-
meindlichen städtebaulichen Entwicklung nicht entgegen-
stehen wird. 

9.11 Dabei muss sich die Dringlichkeit einer Planung aus städte-
baulichen Gründen ergeben. Ohne Aufstellung des vorzeiti-
gen Bebauungsplans müssen erhebliche Nachteile für die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde drohen, die die 
Umgehung des Regelfalls einer zweistufigen Planung 
rechtfertigen. Zudem darf die Einzelplanung nicht selbst die 
Weichen für die gesamtgemeindliche Entwicklung stellen. 
Aus der „gesamtgemeindlichen 

Perspektive“ muss sich ergeben, dass ein entsprechender 
Bauflächenbedarf besteht und dass der in der Einzelpla-
nung vorgesehene Standort der bestgeeignete ist, den ent-
sprechenden Bedarf zu decken. 

entfällt 

9.12 Die Anforderungen an die Dringlichkeit einerseits und an 
die Übereinstimmung mit der gesamtgemeindlichen Ent-
wicklung andererseits sind dabei nicht einzeln für sich zu 
betrachten, sondern stehen in einem Abhängigkeitsverhält-
nis. „Je sicherer vorhergesagt werden kann, dass die mit 
einem vorzeitigen Bebauungsplan verfolgten städtebauli-
chen Maßnahmen mit der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung für das ganze Gemeindegebiet vereinbar sind, 
um so geringere Anforderungen sind im Einzelfall an die 
„dringenden“ Gründe als besondere Rechtfertigung für die 
Vorzeitigkeit des Bebauungsplans - über die „Erforderlich-
keit“ gemäß § 1 Abs. 3 BauGB hinaus zu stellen“ (BVerwG 
Urteil vom 14.12.1984 — 4 C 54.81). 

entfällt 

9.13 Bei der städtebaulichen Zielstellung zur Wiedernutzbarma-
chung einer am Ortsrand liegenden kleinen Brachfläche 
wird den Anforderungen an den Dringlichkeitsnachweis der 
vorzeitigen Einzelplanung daher ein geringeres Gewicht zu-
kommen, als wenn es sich um eine extensive Bauflächen-
ausweisung handelt, die bezüglich des gesamtgemeindli-
chen Bedarfes, des „bestgeeigneten“ Standortes und des 
abgestimmtseins mit den zu beachtenden und zu berück-
sichtigenden öffentlichen Belangen mit größeren Unsicher-
heiten behaftet ist. 

entfällt 

9.14 Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Photovolta-
ikanlage Nöbdenitz Nord“ geht es um die Baurechtschaf-
fung für eine ca. 0,7 ha große Photovoltaikfreiflächenan-
lage und für eine ca. 0,08 ha große Stellplatzflache im 
Bahnhofsbereich von Nöbdenitz. Der Geltungsbereich wird 
durch die angrenzenden Verkehrsflächen (Bahnlinie, Bahn-
hofstraße) sowie durch die nordöstlich angrenzende ge-
werbliche Baufläche geprägt. Da das Plangebiet ursprüng-
lich als Lagerplatz im Rahmen von Brückenbauarbeiten ge-
nutzt wurde, ist eine große Teilflache im südlichen Gel-
tungsbereich mit einer 

sandgeschlämmten Schotterdecke befestigt. Auf der nördli-
chen Teilflache befindet sich ein Sukzessionsbewuchs von 
Sträuchern und Bäumen. 

entfällt 
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9.15 Vor diesem Hintergrund sind an den Nachweis, dass o.g. 
Planung die Voraussetzungen zur Aufstellung eines vorzei-
tigen Bebauungsplans erfüllt, keine hohen Anforderungen 
zu stellen: Es liegt einerseits auf der Hand, dass die ge-
plante kleine Stellplatzanlage in Bahnhofsnähe im städte-
baulichen Sinne dringlich ist und im Einklang mit der ge-
samtgemeindlichen Entwicklung steht. Alternativstandorte 
liegen hier offensichtlich nicht vor, da die Anlage nur im Be-
reich des Bahnhofs errichtet werden kann. 

entfällt 

9.16 Im Hinblick darauf, dass o.g. vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan zudem der energiepolitischen Zielsetzung zur 
Nutzung erneuerbarer Energien dient, kann Entsprechen-
des andererseits auch für die beabsichtigte Baurechtschaf-
fung für die Photovoltaikfreiflächenanlagen festgestellt wer-
den, wenn der Standort auf Grundlage eines informellen 
gesamtgemeindlichen Photovoltaikfreiflächenkonzeptes be-
stätigt wird. 

entfällt 

9.17 Im Rahmen des gesamtgemeindlichen Konzepts sind alle 
Flächen, die sich im Gemeindegebiet für eine Solarnutzung 
eignen (und den Förderbedingungen 

entsprechen) zu ermitteln, zu beschreiben sowie anhand 
von objektiven Kriterien zu bewerten, um auf dieser Grund-
lage eine Auswahlentscheidung der perspektivisch zu ent-
wickelnden Standorte treffen zu können. (Zur 

Erarbeitung des gesamtgemeindlichen Photovoltaikfreiflä-
chenkonzeptes vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 
05.07.2012 — 1 LA 30/12 und Anlage dieser Stellung-
nahme.) Im Hinblick darauf, dass vorliegende Planung eine 
kleinere siedlungsgeprägte Brachfläche betrifft, die sich in 
städtebaulicher Sicht offensichtlich gut für eine Photovolta-
ikfreiflächennutzung eignet, gehen wir davon aus, dass die 
Erstellung eines groben Konzeptes hier ausreichend ist. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wird ein Grobkonzept in der 
Begründung vorgelegt. Des wei-
teren handelt es sich um eine 
Konversionsfläche welche nur 
7.890m2 umfasst sodass man 
nicht von einer raumbedeutsa-
men Anlage sprechen kann 

 

9.18 Auch wenn bei entsprechender gesamtgemeindlicher Be-
stätigung des geplanten Photovoltaikfreiflächenstandortes 
noch davon ausgegangen werden kann, dass ausnahms-
weise ein vorzeitiger Bebauungsplan zulässig ist, wird der 
Stadt Schmölln empfohlen, eine Ergänzung des 

Flächennutzungsplanverfahren für die am 01.01.2019 ein-
gegliederten ehemaligen Gemeinden alsbald einzuleiten, 
konzentriert durchzufuhren und zügig zum Abschluss zu 
bringen, um die städtebauliche Entwicklung im außerhalb 
des fortgeltenden Flächennutzungsplans liegenden Ge-
meindegebiet nicht zu behindern. Nach § 6 Abs. 6 BauGB 
kann die Ergänzung auch mit der Neubekanntmachung des 
Flächennutzungsplans verbunden werden. Alternativ ist 
eine Neuaufstellung des Flächennutzungsplans möglich. 
Das gesamtgemeindliche Photovoltaikfreiflächenkonzept ist 
der Ergänzung bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungs-
plans (als Anlage) zu Grunde zu legen.  

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt. Die Ausführungen beziehen 
sich auf den fortzuschreibenden 
des Flächennutzungsplans und 
nicht auf den B-Plan. 

 

9.19 Bei Abschluss o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
als vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB un-
terliegt dieser der Genehmigungspflicht gem. § 10 Abs. 2 

entfällt 
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BauGB. Zuständige Genehmigungsbehörde ist nach der 
ThürZustBauVO in der zuletzt geänderten Fassung vom 
21.11.2013 das Landratsamt Altenburger Land. 

9.20 Weitere beratende Hinweise zum Planentwurf und zum 
Planverfahren 

1. Als Grundlage der nachfolgenden Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung ist ein Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans und des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan zu erarbeiten. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es wird ein Vorhaben- und 
Erschließungsplan erstellt. 

 

9.21 Auch wenn die Gemeinde nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans bei der 
Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die 

planungsrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen gebunden 
ist, sollten die Festsetzungen nach § 9 BauGB, nach der 
BauNVO sowie nach der PlanZV getroffen werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Festsetzungen werden 
nach den genannten Grundla-
gen getroffen. 

 

9.22 Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist eine Begrün-
dung und ein Umweltbericht beizufügen (vgl. § 2a BauGB). 
Aus der Begründung bzw. dem Umweltbericht muss sich 
auch ergeben, wie die Belange zum naturschutzrechtlichen 
Ausgleich berücksichtigt werden (vgl. § 1a Abs. 3 BauGB). 
Diesbezüglich ist auf der Grundlage einer nachvollziehba-
ren Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu ermitteln, wel-
cher Ausgleichsbedarf besteht. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und im Umweltbericht die natur-
schutzrechtlichen Ausgleich ein-
gepflegt. 

 

9.23 Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf der nördlichen Teil-
flache ein Sukzessionsbestand aus Sträuchern und Bäu-
men mit einer ökologischen Wertigkeit vorliegt, in den ein-
gegriffen werden soll. (Die Aussage in dem E-Mail vom 
18.02.2021, der Geltungsbereich sei frei von Bewuchs 
kann nach einer Luftbildauswertung nicht bestätigt werden.) 
Da der innergebietliche Ausgleich im vorliegenden Fall 
nicht Ziel führend ist, sollten die erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs möglichst 
auf einer im fortgeltenden Flächennutzungsplan dargestell-
ten Ausgleichsflache vorgesehen werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Ausgleichsfläche in ei-
nem zweiten Geltungsbereich 
erstellt. Es findet einen Abstim-
mung mit der UNB des LRA 
ABG statt. 

 

9.24 2. Die beabsichtigte Baurechtschaffung der Photovoltaik-
freiflächenanlage ist auf Grundlage eines gesamtgemeindli-
chen Photovoltaikfreiflächenkonzeptes zu rechtfertigen (vgl. 
OVG Schleswig, Beschluss vom 05.07.2012 — 1 LA 
30/12.) Das Konzept ist der Begründung (als Anlage) bei-
zufügen. Zur Erarbeitung eines groben informellen Konzep-
tes enthalt die beiliegende Anlage weitere Empfehlungen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und ein Grobkonzept in der Be-
gründung dargelegt. 

9.25 3. Der Vorhaben- und Erschließungsplan, der nach § 12 
Abs. 3 Satz 1 BauGB Satzungsbestandteil wird, ist wie der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan mit einem Ausferti-
gungsvermerk zu versehen. (Erfolgt eine Bekanntmachung 
ohne vorheriger Ausfertigung beider Satzungsbestandteile, 
ist von der Unwirksamkeit der Satzung auszugehen.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Plan um den Ausferti-
gungsvermerk ergänzt. 

 

9.26 Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans muss nicht identisch mit dem Vorhaben- und Er-
schließungsplan sein. Einzelne Flächen außerhalb des 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es wird eine Straßenfläche nach 
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Bereichs des Vorhaben- und Erschließungsplans, die nicht 
dem Vorhabensträger gehören, können nach § 12 Abs. 4 
BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbe-
zogen werden. Wenn die geplante Stellplatzfläche z.B. 
nicht zum Vorhabengebiet gehört, kann sie gleichwohl im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Straßenverkehrs-
fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt werden. 

§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festge-
setzt. 

 

9.27 Anlage 

Empfehlungen zur Erarbeitung eines gesamtgemeindlichen 
Photovoltaik- Freiflächenstandortkonzept 

Das informelle Photovoltaik-Freiflächenkonzept sollte wie 
folgt gegliedert werden: 

1. Schritt: Ermittlung und Beschreibung aller Potential-
standorte im Gemeindeqebiet. 

Die Ermittlung sollte neben den bereits entwickelten Photo-
voltaikfreiflächen in Brandrübel und Nödenitzsch, die im 
fortgeltenden Flächennutzungsplan als Sondergebiete SO 
2 und SO 6 „PV-FFA“ dargestellt wurden, alle tatsächlich in 
Frage kommenden flächennutzungsplanrelevanten Stand-
orte im Gemeindegebiet berücksichtigen, die sich im Pla-
nungshorizont des FNP grundsätzlich für eine PV-
Freiflächennutzung eignen. Sprechen zu beachtende oder 
zu berücksichtigende abwägungsbeachtliche Belange of-
fensichtlich gegen die Errichtung einer Photovoltaikfreiflä-
chenanlage auf einer bestimmten Fläche, so kann diese als 
Potentialstandort von vorneherein außer Betracht bleiben. 

(Schritt 1 sollte in Form einer textlichen Beschreibung der 
Potentialstandorte mit Verweis auf eine Verortung der Flä-
chen in einem Lageplan erfolgen. Die Beschreibung der 
Standorte kann steckbriefartig erfolgen.) 

2. Schritt: Bewertung der ermittelten Potentialstandorte an-
hand von objektiven Bewertungskriterien 

Nach dem OVG Schleswig, Beschluss vom 05.07.2012 - 1 
LA 30/12 muss eine Bewertung anhand von objektiven Kri-
terien erfolgen. Da es hier um die Erstellung eines Stand-
ortkonzeptes im Rahmen der Bauleitplanung geht, müssen 
die identifizierten Kriterien eine städtebauliche Relevanz 
aufweisen. 

Die planungsrechtlich bedeutsamen Beachtens- und Be-
rücksichtigungsgebote1 müssen sich in den Kriterien wider-
spiegeln. 

Insbesondere folgende Bewertungskriterien sind danach 
relevant: 

- Ökologische Ausstattung des Standortes und Nahe des 
PV-Standortes zu einer ökologisch 

hochwertigen Fläche 

- Erfordernis, verschattende Bäume bei Anlage des PV-
Standortes zu entfernen 

- Zersiedlung der Landschaft und Landschaftsbildbeein-
trächtigung (Bedeutung der 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Stadt Schmölln erarbeitet 
ein PV-FFA Konzept auf ge-
samtgemeindlicher Basis.  
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Außenbereichsfläche für die Erholung; Einsehbarkeit des 
Standortes von touristischen und anderen Fußwegen sowie 
von sonstigen Verkehrsflächen, topographische Situation, 
Größe der geplanten PV-Anlage) 

- Aussagen des Landschaftsplans 

- (Fachplanerische) Rekultivierungsanforderungen, die 
durch die bauliche PV-Nutzung nicht entsprechend umge-
setzt werden konnten 

- Siedlungsstrukturelle Aspekte (Entfernung des PV-
Standortes zur Siedlungsfläche, Größe der geplanten PV-
Anlage) 

- Bauliche Vorprägung des Standortes unter Berücksichti-
gung _fachplanerischer 

Rekultivierungsanforderungen 

1 Hierzu gehören die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs 4 
BauGB), die im BauGB in § 1 Abs. 5, 6 BauGB genannten 
Belange sowie die nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichti-
genden darüber hinausgehenden raumordnerischen, fach-
planerischen und privaten Belange.  

- Frage, ob durch Abriss von vorhandenen baulichen Anla-
gen vor Errichtung des Solarparks eine 

Verbesserung der Biotopwertigkeit des Standortes erreicht 
werden kann 

- Ortsbild, Bau- und Bodendenkmaler 

- Belange der Landwirtschaft unter Berücksichtigung der 
Vorgaben nach § 1a Abs. 2 BauGB (Ertragswert / Ackerbo-
denzahl, Lage und Zuschnitt der Fläche auch im Verhältnis 
zu angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, 
konkrete Bewirtschaftungsanforderungen) 

- Raumordnerische Vorgaben: 

* Handelt es sich um einen nach RP-OT (G 3-32) oder E-
RP-OT (G 3-36 - G 3-38) vorgesehenen (Vorbehalts-) 
Standort für die PV-Nutzung?). 

* Liegt der Standort im Siedlungsgebiet (RP-OT (G 2-4, G 
2-5) u.a., E-RP-OTG 3-35), u.a. 

* Können die Aspekte des Bodenschutzes durch die Inan-
spruchnahme ehemals baulich genutzter bzw. versiegelter 
Flächen berücksichtigt werden? Liegt eine 

Landschaftsvorbelastung vor (vgl. RP-OT, G 3-1, u.a.) 

* Kann die Vorgabe zur parallelen Rekultivierung bei  

großen Abbauvorhaben berücksichtigt werden (RP-OT (G 
4-21) oder E-RP-OT (G 4-23), 

- Fachplanerische Vorgaben z.B. nach Naturschutz- und 
Wasserrecht (Die Vorgaben, wie z.B. in der Nähe ausge-
wiesene Schutzgebiete u.a. sind konkret zu nennen.) 

- Verfügbarkeit der Fläche und Flächeneignung für die So-
larenergiegewinnung auf Grundlage der förderrechtlichen 
Vorgaben. 
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Im 2. Schritt ist auch darzulegen, welchem Gewicht den 
einzelnen Bewertungskriterien zugemessen wird. (Die Ge-
wichtungsvorgabe ergibt sich einerseits aus den gesetzli-
chen Vorgaben zur Berücksichtigung bzw. Beachtung des 
Belangs und andererseits aus den örtlichen Gegebenhei-
ten.) 

(Schritt 2 sollte in Tabellenform erfolgen. Bezogen auf die 
relevanten Kriterien werden die Potentialstandorte positiv 
oder negativ bewertet. Die Bewertung kann z.B. in arabi-
schen Zahlen angegeben werden. Die Gewichtung der Kri-
terien kann durch einen Multiplikationsfaktor ausgedrückt 
werden. Soweit bestimmte Kriterien nicht berührt werden, 
gehen sie neutral in die Bewertung ein.) 

3. Schritt: Begründung der Auswahlentscheidung. 

Die Auswahlentscheidung ist nachvollziehbar zu begrün-
den. Auch wenn die Flächennutzungsplanung 

auf eine langfristige Entwicklungsvorgabe für verbindliche 
Bebauungspläne ausgelegt ist, kann in der 

Auswahlentscheidung, die nur langfristige oder schwierige 
Umsetzbarkeit mancher Standorte berücksichtigt werden. 
(Bei nachvollziehbar darzulegenden Vollzugsschwierigkei-
ten von Standorten mit hoher Eignung entsprechend des 
Ergebnisses in Schritt 2 ist zu prüfen, ob gleichwohl eine 
Darstellung im FNP erfolgen sollte, da dieser auf einen 
langfristigen Planvollzug ausgelegt ist.)  

Im Zusammenhang der Auswahlentscheidung sollte bei 
Auswahl einer Fläche, die nach dem Ergebnis in Schritt 2 
weniger geeignet ist, ergänzend geprüft werden, ob durch 
Verkleinerung der geplanten Flächenausweisung oder 
durch entsprechende (Ausgleichs- oder Vermeidungs-) 
Maßnahmen die negativen Auswirkungen gemindert wer-
den können. 

(Schritt 3 sollte verbalargumentativ in Textform erfolgen.) 

10 Thüringer Landesverwaltungsamt  

11.08.2021 

 

10.1 Durch die Entwurfsüberarbeitung o.g. Bauleitplanung wer-
den folgende durch das Thüringer Landesverwaltungsamt 
zu vertretende Öffentliche Belange berührt: 

Belange der Raumordnung und Landesplanung 

Wir übergeben Ihnen als Anlage Nr. 1 zu diesem Schreiben 
die Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes 
zu diesen Belangen. 

Bezüglich der nach § 8 Abs. 2 BauGB zu beachtenden An-
forderungen des Entwicklungsgebotes verweisen wir auf 
die bereits abgegebene Stellungnahme vom 16.03.2021, 
die volle Gültigkeit behalt. Darüber hinaus 

übersenden wir Ihnen als Anlage Nr. 2 weitere beratende 
Hinweise zum Planentwurf und zum Planverfahren. 

entfällt 
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Anlage Nr. 1 zum Schreiben vom 11.08.2021 (Az.: 340.2-
4621-1258/2021-16077043-VBPLSO-Photov. Nöbdenitz 
Bahnhofstr.) 

10.2 Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu 
den Belangen der Raumordnung und Landesplanung 

Fachliche Stellungnahme: 

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche 
Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, 
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage 

entfällt 

10.3 Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „P+R mit PV-
Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ (mit der damaligen Be-
zeichnung „Freiflächenphotovoltaikanlage Nöbdenitz Nord“) 
wurde bereits mit Datum vom 16.03.2021 eine grundsätz-
lich befürwortende raumordnerische Stellungnahme abge-
geben. Auf Grund der Lage des Plangebietes am Rande ei-
nes Vorbehaltsgebietes Freiraumsicherung wurde dabei die 
Erhaltung der bestehenden Grünstruktur entlang der Bahn-
hofstraße im größtmöglichen Umfang gefordert. Entspre-
chend dieser Forderung wird nun eine Anpflanzungsfläche 
in einer Breite von 1,5 m festgesetzt. 

entfällt 

10.4 Es wird erneut darauf verwiesen, dass die Ausweisung von 
Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Regel 
auf der Grundlage eines Konzeptes für das gesamte Ge-
meindegebiet erfolgen sollte. Anlage Nr. 2 zum Schreiben 
vom 11.08.2021 (Az.: 340.2-4621-1258/2021-16077043-
VBPLSO-Photov. Nöbdenitz Bahnhofstr.) 

 

Es handelt sich um keine raum-
bedeutsame Anlage. Des weite-
ren handelt es sich um eine Kon-
versionsfläche welche nur 
7.890m2 umfasst sodass man 
nicht von einer raumbedeutsa-
men Anlage sprechen kann. Die 
Stadt Schmölln ist bei der Erar-
beitung eines gesamtgemeindli-
chen Konzeptes. 

10.5 Beratende Hinweise zum Planentwurf und zum Planverfah-
ren: 

1. In der Stellungnahme vom 16.03.2021, Anlage 2 zum 
Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Sondergebiet Solarenergie - P+R mit PV-Anlage Nöbde-
nitz Bahnhofstraße“ haben wir auf die grundsätzliche Erfor-
derlichkeit zur Erarbeitung eines gesamtgemeindlichen 
Photovoltaikfreiflächenkonzeptes hingewiesen und es wur-
den konkrete Empfehlungen zur Konzepterstellung gege-
ben. In der Begründung, S. 8, 9 des überarbeiteten Ent-
wurfs wird nun darauf hingewiesen, die Erarbeitung eines 
gesamtgemeindlichen Photovoltaik-Freiflächenkonzeptes 
im Rahmen der o.g. vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nung sei derzeit zu zeitaufwendig. Da der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan den energiepolitischen Zielsetzungen 
diene und den Regelungen des EEG entspreche, solle ak-
tuell von der Konzepterstellung abgesehen werden. 

entfällt 

10.6 Die Frage, ob der Vorhabenträger nach dem EEG eine För-
derung beanspruchen kann, ist grundsätzlich nicht allein-
entscheidend für die Ausweisung eines Sondergebietes für 
die PV-Nutzung. Die Festsetzung von Freiflächen-

entfällt 
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Photovoltaikanlagen darf weder von „Wünschen" betroffe-
ner Eigentümer noch von „förderrechtlichen“ Voraussetzun-
gen des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
dominiert sein. Auch die allgemeinen energiepolitischen 
Zielsetzungen rechtfertigen es grundsätzlich allein nicht, 
von einer Standortalternativenprüfung abzusehen. Anders 
als bei Bebauungsplänen für Windkraftanlagen, die im Au-
ßenbereich privilegiert zulässig sind, geht es bei Bebau-
ungsplänen für Photovoltaikfreiflächenanlagen darum, Bau-
recht für Anlagen zu schaffen, die im Außenbereich in der 
Regel nicht zulässig sind. Die Baurechtschaffung einer 
Photovoltaikfreifläche im Außenbereich muss insofern re-
gelmäßig durch eine Standortalternativenprüfung gerecht-
fertigt werden (vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 
05.07.2012 — 1 LA 30/12). 

Da hier allerdings eine siedlungsnahe, baulich vorbelastete 
und relativ kleine Fläche (von 1,3 ha) für die Errichtung ei-
ner Photovoltaikfreiflächenanlage in Anspruch genommen 
werden soll, und da sich die Fläche offensichtlich auch im 
städtebaulichen Sinne gut für eine Photovoltaikfreiflächen-
nutzung eignet, kann hier u.E. ausnahmsweise von einer 
entsprechenden Prüfung abgesehen werden. 

 

10.7 In diesem Zusammenhang sollten in der Begründung die 
städtebaulichen Kriterien1, die zur Auswahl des Standorts 
für die geplante Photovoltaiknutzung geführt haben, aller-
dings stärker herausgearbeitet werden. Ist von einer offen-
sichtlichen Eignung des Standortes für die Photovoltaiknut-
zung auch im städtebaulichen Sinne auszugehen, so dient 
dies letztlich auch der Rechtfertigung, dass die Aufstellung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans als vorzeitiger 
Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB erfolgen kann. 

1 Vgl. hierzu die städtebaulichen Kriterien, die in den Emp-
fehlungen zur Erarbeitung eines Photovoltaik-Freiflächen-
standortkonzeptes in der Stellungnahme des Thüringer 
Landesverwaltungsamtes vom 16.03.2021 genannt wurden 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Kriterien stärker ausge-
arbeitet. 

10.8 2. Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird nach § 12 
Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Das Vorliegen eines Vorhaben- und 

Erschließungsplans ist Wirksamkeitsvoraussetzung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans (BVerwG, Urteil vom 
09.02.2017 — 4 C 4/16, OVG NRW, Urteil vom 23.01.2006 
— 7 D 60/04.NE). 

Beide Pläne müssen am Aufstellungsverfahren (einschließ-
lich der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen) teil-
nehmen (vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 —4 C 
4/16, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.03.2014 -8S 
47/12, Bayerischer VGH, Urteil vom 20.04.2011 — 15 N 
10.1320). 

In den vorliegenden Beteiligungsunterlagen fehlt ein Ent-
wurf zum Vorhaben- und Erschließungsplan. Wenn der 
Vorhaben- und Erschließungsplan nicht gesondert erstellt, 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt. 

Es wird vermerkt das der Vorha-
ben und Erschließungsplan in 
den Vorhabenbezogenen B-
Plan integriert wurde. 
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sondern ausnahmsweise in den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufgenommen werden soll, so ist durch einen 
zu ergänzenden ausdrücklichen Vermerk klarzustellen, 
dass die Planurkunde des Bebauungsplans zugleich auch 
der Vorhaben- und Erschließungsplan sein soll. Nur in die-
sem Fall kann auf die Erstellung des Vorhaben- und Er-
schließungsplans als gesonderter Satzungsbestandteil ver-
zichtet werden. (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 - 4 C 
4/16 und u.a. VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
27.03.2014 — 8 S 47/12, Bayerischer VGH, Urteil vom 
20.04.2011 — 15 N 10.1320). 

Ein entsprechender Vermerk findet sich in dem Entwurf 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan vom 21.05.2021 
nicht. 

10.9 3. Zu den getroffenen Festsetzungen: 

a) In der Planzeichenerklärung wurde unter den Hinweisen 
das Planzeichen „Wegerecht zu Gunsten Flurstück 88/1 
und 88/2 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB aufgeführt. Das 
Planzeichen kann nicht als Hinweis aufgeführt werden, da 
es sich offensichtlich um eine konstitutive Regelung han-
deln soll. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Das Wegerecht wird nach § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB in die Le-
gende aufgenommen. 

10.10 Nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB kann in einem Bebauungs-
plan eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belas-
tende Fläche zugunsten der Allgemeinheit, eines Erschlie-
ßungsträgers oder eines sonstigen Personenkreises fest-
gesetzt werden. Auch wenn der Plangeber nach § 12 Abs. 
3 Satz 2 BauGB bei der Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans nicht an die Ermächtigungsgrund-
lage des § 9 BauGB gebunden ist, sollte die in § 9 Abs. 1 
Nr. 21 BauGB genannte Festsetzungsmöglichkeit einer ent-
sprechenden Regelung zu Grunde gelegt werden. 

Grundsätzlich sollte dabei zwischen einem Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht differenziert werden. Die Eigentümer der 
Flurstücke 88/1 und 88/2 benötigen ein Geh- und Fahrrecht 
und die Erschließungsträger ggf. ein Leitungsrecht für die 
gekennzeichnete Fläche. Zur besseren Berücksichtigung 
der Belange des Fußgängers im Sinne von §1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB sollte zudem ergänzend das Gehrecht zugunsten 
der Allgemeinheit geregelt werden. 

Der Bebauungsplan selbst bestimmt auch kein Wegenut-
zungsrecht. Vielmehr bedarf es im Planvollzug einer Durch-
setzung der diesbezüglichen Festsetzungen, die regelmä-
ßig in Form einer Grundstücksbelastung mit  entsprechen-
den Grunddienstbarkeiten erfolgt.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
Das Geh- und Fahrrecht wird für 
die Eigentümer und Fremdret-
tungskräfte festgesetzt und das 
Leitungsrecht für den Versor-
gungsträger. Ein Gehrecht für 
die Allgemeinheit ist nicht vorge-
sehen. 

 

10.11 Wir empfehlen, anstelle der o.g. getroffenen Regelung eine 
mit Geh- und Fahrrechten (zugunsten der Eigentümer der 
Flurstücke 88/1 und 88/2), eine mit Leitungsrechten (zu-
gunsten der Erschließungsträger bzw. der Mitteldeutschen 
Netzgesellschaft GmbH) und eine mit Gehrechten (zuguns-
ten der Allgemeinheit) zu belastende Fläche mit Hilfe des 
Planzeichens nach Nr. 15.5 der PlanZV Anlage festzuset-
zen. 

Der Hinweis wird wie folgt be-
rücksichtigt: 

Der Weg ist nur für die Anrainer 
des rückwertigen Grundstücks 
vorgesehen, so dass ein Geh- 
und Fahrrecht festgesetzt wird. 
Das Leitungsrecht wird für den 
Versorgungsträger festgesetzt. 
Die zeichnerische Festsetzung 
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 erfolgt mit Hilfe des Planzei-
chens nach Nr. 15.5 der Anlage 
der PlanZV. 

10.12 b) die in der Planzeichenerklärung unter den Hinweisen 
aufgeführten Planzeichen „P+R Fläche“ und „Fläche zur 
Aufstellung der Module“ stellen keine deklaratorischen Hin-
weise dar. Da sie zeichnerische Festsetzungen betreffen, 
sind sie der Überschrift „Planzeichenerklärung“ zuzuord-
nen. Das Planzeichen „P+R-Fläche“ sollte als 

Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung 
„P+R-Fläche“ (unter Angabe der Rechtsgrundlage § 9 Abs. 
1 Nr. 11 BauGB) und das Planzeichen „Fläche zur 

Aufstellung der Module“ sollte als Sondergebiet „Solarener-
gie” (unter Angabe der Rechtsgrundlage § 11 Abs. 2 
BauNVO) erklärt werden. In der Planzeichnung und in den 
textlichen Festsetzungen wird auf das Sondergebiet „Solar-
energie“ Bezug genommen. Dies muss sich in der Planzei-
chenerklärung widerspiegeln. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und entsprechend dem Hinweis 
redaktionell überarbeitet. 

 

10.13 c) Im Bereich der geplanten Ausgleichsmaßnahme am 
nördlichen Rand des Geltungsbereichs wurde das Planzei-
chen Nr. 13.2.1 der PlanZV Anlage verwendet. 

Die Erklärung dieses Planzeichens fehlt in der Planzei-
chenerklärung. Nach dem Umweltbericht, S. 29 handelt es 
sich um eine zeichnerische Festsetzung zur Anpflanzung 
und zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichenerklärung 
ergänzt. 

 

10.14 d) Die unter der Überschrift „Katasteramtliche Darstellung" 
aufgeführten Plansymbole stellen demgegenüber Hinweise 
zur Planunterlage und keine Festsetzungen dar. Sie sollten 
unter einer entsprechenden Überschrift aufgeführt werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichenerklärung 
entsprechend dem Hinweis 
überarbeitet. 

10.15 e) Soweit kein gesonderter Vorhaben- und Erschließungs-
plan im Sinne von § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB aufgestellt 
wird (s. hierzu Pkt. 2 oben), sollte das Planzeichen „PV-
Modultische“ unter der Überschrift „Planzeichenerklärung“ 
als „vorhabenbezogene Festsetzung der PV-Modultische 
nach § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB“ aufgeführt werden 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichen unter der 
Überschrift „Planzeichenerklä-
rung“ geführt. 

 

10.16 f) Soweit die „neue Elektroleitung zum Übergabepunkt“ au-
ßerhalb des Geltungsbereichs liegt, kann nur auf den ge-
planten Leitungsverlauf hingewiesen werden. (Das 

Planzeichen ist damit unter der Überschrift „Hinweise“ zu 
erläutern.) Der innerhalb des Geltungsbereichs vorgese-
hene Leitungsverlauf kann nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB 
festgesetzt werden. Soll hingegen eine mit Leitungsrechten 
zugunsten der Mitteldeutschen Netzgesellschaft GmbH zu 
belastende Flächen festgesetzt werden, so bedarf es 
hierzu einer konkreten Festsetzung (s. unter 3 a, oben). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und „neue Elektroleitung zum 
Übergabepunkt“ unter der Über-
schrift Hinweis zur Planunterla-
gen geführt. 

 

10.17 g) Zeichnerische und textliche Festsetzungen enthalten nur 
konstitutive Regelungen. Sie sind rechtseindeutig zu formu-
lieren. Empfehlungen und Hinweise für den Planvollzug 
stellen hingegen deklaratorische Aussagen und keine Fest-
setzungen dar, die in die Begründung gehören. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Pkt. 1.4, Pkt. 3.2, Pkt. 4 
und Pkt. 7 werden gestrichen. 
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Diesbezüglich besteht folgender Überarbeitungsbedarf der 
textlichen Festsetzungen: 

- Pkt. 1.4, Pkt. 3.2, Pkt. 4 und Pkt. 7 sind zu streichen, da 
sie ausschließlich einen deklaratorischen Aussagegehalt 
haben. 

10.18 - Gleiches gilt für die in Pkt. 2.1 enthaltene Aussage, wo-
nach die Versiegelung der Planfläche nicht verändert 
werde, 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und Pkt. 2.1 gestrichen. 

10.19 - Ebenfalls ist der in den textlichen Festsetzungen unter 
Pkt. 3.1 enthaltene letzte Satz zu streichen. (Dass umsturz-
gefährdete Bäume, die das menschliche Leben 

gefährden, zu fallen sind, versteht sich von selbst, und be-
darf keiner bauplanungsrechtlichen Regelung.) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der letzte Satz in Pkt. 3.1 
gestrichen. 

10.20 - Pkt. 5 ist als Festsetzung zum Erhalt der Bäume und 
Sträucher rechtseindeutig zu formulieren. Der Bezug auf 
die „Wahrung des Rechtes auf Schutz von Leben und Ge-
sundheit" kann gestrichen werden (s.o.). 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Formulierung wird rechts-
eindeutig festgesetzt. 

10.21 - In Pkt. 6.1 ist zu regeln, dass „3 mindestens 50 m lange 
Benjeshecken ....neu anzulegen sind, ...". (Ca.-Angaben 
sind nicht rechtseindeutig und zu vermeiden.) In der textli-
chen Festsetzung ist zudem auf die auf dem Satzungsplan 
andernorts abgedruckte Pflanzliste zu verweisen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Festsetzung wird komplett 
gestrichen. 

10.22 4) Aus der Begründung bzw. aus dem Umweltbericht muss 
sich auch ergeben, wie die Belange zum naturschutzrechtli-
chen Ausgleich berücksichtigt werden (vgl. 8 1a Abs. 3 
BauGB). Dabei ist auf Grundlage einer nachvollziehbaren 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu ermitteln, welcher 
Ausgleichsbedarf besteht. 

In dem Umweltbericht, S. 29 liegt eine Bewertung der Ein-
griffs- und Ausgleichsflächen vor. Die mit E1 - E4 und A1 
bezeichneten Flächen können allerdings nur nachvollzogen 
werden, wenn sich aus einem Lageplan der entsprechende 
Flächenbezug ergibt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und ein Lageplan mit den ent-
sprechenden Flächen erstellt. 

10.23 Bei der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs ist zu berücksich-
tigen, dass auf der nördlichen Teilfläche ein Sukzessions-
bestand aus Sträuchern und Bäumen mit einer z.T. hohen 
Ökologischen Wertigkeit vorliegt, in den eingegriffen wer-
den soll. Offensichtlich ist nicht die gesamte Fläche E 1 teil-
versiegelt, wie in der Eingriffsbewertung angegeben. Inso-
fern wäre der nicht versiegelte Anteil der Fläche E 1 anders 
zu bewerten als der teilversiegelte Anteil der Fläche E 1. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Unterteilung der Teil-
flächen vorgenommen. Die 
Wertigkeiten sind mit der UNB 
der LRA ABG angestimmt. 

10.24 Insbesondere ist die Annahme einer Ökologischen Aufwer-
tung der Ausgleichsfläche A 1 um 20 Biotoppunkten unklar. 
In den überwiegenden Teilen der Fläche A 1 liegt bereits 
eine dichte Strauch- und Baumvegetation vor. Eine gering-
fügige Verdichtung der bereits vorhandenen Vegetation 
führt nicht zu der angenommenen hohen Ökologischen 
Aufwertung. (Soweit die Fläche A 1 einen nördlichen Teil 
der Fläche E1 darstellt, würde sich eine Ökologische 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Fläche A1 aus dem Pla-
nungsgebiet herausgenommen.  
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Aufwertung hier allenfalls bei einer Beseitigung der Teilver-
siegelung einstellen. Eine entsprechende Entsiegelungs-
maßnahme wurde jedoch nicht festgesetzt 

10.25 Soweit der innergebietliche Ausgleich nach entsprechender 
Überarbeitung der Ermittlung des Ausgleichsbedarfs nicht 
zielführend ist, sollten die erforderlichen Ausgleichsmaß-
nahmen, die im Geltungsbereich nicht untergebracht wer-
den können, auf einer im (nach § 204 Abs. 2 BauGB fort-
geltenden) Flächennutzungsplan der Stadt Schmölln darge-
stellten Ausgleichsfläche, die der Stadt Schmölln gehört, 
vorgesehen werden. Der Vollzug der beabsichtigten Aus-
gleichsmaßnahmen ist rechtlich (durch eine entsprechende 
Realisierungs- bzw. Refinanzierungsverpflichtung des Vor-
habenträgers im nach § 12 BauGB abzuschließenden 
Durchführungsvertrag) vor dem Satzungsbeschluss zu si-
chern. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und eine Ausgleichsfläche im 
Geltungsbereich der Stadt 
Schmölln ausgewiesen. Die 
Flächen werden über eine Bau-
last und werden im Durchfüh-
rungsvertrag gesichert. 

11 Thüringer Landesverwaltungsamt  

16.05.2022 

 

11.1 Die durch das Thüringer Landesverwaltungsamt zu vertre-
tenden Belange der Raumordnung und Landesplanung 
werden durch den überarbeiteten Entwurf o.g. vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans vom Februar 2022 erneut be-
rührt (vgl. hierzu Anlage 1). In der Anlage 2 erhalten Sie 
darüber hinaus weitere beratende planungsrechtliche Hin-
weise zu diesem Entwurf.  

Bezüglich der nach § 8 Abs. 2 BauGB zu beachtenden An-
forderungen zum Entwicklungsgebot verweisen wir auf die 
bereits abgegebene Stellungnahme des Thüringer Landes-
verwaltungsamtes vom 16.03.2021, Anlage Nr. 2. 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die bereits erhaltenen 
Stellungnahmen dahingehend 
beachtet. 

 

11.2 Anlage 1 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu 
den Belangen der Raumordnung und Landesplanung 

Fachliche Stellungnahme  

Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „P+R mit PV-
Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ wurde zuletzt mit Datum 
vom 11.08.2021 eine grundsätzlich befürwortende raum-
ordnerische Stellungnahme abgegeben.  

Das Plangebiet wurde verkleinert, die im Teil des überplan-
ten Flurstückes 87/9 gelegene Böschung entlang der Bahn-
hofstraße ist nun nicht mehr Teil des Plangebiets, sodass 
die hier bisher festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen entfal-
len. In der Begründung wird dies mit dem 70 m-Abstand zur 
Ortslage begründet, innerhalb dem sich die Bauleitplanung 
aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
Sprottetal bewegen muss. Gleichzeitig wird auf die Ver-
pflichtung zur Erhaltung der vorhandenen Grünstruktur im 
LSG hingewiesen, so dass die geforderte Eingrünung in 
Richtung des Vorbehaltsgebietes Freiraumsicherung gesi-
chert bleibe.  

Entfällt. 
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Es werden zudem Ersatzmaßnahmen in einem 2. Gel-
tungsbereich vorgesehen. Gegen diese bestehen ebenfalls 
keine raumordnerischen Bedenken.  

 

11.3 Es wird erneut darauf verwiesen, dass die Ausweisung von 
Flächen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Regel 
auf der Grundlage eines Konzeptes für das gesamte Ge-
meindegebiet erfolgen sollte. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Stadt Schmölln erarbeitet 
ein PV-FFA Konzept auf ge-
samtgemeindlicher Basis. 

114 Anlage 2 

Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Plan-
verfahren und Planentwurf  

1. Für die Kennzeichnung des 1. und 2. Geltungsbereichs 
wurden in der Planzeichnung unterschiedliche Planzeichen 
(„dicke schwarze Balkenlinie“ und „dünne graue Balkenli-
nie“) verwendet. Die Planzeichen sind als 1. bzw. als 2. 
Geltungsbereich in der Planzeichenerklärung zu erläutern. 
(Alternativ kann in der Planzeichnung „Lageplan 2“ die 
Kennzeichnung des 2. Geltungsbereichs ebenfalls mit dem 
Planzeichen „dicke schwarze Balkenlinie“ erfolgen.)  

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Kennzeichnung des Gel-
tungsbereichs wird vereinheit-
licht. 

 

11.5 2. Die in der Planzeichnung enthaltenen Planzeichen „vor-
habenbezogene Festsetzung der PV-Modultische“ und 
„Trafohäuschen“ sind dem Planzeichen „Sondergebiet ‚Ge-
biet zur Nutzung der Solarenergie‘“ zuzuordnen. Da das 
Planzeichen eine konstitutive zeichnerische Festsetzung 
betrifft, kann es nicht unter der Überschrift „zeichnerische 
Hinweise ohne Festsetzungscharakter“ aufgeführt werden. 
Entsprechendes gilt für die vorhabenkonkreten übrigen An-
gaben zu den Festlegungen auf dem P+R-Parkplatz. Da 
der Vorhaben- und Erschließungsplan hier in den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan integriert wurde, sollten die 
entsprechenden Planzeichen nicht als „zeichnerische Hin-
weise ohne Festsetzungscharakter“, sondern im Zusam-
menhang mit dem Planzeichen „Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung – öffentliche Parkfläche P+R“ erläutert 
werden. Die Angaben zur Planunterlage (Grundstücks-
grenze, Flurstücksnummer, Gebäude Bestand) stellen Hin-
weise ohne Festsetzungscharakter dar.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Planzeichen „vorhabenbe-
zogene Festsetzung der PV-
Modultische“ und „Trafohäus-
chen“ werden zukünftig unter 
dem Planzeichen „Verkehrsflä-
che“ geführt.  

Die Angaben zur Planunterlage 
(Grundstücksgrenze, Flur-
stücksnummer, Gebäude Be-
stand) werden unter „Sonstige 
Planzeichen“ geführt. 

 

11.6 3. Um die Auswirkungen der nach § 9 Abs. 3 BauGB (nicht 
wie angegeben § 9 Abs. 2 BauGB) festgesetzten Höhen-
lage feststellen zu können, ist ergänzend nach § 1 Abs. 2 
PlanZV anzugeben, welche Geländehöhe im Bestand vor-
liegt. Sollte die in der Planzeichnung enthaltenen Höhenan-
gaben keine konstitutiven Festsetzungen, sondern die vor-
handene Geländehöhe betreffen, so ist das Planzeichen 
als „Geländehöhe“ unter der Überschrift „Hinweise ohne 
Festsetzungscharakter“ zu erläutern. (Da es sich bei vorlie-
gendem Geltungsbereich nach Aussage der Begründung 
um ein fast ebenes Gelände handelt, ist die in der textli-
chen Festsetzung 2.2 enthaltene Bestimmung des unteren 
Bezugspunktes zur Festsetzung der maximalen Höhe 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Geländehöhe Bestand wird 
unter Hinweise zur Planunter-
lage aufgeführt. 
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baulicher Anlagen, der sich auf die anstehende Gelände-
oberfläche bezieht, möglich.) 

11.7 4. Da die Verkehrsflächen „öffentliche Parkfläche P+R“ und 
„Privatweg“ keine Teilflächen des Sondergebietes „Gebiet 
zur Nutzung der Solarenergie“ darstellen, sind die Regelun-
gen zu dieser Fläche nicht in Pkt. 1.2 aufzuführen, da die-
ser nur die Art der baulichen Nutzung, also hier das Son-
dergebiet betrifft. Die Regelungen sind vielmehr Pkt. 4 
„Verkehrsflächen“ zuzuordnen.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es erfolgt eine redaktionell 
Überarbeitung. 

 

11.8 5. In der textlichen Festsetzung 6 wird Bezug auf die im 2. 
Geltungsbereich festgesetzte Obstbaumpflanzung genom-
men. Dabei werden die Flurstücke 236/38 und 236/40 ge-
nannt. Nach dem Umweltbericht, S. 42 und nach der für 
den 2. Geltungsbereich verwendeten Planunterlage handelt 
es sich jedoch um die Flurstücke 226/38 und 226/40. Die 
Angaben sind in Übereinstimmung zu bringen 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Flurstückbezeichnung 
in Übereinstimmung gebracht. 

 

11.9 6. Die in dem Umweltbericht, S. 43, in der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanz enthaltene hohe Bewertung der im 2. Gel-
tungsbereich festgesetzten Ausgleichsmaßnahme ist mit 
der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  

Zu berücksichtigen ist, dass die im 2. Geltungsbereich vor-
handene Obstbaumwiese bereits im Bestand vor der ge-
planten Ergänzungspflanzung von 20 Obstbäumen einen 
hohen ökologischen Wert hat.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da die Bewertungen mit 
der UNB des LRA ABG abge-
stimmt sind. 

11.10 7. Der Vollzug der im 2. Geltungsbereich festgesetzten An-
pflanzung von 20 Obstbäumen ist vor dem Satzungsbe-
schluss durch eine Regelung zur Refinanzierung im Durch-
führungsvertrag zu sichern. Soweit die im 2. Geltungsbe-
reich liegenden Flächen weder dem Vorhabenträger noch 
der Stadt Schmölln gehören, sind darüber hinaus über ei-
nen ebenfalls vor dem Satzungsbeschluss abzuschließen-
den städtebaulichen Vertrag mit dem entsprechenden 
Grundstückseigentümer die Verfügbarkeit der Ausgleichs-
fläche, sowie die Durchführung und der Erhalt der Aus-
gleichsmaßnahme zu regeln.  

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und einen Vertrag zur Siche-
rung abgeschlossen. 

 

11.11 8. Da dem entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze 
verlaufenden Weg eine wichtige Verbindungsfunktion für 
Fußgänger und Radfahrer zukommt (vgl. hierzu Aussagen 
der Begründung, S. 14 und 15 zur Nutzung des P+R-Park-
platzes für Touristen), wird erneut empfohlen, auf der als 
Privatweg festgesetzten Verkehrsfläche eine mit einem 
Gehrecht für die Allgemeinheit zu belastende Fläche nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB festzusetzen.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Der Weg ist nur für die 
Anrainer des rückwertigen 
Grundstücks vorgesehen. 

11.12 9. Die textliche Festsetzung 2.1 zum wasseraufnahmefähi-
gen Belag des Privatweges stellt eine Bodenschutzmaß-
nahme dar, die nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und nicht als 
bauordnungsrechtliche Festsetzung zu treffen ist.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB festgesetzt. 
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11.13 10. In der Begründung, S. 12 und S. 13 ist auf das Vorbe-
haltsgebiet fs-1 (nicht „Vorhabengebiet fs-1“) Bezug zu 
nehmen. Die Aussagen zu den Vorranggebieten Frei-
raumsicherung sind zu streichen, da ein entsprechendes 
Gebiet hier nicht betroffen ist (vgl. Stellungnahme der 
Raumordnungsbehörde vom 16.03.2021, Anlage 1). (Im 
Gegensatz zu Vorranggebieten stellen Vorbehaltsgebiete 
keine verbindlichen Ziele der Raumordnung dar, sondern 
unterliegen der Abwägung, vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1, 2 ROG).  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und redaktionell überarbeitet. 

 

12 Thüringer Landesverwaltungsamt  

12.06.2023 

 

12.1 Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt zu vertretende 
öffentliche Belange werden durch die Entwurfsüberarbei-
tung o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht be-
rührt.  

Bezüglich der Belange der Raumordnung verweisen wir auf 
die bereits abgegebene Stellungnahme vom 16.05.2022 
und bezüglich des nach § 8 Abs. 2 BauGB zu beachtenden 
Entwicklungsgebotes verweisen wir auf die bereits abgege-
bene Stellungnahme vom 16.03.2021. Die Stellungnahmen 
behalten die volle Gültigkeit. 

Die Stellungnahmen wurden in 
die Abwägung unter Pkt. 10 und 
11 eingestellt. 

12.2 Weitere beratende Hinweise zum Planentwurf und zum 
Planverfahren  

1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorhaben- und Er-
schließungsplan Satzungsbestandteil des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans (§ 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB) und 
Gegenstand des zwischen der Gemeinde mit dem Vorha-
benträger abzuschließenden Durchführungsvertrags (§ 12 
Abs. 1 Satz 1 BauGB) ist und dass der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan ohne die Erstellung eines Vorhaben- und 
Erschließungsplans nicht wirksam werden kann (BVerwG, 
Urteil vom 09.02.2017 – 4 C 4/16). Den vorliegenden Betei-
ligungsunterlagen liegt kein gesondert erarbeiteter Vorha-
ben- und Erschließungsplan bei. Nach den Verfahrensver-
merken 3 und 4 wurde der Vorhaben- und Erschließungs-
plan in den der vorhabenbezogene Bebauungsplan inte-
griert, was grundsätzlich möglich ist. (Vgl. hierzu BVerwG, 
Urteil vom 09.02.2017 – 4 C 4/16 und u.a. VGH Baden-
Württemberg, Urteil vom 27.03.2014 – 8 S 47/12, Bayeri-
scher VGH, Urteil vom 20.04.2011 – 15 N 10.1320.)  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

Es wird vermerkt, dass der Vor-
haben und Erschließungsplan in 
den Vorhabenbezogenen B-
Plan integriert ist. 

 

12.3 Der Vorhaben- und Erschließungsplan muss zudem den 
Anforderungen an die Vorhabenkonkretheit genügen. Ins-
besondere muss die Kubatur des Vorhabens in ihrem we-
sentlichen Umfang festgelegt sein (BVerwG, Urteil vom 
05.03.2019 – 4 BN 18/18). Vorliegender vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan mit integriertem Vorhaben- und Er-
schließungsplan enthält vorhabenkonkrete Festlegungen 
zu den PV-Modultischen, zum Trafohäuschen, zur Auftei-
lung des P+R-Parkplatzes. Die hierfür verwendeten Plan-
zeichen sollten aus Gründen der geforderten Vorhabenkon-
kretheit unter der Überschrift „Planzeichenerklärung“ erläu-
tert werden. Entsprechendes gilt für das in der 

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und die Planzeichenerklä-
rung wird entsprechend überar-
beitet. 
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Planzeichnung zwischen dem P+R-Parkplatz und dem 
Sondergebiet „Gebiet zur Nutzung der Solarenergie“ ver-
wendete Planzeichen, dessen Bedeutung aus der Plan-
zeichnung nicht hervorgeht. (Im Hinblick darauf, dass das 
Sondergebiet insgesamt als überbaubare Fläche festge-
setzt wurde, kann u.E. aus Gründen der geforderten Vorha-
benkonkretheit von einer entsprechenden Überarbeitung 
der Planzeichenerklärung nicht abgesehen werden, s. 
hierzu auch Pkt. 3 unten.)  

Die entsprechende Überarbeitung der Planzeichenerklä-
rung löst – von dem Vorhabenträger abgesehen - keine er-
neute Betroffenheit nach § 4a Abs. 3 BauGB aus. Insofern 
kann die Entwurfsüberarbeitung ohne erneute Beteiligung 
erfolgen, wenn der Vorhabenträger der überarbeiteten Fas-
sung zugestimmt hat.  

12.4 2. Da die Verkehrsflächen „öffentliche Parkfläche P+R“ und 
„Privatweg“ keine Teilflächen des Sondergebietes „Gebiet 
zur Nutzung der Solarenergie“ darstellen, sind die textli-
chen Festsetzungen zu dieser Fläche nicht in Pkt. 1.2 auf-
zuführen, da dieser nur die Art der baulichen Nutzung, also 
hier das Sondergebiet betrifft. Die Regelungen betreffen 
vorhabenkonkrete Festlegungen zum Belag des P+R-Park-
platz sowie zur Befestigung der mit Geh- und Fahrrecht zu 
belastenden Teilfläche des Privatweges. Entsprechende 
Regelungen sollten den textlichen Festsetzungen in Pkt. 
1.4 „Verkehrsflächen“ oder in Pkt. 1.6 „Maßnahmen“ (als 
Bodenschutzmaßnahme) zugeordnet werden. Als Rechts-
grundlage der Regelungen sind § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (für die festgesetzten Boden-
schutzmaßnahmen zur Verwendung wasserdurchlässiger 
Materialien) anzugeben.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Verkehrsflächen „öffent-
liche Parkfläche P+R“ und „Pri-
vatweg“ unter Punkt 4 geführt 

 

12.5 3. In der textlichen Festsetzung 1.6 fehlt unter dem Punkt 1 
(Private Grünfläche PG 1) eine Aussage. Die Festsetzung 
ist unvollständig und hat keinen Regelungsgehalt. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und grafische Fehler wird korri-
giert. 

12.6 4. Da das gesamte Sondergebiet als überbaubare Fläche 
zeichnerisch festgesetzt wurde, ist die Aussage in der 
textlichen Festsetzung 1.3, die überbaubare Grundstücks-
fläche innerhalb des Sondergebietes sei durch Baugrenzen 
festgelegt, fraglich. Die flexible Festsetzung zur Überbau-
barkeit der Grundstücksfläche sollte überprüft werden.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Es gibt keine flexible 
Bebauung des Grundstücks, da 
durch den Vorhaben- und Er-
schließungsplan die Standorte 
der PV-Module festgelegt sind. 

12.7 5. Die vollständige Angabe der Rechtsgrundlage in der 
textlichen Festsetzung Pkt. 1.6 fehlt. Unter diesem Pkt. 
wurden auch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
und nach § 12 Abs. 3 Satz 2 BauNVO getroffen. Insofern 
sind diese Rechtsgrundlagen ergänzend anzugeben.  

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Es handelt sich um Punkt 6. Die 
Festsetzung zu Ziffer 6.2 (Le-
sehaufen für Zauneidechse) 
wird unter § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB festgesetzt. 

12.8 6. Die vollständige Angabe der Rechtsgrundlage in Pkt. 2 
fehlt. Festsetzungen wurden auch nach § 12 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO getroffen.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da die Rechtsgrundla-
gen angegeben sind. 

12.9 Die in 2.1 enthaltene Zulassung einer Beleuchtungsanlage 
des gesamten Plangebietes sollte überprüft werden. Zur 
Vermeidung von Lichtemissionen mit negativen 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da festgesetzt ist, dass 
keine negative Auswirkung auf 
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Auswirkungen auf die Tierwelt sollte nur der P+R-Parkplatz 
beleuchtet werden.  

Bahnbetrieb und Wohnbebau-
ung festgelegt ist. 

12.10 Zu den zugelassenen Einfriedungen sollten ergänzend ge-
stalterische Vorgaben zur zugelassenen Höhe, zum zu ver-
wendenden Material und zum Bodenabstand der Zaunele-
mente getroffen werden. Es ist unklar, welche konstitutive 
Bedeutung die in der Planzeichenerklärung unter der Über-
schrift „Sonstige Planzeichen“ zum Zeichen „Zaun“ enthal-
tene Angabe zur Höhe des Zauns (OK 2,2 m und UK 0,1 
m) über Gelände hat. 

 

Der Hinweis wird wie folgt be-
rücksichtigt:  

In der Planzeichenerklärung 
werden die Angaben OK 2,2 m 
und UK 0,1 m über Gelände ge-
strichen. Die textliche Festset-
zung unter 2.2 wird wie folgt for-
muliert: 

Die SO Solar ist mit einem Zaun 
mit einer Bodenfreiheit über dem 
Gelände von 0,1 m einzufrieden. 
Die Zaunhöhe beträgt max. eine 
Höhe von 2,2 m 

12.11 7. Zur besseren Fußwegevernetzung wird erneut empfoh-
len, auf der als Privatweg festgesetzten Verkehrsfläche 
nicht nur ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Eigentü-
mers des Flurstücks 87/11 und für Fremdrettungskräfte, 
sondern auch eine mit einem Gehrecht für die Allgemein-
heit zu belastende Fläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 
festzusetzen.  

Der Hinweis wurde nicht berück-
sichtigt, weil es ist nicht beab-
sichtigt eine Fußwegevernet-
zung herzustellen sondern le-
diglich eine Zuwegung für die 
Anrainer. 

12.12 8. Das in der Planzeichenerklärung unter der Überschrift 
„Sonstige Planzeichen“ aufgeführte Planzeichen „GF“, das 
als „Geh- und Fahrrecht“ erklärt wurde, ist in der Planzeich-
nung nicht zu erkennen.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Bezeichnung „GF“ in der 
Planzeichenerklärung erläutert. 

12.13 9. Der Mindestabstand zwischen der Unterkante des PV-
Moduls und der Geländeoberkante wurde widersprüchlich 
festgesetzt. Nach der zeichnerischen Festsetzung (Nut-
zungsschablone) soll er 30 cm und nach der textlichen 
Festsetzung, Pkt. 1.2 soll er 80 cm aufweisen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und es erfolgt eine redaktionelle 
Überarbeitung mit 0,3 m. 

 

12.14 10. Das in der Planzeichenerklärung unter der Überschrift 
„Sonstige Planzeichen“ aufgeführte Planzeichen „Versicke-
rungsmulde“ ist in der Planzeichnung nicht zu erkennen. 
Die angegebene Rechtsgrundlage „§ 9 Abs. 1 Nr. 14“ ist 
unvollständig.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Planzeichenerklärung 
um das Planzeichen Versicke-
rungsmulde ergänzt. 

12.15 11. Die in dem Umweltbericht, S. 30, 31 in der Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanz enthaltene hohe Bewertung der im 2. 
Geltungsbereich festgesetzten Ausgleichsmaßnahme sollte 
mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden. 
Zu berücksichtigen ist, dass die im 2. Geltungsbereich vor-
handene Obstbaumwiese bereits im Bestand vor der ge-
planten Ergänzungspflanzung von 18 Obstbäumen einen 
hohen ökologischen Wert hat.  

Der Vollzug, der im 2. Geltungsbereich festgesetzten An-
pflanzung von 20 Obstbäumen muss vor dem Satzungsbe-
schluss durch eine Regelung zur Refinanzierung im Durch-
führungsvertrag gesichert werden. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, weil die Ausgleichbilan-
zierung mit der UNB des LRA 
ABG abgestimmt. Die Anpflan-
zung der 20 Obstbäume wird im 
Durchführungsvertrag gesichert. 
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12.16 Soweit die im 2. Geltungsbereich liegenden Flächen weder 
dem Vorhabenträger noch der Stadt Schmölln gehören, 
sind darüber hinaus über einen ebenfalls vor dem Sat-
zungsbeschluss abzuschließenden städtebaulichen Vertrag 
mit dem entsprechenden Grundstückseigentümer die Ver-
fügbarkeit der Ausgleichsfläche, sowie die Durchführung 
und der Erhalt der Ausgleichsmaßnahme zu regeln. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Sicherung der Aus-
gleichsflächen wird über eine 
Baulast geregelt. 

12.17 12. In der Begründung sind die Aussagen in Pkt. 3.1.5 un-
ter der Überschrift „Flächennutzungsplan“ ergänzungsbe-
dürftig. Es sollte dargelegt werden, warum davon auszuge-
hen ist, dass den in § 8 Abs. 4 BauGB genannten Anforde-
rungen an einen vorzeitigen Bebauungsplan hier genügt 
werden kann. Diesbezüglich liegt eine ausführliche Stel-
lungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 
16.03.2021 vor, deren Textpassagen übernommen werden 
können. In dieser wurde auch auf die Anforderung zur Er-
stellung eines gesamtgemeindlichen Photovoltaikfreiflä-
chenkonzeptes hingewiesen. Entsprechende Angaben 
hierzu sind in der Begründung ebenfalls zu ergänzen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Textpassagen vom LVA 
werden übernommen (Kapitel 
1.6.3). 

13 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz 

18.03.2021 

 

13.1 nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorha-
ben hinsichtlich der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zu vertretenden öffentli-
chen Belange 

 

- des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

   (Abteilung 3), 

- der Wasserwirtschaft (Abteilung 4), 

- des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5), 

- des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft      

   (Abteilung 6), 

- der Immissionsüberwachung und der abfallrechtlichen  

  Überwachung (Abteilung 7), 

- des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus 

   (Abteilung 8) 

entfällt 

13.2 Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

keine Betroffenheit 

entfällt 

13.3 Hinweis, Informationen 

Das Plangebiet für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan „Freiflächenphotovoltaikanlage 

Der Hinweis ist berücksichtigt 
und mit der UNB des LRA ABG 
abgeklärt. 
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Nöbdenitz Nord" liegt im Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
TH-Nr. 57 „Sprottetal“ angrenzend an die Ortslage Nöbde-
nitz. 

Das LSG wurde mit Beschluss des Bezirkstages Leipzig 
Nr. 68/VIII/84 vom 20.09.1984 ausgewiesen, und es sind 
die aktuell geltenden Übergangsbestimmungen des § 36 
Abs. 2, 4, 5, 8 und 9 Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-
NatG) anzuwenden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Entscheidung darüber, ob es sich um ein baulich genutztes 
Grundstück handelt (s. § 36 Abs. 5 Nr. 1 ThürNatG) bzw. 
wo die Innen-Außenbereichs-Grenze nach § 34 Abs. 1 
BauGB verlauft (s. § 36 Abs. 8 und 9 ThürNatG), die örtlich 
zuständige untere Bauaufsichtsbehörde trifft. 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in diesem Ver-
fahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbe-
hörde, also dem örtlich zuständigen Landratsamt 

13.4 Abteilung 4: Wasserwirtschaft 
Belange der Wasserwirtschaft 

keine Betroffenheit 

Stellungnahme, Hinweise, Informationen 
Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des 
wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der öffentlichen 
Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus 
der Gewässerunterhaltung des Referates 44, Gewässerun-
terhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 
43, Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, erge-
ben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher Grundbesitz 
des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellung-
nahme des Grundstückseigentümers zu werten. Die weite-
ren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkei-
ten, Auflösung von Pachtvertragen etc.), die bei einer Pro-
jektumsetzung erforderlich werden, hat der Projektträger im 
Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen ge-
sondert abzustimmen und zu vereinbaren 

entfällt 

13.5 Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug 
Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1. 
Ordnung, Grundwasser, Stauanlagenaufsicht, Durchgän-
gigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau 

keine Betroffenheit 

entfällt 

13.6 Stellungnahme, Hinweis, Informationen 
Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der 
Wasserwirtschaft, für die die obere Wasserbehörde gemäß 
§ 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren 
Wasserbehörde (§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Be-
lange sind nicht berücksichtigt und gesondert abzufragen. 

Die untere Wasserbehörde 
wurde beteiligt. 

13.7 Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
Belange des Immissionsschutzes 

keine Betroffenheit 

entfällt 
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13.8 Belange Abfallrechtliche Zulassungen (Abteilung 6) 
Belange Abfallrechtliche Überwachung (Abteilung 7) 

keine Betroffenheit 

entfällt 

13.9 Für das o. g. Vorhaben wurde nur ein Übersichtslageplan 
vorgelegt. Sollten weitere Planungen z. B. zu Ausgleichs- 
oder Ersatzmaßnahmen mehr als 500 m außerhalb des im 
Übersichtslageplan gekennzeichneten Bereiches vorgelegt 
werden, sind die Referate 64 und 74 des TLUBN erneut zu 
beteiligen. 

Das TLUBN wird im Verfahren 
weiter beteiligt. 

13.10 Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und 
Altlasten 
Belange der Immissionsüberwachung 

Bedenken/Einwendungen 
Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Planungsgrundsatz: 

Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 
BImSchG eingehalten. 

entfällt 

13.11 Blendwirkung: 

Durch Photovoltaikanlagen dürfen keine über das zulässige 
Maß von 30 min/d bzw. 30 h/a hinausgehende Blendung 
für Wohn- und Arbeitsräume und keinerlei Gefährdung für 
Verkehrsteilnehmer verursacht werden. Ein Blendgutachten 
kann an dieser Stelle hilfreich sein, um eine Gefährdung 
auszuschließen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Herstellernachweis 
weist eine Blendfreiheit nach. 

13.12 Hinweise: 

AVV Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, 
dass die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AVV 
Baulärm vom 19.08.1970) festgesetzten Immissionsricht-
werte für die betroffenen Gebiete während der Tagzeit und 
vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Da-
bei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr. 

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase und nicht das Bauleit-
planverfahren. 

13.13 12. BlmSchV - Störfallverordnung: Im Umfeld des Vorha-
bens befindet sich in einem Radius von 3 km keine der 
Störfallverordnung unterliegende Anlage. 

entfällt 

13.14 Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 
Belange des Geologischen Landesdienstes 

keine Bedenken bezüglich der Belange Geologie/Roh-
stoffgeologie, Ingenieurgeologie/  

Baugrundbewertung, Hydrogeologie/Grundwasserschutz 
und Geotopschutz 

entfällt 

13.15 Hinweise: 

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrun-
gen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikali-
sche oder geochemische Messungen - sind gemäß Geolo-
giedatengesetz § 8 spätestens zwei Wochen vor 

Der Hinweis wird unter Hin-
weise aufgenommen. 
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Baubeginn unaufgefordert bei der zuständigen Behörde an-
zuzeigen. Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumenta-
tion, Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchs-
ergebnisse, Lagepläne u. a.) gemäß §9 des Gesetzes spä-
testens drei Monate nach Abschluss der Untersuchungen 
unaufgefordert durch die Auftraggeber oder die beauftrag-
ten Firmen vorzugsweise elektronisch zu übergeben. Bitte 
weisen Sie in den Ausschreibungs- und Planungsunterla-
gen darauf hin. 

Die Bearbeitung und Dokumentation erfolgt im Geologi-
schen Landesdienst des Thüringer Landesamtes für Um-
welt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Für die Übermitt-
lung steht Ihnen die E-Mail-Adresse post-
stelle@tlubn.thueringen.de zur Verfügung. 

Rechtliche Grundlage ist das, „Gesetz zur staatlichen geo-
logischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 
und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben" (Geologiedatengesetz - Geo-
lDG) in der Fassung vom 19.06.2020 (BGBI. I, Nr. 30, S. 
1387 ff). 

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten 
können unter www.infogeo.de online recherchiert werden 

13.16 Belange des Bergbaus/Altbergbaus 
Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Der Planbereich befindet sich in den Bergwerkseigentumen 
„Feld Drosen", verliehen auf Uranerz. Rechtsinhaber dieser 
Bergbauberechtigungen ist die Wismut GmbH, Jagdschän-
kenstraße 29 in 09117 Chemnitz. Für den Baubereich lie-
gen keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, 
Halden, Rüstlöcher und unterirdische Hohlräume i. S. des 
Thüringer Altbergbau- 

und Unterirdische Hohlraume-Gesetzes (ThürABbUHG 
vom 23.05.2001) vor. 

entfällt 

14 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz 

11.08.2021 

 

14.1 nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorha-
ben hinsichtlich der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, 
Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zu vertretenden öffentli-
chen Belange 

- des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

   (Abteilung 3), 

- der Wasserwirtschaft (Abteilung 4), 

- des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5), 

- des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft      

   (Abteilung 6), 

- der Immissionsüberwachung und der abfallrechtlichen  

entfällt 
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  Überwachung (Abteilung 7), 

- des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus 

   (Abteilung 8) 

14.2 Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege 
Belange des Naturschutzes 

Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Die betroffenen Flurstücke befinden sich im Landschafts-
schutzgebiet (LSG) Nr. 57 „Sprottetal’. 

Das LSG wurde mit Beschluss des Bezirkstages Leipzig 
Nr. 68/VIII/84 vom 20.09.1984 ausgewiesen und es sind 
die aktuell geltenden Übergangsbestimmungen des § 36 
Abs. 2, 4, 5, 8 und 9 Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-
NatG) anzuwenden. Für Flächen in einem Bereich von bis 
zu 70 m im Umkreis von gemäß § 36 (8) ThürNatG am 
14.01.1999 im Zusammenhang bebauten Ortsteilen kann 
die Gemeinde nach § 36 Abs. 5 ThürNatG noch bis zum 
14.01.2024 einen rechtskräftigen Bebauungsplan erlassen. 
Diese Flächen sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes. 

entfällt 

14.3 Abteilung 4: Wasserwirtschaft 
Belange der Wasserwirtschaft 

keine Betroffenheit 

Informationen: 

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des 
wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der öffentlichen 
Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus 
der Gewässerunterhaltung des Referates 44, Gewässerun-
terhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 
43, Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, erge-
ben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher Grundbesitz 
des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellung-
nahme des Grundstückseigentümers zu werten. Die weite-
ren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkei-
ten, Auflösung von Pachtvertragen etc.), die bei einer Pro-
jektumsetzung erforderlich werden, hat der Projektträger im 
Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen ge-
sondert abzustimmen und zu vereinbaren. 

entfällt 

14.4 Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug 
Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1. 
Ordnung, Grundwasser, Stauanlagenaufsicht, Durchgän-
gigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau 

keine Betroffenheit 

entfällt 

14.5 Hinweis: 

Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der 
Wasserwirtschaft, für die die obere Wasserbehörde gemäß 
§ 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren 
Wasserbehörde (§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Be-
lange sind nicht berücksichtigt und gesondert abzufragen. 

Die untere Wasserbehörde ist 
im Verfahren beteiligt. 
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14.6 Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
Belange des Immissionsschutzes 

keine Betroffenheit 

entfällt 

14.7 Belange Abfallrechtliche Zulassungen 

keine Betroffenheit 

entfällt 

14.8 Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und 
Altlasten 
Belange der Immissionsüberwachung 

- Bedenken/Einwendungen 

- Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Planungsgrundsatz: 

Bei dem Vorhaben wird der Planungsgrundsatz des § 50 
BImSchG eingehalten. 

entfällt 

14.9 Blendwirkung: 

Durch Photovoltaikanlagen dürfen keine über das zulässige 
Maß von 30 min/d bzw. 30 h/a hinausgehende Blendung 
für Wohn- und Arbeitsräume und keinerlei Gefährdung für 
Verkehrsteilnehmer verursacht werden. Ein Blendgutachten 
kann an dieser Stelle hilfreich sein, um eine Gefährdung 
auszuschließen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Herstellernachweis 
weist eine Blendfreiheit nach. 

14.10 Hinweise: 

AVV Baulärm: Während der Bauphase ist sicherzustellen, 
dass die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - (AVV 
Baulärm vom 19.08.1970) festgesetzten Immissionsricht-
werte für die betroffenen Gebiete während der Tagzeit und 
vor allem während der Nachtzeit eingehalten werden. Da-
bei gilt als Nachtzeit die Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr. 

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase und nicht das Bauleit-
planverfahren. 

14.11 12. BlmSchV - Störfallverordnung: Im Umfeld des Vorha-
bens befindet sich in einem Radius von 3 km keine der 
Störfallverordnung unterliegende Anlage. 

entfällt 

14.12 Belange Abfallrechtliche Überwachung 

keine Betroffenheit 

 

entfällt 

14.13 Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG): 

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrun-
gen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikali-
sche oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Ge-
ologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor 
Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. 
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, 

Der Hinweis wird unter Hin-
weise aufgenommen. 
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Messdaten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchser-
gebnisse, Lagepläne 

u. 4.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Ab-
schluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auf-
traggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise 
elektronisch zu übergeben. Bitte weisen Sie in Ausschrei-
bungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hin. Für 
die Übermittlung steht Ihnen die E-Mail-Adresse post-
stelle@tlubn.thueringen.de zur Verfügung. Die entspre-
chenden Formulare und Merkblätter finden Sie unter 
www.tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/landesgeolo-
gie/geologiedatengeseiz. 

Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geolo-
gischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 
und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz- 

GeolDG)" in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und 
Geologiedaten-Zuständigkeitsverordnung (ThürBGZu-
stVO)". 

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene können unter 
www.infogeo.de online recherchiert werden. 

14.14 Belange Geologie/Rohstoffgeologie 

keine Bedenken 

entfällt 

14.15 Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 

keine Bedenken 

entfällt 

14.16 Belange Geotopschutz 

keine Bedenken 

entfällt 

14.17 Belange des Bergbaus/Altbergbaus 

Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Die in der Stellungnahme vom 18.03.2021, hier Belange 
des Bergbaus/Altbergbaus, aufgeführten Sachverhalte be-
halten weiterhin ihre Gültigkeit. 

Die Stellungnahme vom 
18.03.2021 wurde in die Abwä-
gung eingestellt. 

 

 

 

 

14.18 Der Planbereich ist durch das Grubenfeld des damaligen 
Uranerzbergwerkes Drosen nicht betroffen. Es wird den-
noch empfohlen, von der Inhaberin des Bergwerkseigen-
tums, der Wismut GmbH, Jagdschenkenstraße 29 in 09117 
Chemnitz, eine gesonderte Stellungnahme einzuholen. 

Es wurde die Wismut GmbH im 
Verfahren beteiligt. Es liegt 
keine Betroffenheit vor. 

15 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz 

13.05.2022 

 

15.1 nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zu o. g. Vorha-
ben hinsichtlich der vom Thüringer Landesamt für Umwelt, 

entfällt 
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Bergbau und Naturschutz (TLUBN) zu vertretenden öffentli-
chen Belange 

- des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

   (Abteilung 3), 

- der Wasserwirtschaft (Abteilung 4), 

- des wasserrechtlichen Vollzuges (Abteilung 5), 

- des Immissionsschutzes und der Abfallwirtschaft      

   (Abteilung 6), 

- der Immissionsüberwachung und der abfallrechtlichen  

  Überwachung (Abteilung 7), 

- des Geologischen Landesdienstes und des Bergbaus 

   (Abteilung 8) 

Übergebe ich Ihnen in der Anlage die gebündelte Stellung-
nahme des TLUBN. 

15.2 Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.3 Hinweis, Informationen 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in diesem Ver-
fahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde 
des räumlich zuständigen Landratsamtes. 

Ob Geschützte Landschaftsbestandteile/Flächennaturdenk-
male, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Biotope oder 
artenschutzrechtliche Belange betroffen sind und die Ein-
griffsregelung gemäß § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz i. 
V. m. § 5 ff. Thüringer Naturschutzgesetz korrekt abgear-
beitet wurden, wurde nicht geprüft. 

Die beplanten Flächen für die Errichtung der Freiflächen-
photovoltaikanlage und des P+R-Parkplatzes befinden sich 
im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nr. 57 „Sprottetal". Hier 
ist insbesondere auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen 
und dieser für den vorliegenden Fall zu prüfen: Für Flächen 
in einem Bereich von bis zu  70 m im Umkreis von gemäß § 
36 (8) ThürNatG am 14.01.1999 im Zusammenhang be-
bauten Ortsteilen kann die Gemeinde nach § 36 (9) Thür-
NatG innerhalb von 25 Jahren einen rechtskräftigen Bebau-
ungsplan oder eine Satzung erlassen. Diese Flächen sind 
mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes oder der Satzung 
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes. 

Die genannten Flächen befinden sich nach Aussage des 
Planers in diesem 70-m-Umkreis und lagen damit nach In-
krafttreten des Bebauungsplanes nicht mehr im LSG. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die UNB des LRA ABG ist im 
Verfahren beteiligt. 

15.4 Abteilung 4: Wasserwirtschaft 
Belange der Wasserwirtschaft 

keine Betroffenheit 

entfällt 
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15.5 Informationen: 

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des 
wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der öffentlichen 
Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus 
der Gewässerunterhaltung des Referates 44, Gewässerun-
terhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 
43, Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, erge-
ben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher Grundbesitz 
des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellung-
nahme des Grundstückseigentümers zu werten. Die weite-
ren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkei-
ten, Auflösung von Pachtvertragen etc.), die bei einer Pro-
jektumsetzung erforderlich werden, hat der Projektträger im 
Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den Betroffenen ge-
sondert abzustimmen und zu vereinbaren. 

entfällt 

15.6 Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug 

Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1. 
Ordnung, Grundwasser, Stauanlagenaufsicht, Durchgän-
gigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der 
Wasserwirtschaft, für die die obere Wasserbehörde gemäß 
§ 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren 
Wasserbehörde (§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Be-
lange sind nicht berücksichtigt und gesondert abzufragen. 

Die untere Wasserbehörde ist 
im Verfahren beteiligt. 

15.7 Belange Wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, Über-
schwemmungsgebiete 

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.8 Belange Grundwasser, Wasserschutzgebiete 

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.9 Belange Stauanlagenaufsicht, Durchgängigkeit 

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.10 Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
Belange des Immissionsschutzes 

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.11 Belange Abfallrechtliche Zulassungen  

keine Betroffenheit 

entfällt 

15.12 Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und 
Altlasten 
Belange der Immissionsüberwachung 

keine Bedenken    

 

entfällt 
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15.13 Belange Abfallrechtliche Überwachung 

keine Betroffenheit 

 

entfällt 

15.14 Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG): 

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrun-
gen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikali-
sche oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Ge-
ologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor 
Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. 
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Mess-
daten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergeb-
nisse, Lagepläne 

u. ä.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei Monate nach Ab-
schluss der Untersuchungen unaufgefordert durch die Auf-
traggeber oder die beauftragten Firmen vorzugsweise 
elektronisch zu übergeben. Bitte weisen Sie in Ausschrei-
bungs- und Planungsunterlagen auf diese Pflicht hin. Für 
die Übermittlung steht Ihnen die E-Mail-Adresse post-
stelle@tlubn.thueringen.de zur Verfügung. Die entspre-
chenden Formulare und Merkblätter finden Sie unter 
www.tlubn.thueringen.de/geologie-berqbau/landesgeolo-
gie/geologiedatengesetz. 

Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geolo-
gischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 
und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz- 

GeolDG)“ in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und 
Geologiedaten-Zuständigkeitsverordnung (ThurBGZu-
stVO)". 

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten 
können unter www.infogeo.de online recherchiert werden. 

Der Hinweis ist unter Hinweise 
auf der Planurkunde aufgenom-
men. 

15.15 Belange Geologie/Rohstoffgeologie 

keine Bedenken   

entfällt 

15.16 Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 

keine Bedenken    

entfällt 

15.17 Belange Hydrogeologie/Grundwasserschutz 

keine Bedenken    

entfällt 

15.18 Belange Geotopschutz 

keine Bedenken    

 

entfällt 
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15.19 Belange des Bergbaus/Altbergbaus 
Stellungnahme, Hinweis, Informationen 

Der Planbereich befindet sich in den Bergwerkseigentumen 
„Feld Drosen“, verliehen auf Uranerz. Rechtsinhaber dieser 
Bergbauberechtigungen ist die Wismut GmbH, Jagdschän-
kenstraße 29 in 09117 Chemnitz. Für den Planbereich lie-
gen keine Hinweise auf Gefährdungen durch Altbergbau, 
Halden, Restlöcher und unterirdische Hohlräume i. S. des 
Thüringer Altbergbau- und Unterirdische Hohlraume-Geset-
zes (ThürABbUHG vom 23.05.2001) vor. 

entfällt 

16 Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Natur-
schutz 

13.06.2023 

 

16.1 Abteilung 3: Naturschutz und Landschaftspflege 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Informationen 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der Belange des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege in diesem Ver-
fahren liegt vollständig bei der unteren Naturschutzbehörde 
des Landratsamtes Altenburg. 

Ob geschützte Landschaftsbestandteile/ Flächennaturdenk-
male, gesetzlich geschützte Biotope oder artenschutzrecht-
liche Belange betroffen sind und die Eingriffsregelung ge-
mäß § 13 Bundesnaturschutzgesetz i. V. m. § 5 ff Thürin-
ger Naturschutzgesetz korrekt abgearbeitet wurden, wurde 
nicht geprüft. 

Die UNB des LRA ABG ist im 
verfahren beteiligt. 

16.2 Das Plangebiet des BP liegt im Landschaftsschutzgebiet 
LSG TH-Nr. Nr. 57 „Sprottetal" angrenzend an die Ortslage 
Nöbdenitz. 

Das LSG wurde mit Beschluss des Bezirkstages Leipzig 
Nr. 68/VIII/84 vom 20.09.1984 ausgewiesen, und es sind 
die aktuell geltenden Übergangsbestimmungen des § 36 
Abs. 2, 4, 5, 8 und 9 Thüringer Naturschutzgesetz (Thür-
NatG) anzuwenden. Für Flächen in einem Bereich von 70 
m im Umkreis von gemäß § 36 Abs. 8 ThürNatG am 
14.01.1999 im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 

kann die Gemeinde nach § 36 Abs. 5 ThürNatG bis zum 
14.01.2024 einen rechtskräftigen Bebauungsplan erlassen. 
Diese Flächen sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes. Die 
Entscheidung, wo die Grenze zwischen Innen- und Außen-
bereich nach § 34 Abs. 1 BauGB verlauft (siehe § 36 Abs. 
8 und 9 ThürNatG) trifft die örtlich zuständige Bauaufsichts-
behdörde. 

Diese Grenze wurde laut Planer durch den Fachdienst 
Bauordnung und Denkmalschutz des Landratsamtes Alten-
burg festgelegt. Die nördliche Grenze des Plangebietes 
wurde daraufhin in einem Abstand von 70 m zum im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil festgelegt und vom Fach-
dienst Bauordnung und Denkmalschutz des Landratsamtes 

Entfällt. 
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bestätigt. Damit lagen diese Flächen nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes nicht mehr im LSG. 

16.3 Abteilung 4: Wasserwirtschaft 
Belange der Wasserwirtschaft 

keine Betroffenheit 

Informationen 

Die Abteilung 4 nimmt nicht als verwaltende Stelle des 
wasserwirtschaftlichen Grundbesitzes der öffentlichen 
Hand Stellung. Die fachlichen Anforderungen, die sich aus 
der Gewässerunterhaltung des Referates 44, Gewässerun-
terhaltung, bzw. aus den eigenen Planungen der Referate 
43, Flussgebietsmanagement, und 45, Wasserbau, erge-
ben, sind im Fall, dass wasserwirtschaftlicher Grundbesitz 
des Freistaates Thüringen betroffen ist, auch als Stellung-
nahme des Grundstückseigentümers zu werten. Die weite-
ren privatrechtlichen Belange (Kauf, Verkauf, Dienstbarkei-
ten, Auflösung von Pachtvertragen etc.), die bei einer Pro-
jektumsetzung erforderlich werden, hat der 

Projektträger im Zuge der (Teil-)Projektumsetzung mit den 
Betroffenen gesondert abzustimmen und zu vereinbaren. 

entfällt 

16.4 Abteilung 5: Wasserrechtlicher Vollzug 
Belange Abwasser, Zulassungsverfahren an Gewässern 1. 
Ordnung, Grundwasser, Stauanlagenaufsicht, Durchgän-
gigkeit, Wasserbuch, Wasserschutzgebiete, Überschwem-
mungsgebiete, Wismut- und Kalibergbau 

keine Betroffenheit 

entfällt 

16.5 Hinweis: 

Diese Stellungnahme berücksichtigt nur die Belange der 
Wasserwirtschaft, für die die obere Wasserbehörde gemäß 
§ 61 Abs. 2 ThürWG zuständig ist. Die von der unteren 
Wasserbehörde (§ 61 Abs. 1 ThürWG) zu vertretenden Be-
lange sind nicht berücksichtigt und gesondert abzufragen. 

Die untere Wasserbehörde ist 
im Verfahren beteiligt. 

16.6 Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
Belange des Immissionsschutzes 

keine Betroffenheit 

entfällt 

16.7 Belange Abfallrechtliche Zulassungen 

keine Betroffenheit 

 

entfällt 

16.8 Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und 
Altlasten 

Belange der Immissionsüberwachung 

keine Bedenken 

entfällt 

16.9 Belange Abfallrechtliche Überwachung 

keine Betroffenheit 

entfällt 
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16.10 Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 

Hinweise zum Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Geologische Untersuchungen - Erdaufschlüsse (Bohrun-
gen, größere Baugruben, Messstellen) sowie geophysikali-
sche oder geochemische Messungen - sind gemäß § 8 Ge-
ologiedatengesetz (GeolDG) spätestens zwei Wochen vor 
Baubeginn unaufgefordert beim Thüringer Landesamt für 
Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) anzuzeigen. 
Weiterhin sind die Ergebnisse (Bohrdokumentation, Mess-
daten, Test- und Laboranalysen, Pumpversuchsergeb-
nisse, Lagepläne u. 4.) gemäß § 9 GeolDG spätestens drei 
Monate nach Abschluss der Untersuchungen unaufgefor-
dert durch die Auftraggeber oder die beauftragten Firmen 
vorzugsweise elektronisch zu übergeben. Bitte weisen Sie 
in Ausschreibungs- und Planungsunterlagen auf diese 
Pflicht hin. Für die Übermittlung steht Ihnen die E-Mail-Ad-
resse poststelle@tlubn.thueringen.de zur Verfügung. Die 
entsprechenden Formulare und Merkblätter finden Sie un-
ter www.tlubn.thueringen.de/geologie-bergbau/landesgeo-
logie/geologiedatengesetz. 

Rechtsgrundlagen sind das „Gesetz zur staatlichen geolo-
gischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung und öffentlichen Bereitstellung geologischer Daten 
und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben (Geologiedatengesetz- 

GeolDG)" in Verbindung mit der „Thüringer Bergrecht- und 
Geologiedaten-Zuständigkeitsverordnung (ThürBGZu-
stVO)“. 

Eventuell im Planungsgebiet vorhandene Bohrungsdaten 
können unter www.infogeo.de online recherchiert werden. 

Der Hinweis ist unter Hinweise 
auf der Planurkunde aufgenom-
men 

16.11 Belange Geologie/Rohstoffgeologie 

keine Bedenken    

entfällt 

16.12 Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 

keine Bedenken    

 

16.13 Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Das Plangebiet befindet sich gemäß DIN EN 1998-1/NA 
sowie gemäß „Erdbebenzonen und Untergrundklassen 
nach DIN 4149 für die Gemarkungen im Freistaat Thürin-
gen" (Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Bau 
und Verkehr vom 14.11.2006; ThürStAnz Nr. 50/2006, S. 
2032-2036) in der Erdbebenzone 2 (Untergrundklasse R). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und unter Hinweise der textli-
chen Festsetzungen aufgenom-
men. 

16.14 Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 

keine Bedenken    

entfällt 

16.15 Belange Geotopschutz 

keine Bedenken    

entfällt 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 61 von 84 

16.16 Belange des Bergbaus/Altbergbaus 

Stellungnahme, Hinweise, Informationen 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde 
bereits zum o. g. Planverfahren vom Referat 86 TLUBN de-
tailliert im Hinblick auf die Belange des Bergbaus und Alt-
bergbaus Stellungen genommen (5070-86-3447/1009-3 
vom 13.05.2022, 5070-86-3447/1009-2 vom 11.08.2021 

und 5070-86-3447/1009-1 vom 18.03.2021). Diese Stel-
lungnahmen gelten für diesen Entwurf inhaltlich unverän-
dert fort und werden bestätigt. Die Aussagen sind aktuell, 
es sind keine neuen Erkenntnisse in Bezug auf Bergbaube-
rechtigungen und Altbergbau hinzugekommen. 

Die Stellungnahmen sind die 
Abwägung eingestellt. 

17 Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie, FB Archäologische Denkmalpflege 

01.03.2021 

 

17.1 gegen o.g. Vorhaben bestehen unsererseits keine grund-
sätzlichen Einwände, da im ausgewiesenen Bereich bisher 
keine Bodendenkmale/Bodenfunde entsprechend dem „Ge-
setz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale im 
Land Thüringen" (Thüringer Denkmalschutzgesetz, Neu-
bek. vom 14. April 2004), § 2, Abs. 7, bekannt wurden. 

entfällt 

17.2 Bei den Erdarbeiten muss dennoch mit dem Auftreten von 
Bodenfunden (Scherben, Knochen, Metallgegenstände, 
Steinwerkzeuge u.a.) sowie Befunden (auffällige Häufun-
gen von Steinen, markante Bodenverfärbungen, 

Mauerreste) gerechnet werden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das o. g. Ge-
setz, § 16, nach dem Bodenfunde der unverzüglichen Mel-
depflicht an unser Amt unterliegen und durch unsere Mitar-
beiter zur wissenschaftlichen Auswertung untersucht 

und geborgen werden müssen. Eventuelle Fundstellen sind 
bis zu unserem Eintreffen abzusichern, die Funde im Zu-
sammenhang im Boden zu belassen. 

Die Arbeiter vor Ort sind auf diese Bestimmungen und 
mögliche archäologische Funde hinzuweisen. Diese Hin-
weise und Forderungen sowie ein Verweis auf die Bestim-
mungen des Thüringer Denkmalschutzgesetzes sind in den 
Plan- und Bauunterlagen zu verankern. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und unter Hinweise der textli-
chen Festsetzungen aufgenom-
men. 

18 Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie, FB Archäologische Denkmalpflege 

20.07.2021 

 

18.1 mit dem o. g. Planentwurf sind wir einverstanden. Hinweise 
und Auflagen zu den Belangen der archäologischen Denk-
malpflege wurden adäquat in die Planunterlagen aufge-
nommen. 

entfällt 
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19 Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Ar-
chäologie, FB Archäologische Denkmalpflege 

17.05.2023 

 

19.1 mit dem VBP „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhof-
straße" sind wir einverstanden. Hinweise und Auflagen zu 
den Belangen der archäologischen Denkmalpflege wurden 
adäquat in die Planunterlagen aufgenommen. 

entfällt 

20 Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

16.02.2021 

 

20.1 Im Ergebnis der Überprüfung teilen wir Ihnen mit, dass sich 
die von dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan betroffe-
nen Flurstücke in der Gemarkung Nöbdenitz außerhalb des 
Zuständigkeitsbereiches der Straßenbauverwaltung des 
Freistaates Thüringen befindet. 

Das Bundesfern- bzw. Landesstraßennetz wird von dem 
Bebauungsplan innerhalb der Ortslage Nöbdenitz nicht be-
rührt. 

Die Ortsdurchfahrtsfunktion wird durch die Bahnhofstraße 
als Gemeindestraße wahrgenommen. Wir bitten Sie daher, 
sich mit Ihrem Anliegen an die zuständige Stadt Schmölln 
zu wenden. 

entfällt 

21 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation 

25.02.2021 

 

21.1 

 

Referat 2.11 - Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 

1. Planungsgrundlage 

Die verwendete Planungsgrundlage für den o. g. Planungs-
entwurf wurde mit dem derzeit aktuellen Stand der Liegen-
schaftskarte verglichen und nur zum Teil Übereinstimmung 
festgestellt. 

Für eine vollständige Übereinstimmung der Planungsgrund-
lage mit der aktuellen Liegenschaftskarte sind folgende 
Eintragungen im Planungsentwurf vorzunehmen: 

In der Planzeichnung ist die Zuordnung oder die Position 
der Flurstücksbezeichnung der Flurstücke 88/2 und 97 
falsch.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Zuordnung der Flurstü-
cke berichtigt. 

21.2 Es fehlt eine Zeichenerklärung für die Flurstücksgrenzen 
und Flustücksnummern in der Planzeichnung. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Zeichenerklärung um 
Flurstücksgrenzen und Flur-
stücksnummern ergänzt. 

21.3 Es fehlen die Angaben zur Gemarkung und Flur in der 
Planzeichnung. (in diesem Fall: Gemarkung Nöbdenitz, 
Flur: 3) 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Angaben zu Gemar-
kung und Flur ergänzt. 
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21.4 Zum heutigen Stand sind im Katasterbereich keine Vor-
gänge bzgl. Zu erwartender Flurstücksveränderungen von 
hier betroffenen Flurstücken anhängig. 

entfällt 

21.5 2. Begründung zum Plan  

Eine Begründung ist nicht vorhanden. 

entfällt 

21.6 3. Verfahrensvermerk  

Es wird gebeten, den Verfahrensvermerk zur Bescheini-
gung der Übereinstimmung mit dem Liegenschaftskataster 
mit folgendem Wortlaut zu verwenden: 

Es wird bescheinigt, dass die Flurstücke mit ihren Grenzen 
und Bezeichnungen im gekennzeichneten Geltungsbereich 
mit dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom 
............... übereinstimmen. 

Zeulenroda-Triebes, ................. Siegel TLBG 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Verfahrensvermerk 
wird so aufgenommen. 

21.7 4. Bauliche Anlagen  

Der geforderte Nachweis der vorhandenen baulichen Anla-
gen zum aktuellen Stand der Planungsunterlagen  

(siehe § 1 Abs. 2 Satz 1 Planzeichenverordnung vom 
18.12.1990; BGBI. 1991 | S. 58) ist in geeigneter Weise (z. 
B.: Vermessung) aktuell zu ermitteln. Die Darstellungen in 
der amtlichen Liegenschaftskarte bieten keine Gewahr für 
die Vollständigkeit der tatsachlich vorhandenen baulichen 
Anlagen. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Durch eine Vorortbege-
hung wurde festgestellt, dass 
keine baulichen Anlagen vor-
handen sind. 

21.8 5. Sicherungsmaßnahmen 

Ich weise darauf hin, dass mit Beginn jeglicher Veränderun-
gen an den überplanten Altgrundsticken (z. B.: vorberei-
tende Maßnahmen für Bautätigkeit) auch nach Landesrecht 
in die Rechte und Pflichten der Grundstückseigentümer 
und sonstigen Nutzungsberechtigten eingegriffen wird. 

Der § 25 Abs. 2 Thüringer Vermessungs- und Geoinforma-
tionsgesetz (ThürVermGeoG) besagt, dass Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte von Grundstücken, die Grenzzeichen 
und Vermessungsmarken zu schonen haben und soweit 
diese nicht unterirdisch angebracht sind, erkennbar zu hal-
ten haben. Ungerechtfertigte diesbezügliche Eingriffe kön-
nen eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 33 Abs. 3 ThürVer-
mGeoG darstellen. Daher empfehle ich, vorhandene und 
künftig verbleibende Grenzmarkierungen mit geeigneten 

Maßnahmen zu sichern (z. B. amtliche Katastervermes-
sung). Ist eine Gefährdung von Vermessungsmarken unab-
dingbar, so ist dies laut § 25 Abs. 3 ThürVermGeoG, der 
oberen Kataster- und Vermessungsbehörde mitzuteilen. 

Der Hinweis ist für die Bau-
phase von Bedeutung. 

21.9 6. Festpunkte der geodätischen Grundlagenetze 

Im Bearbeitungsgebiet oder in dessen unmittelbarer Umge-
bung befinden sich keine Festpunkte des Amtlichen Geo-
dätischen Raumbezuges des Freistaates Thüringen. Von 

entfällt 
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Seiten des zuständigen Referates Raumbezug des TLBG 
gibt es keine Bedenken gegen die Maßnahme. 

21.10 7. Sonstiges 

Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan bestehen 
unsererseits keine Einwände oder Bedenken. 

entfällt 

21.11 Es wird gebeten, uns zu gegebener Zeit eine Kopie des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes zu übergeben sowie den 
Tag der ortsüblichen Bekanntmachung mitzuteilen. 

Die Stadt Schmölln wird eine 
Kopie übersenden. 

21.12 Außerdem wird eine Kopie des Durchführungsvertrages be-
nötigt oder ein Auszug, dem die Frist zur Realisierung des 
Vorhabens zu entnehmen ist. 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Es wird keine Kopie des Durch-
führungsvertrages versendet.  

21.13 Referat 42 - Flurbereinigungsbereich Gera 

Im Geltungsbereich des geplanten vorhabenbezogenen B-
Planes „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz, Bahnhofstraße“ ist 
derzeit kein Bodenordnungsverfahren nach Flurbereini-
gungsgesetz oder  

Landwirtschaftsanpassungsgesetz anhängig. Weitere Neu-
ordnungsverfahren sind hier nicht in Planung. Aus Sicht der 
Bodenordnung gibt es gegen die Planung keine Bedenken. 

Konkrete Angaben zu Art, Umfang und Lage der zusätzlich 
notwendigen externen Ausgleichsmaßnahmen waren zum 
Zeitpunkt der Stellungnahme noch nicht festgelegt. 

Im Rahmen der Planung derselben ist darauf zu achten, 
dass die Maßnahmen einen Beitrag zur Pflege und zum Er-
halt der Landeskultur leisten. 

entfällt 

22 Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation 

06.06.2023 

 

22.1 Referat 2.11 - Katasterbereich Zeulenroda-Triebes 

1. Planungsgrundlage 

Die verwendete Planungsgrundlage für den o. g. Planungs-
entwurf wurde mit dem Stand vom 01. April 2021 der Lie-
genschaftskarte verglichen und es wurde Übereinstimmung 
festgestellt. Dem entsprechend kann zu gegebener Zeit die 
Übereinstimmung durch den Katasterbereich bescheinigt 
werden. 

Die dargestellte Bescheinigungslegende ist hierfür ausrei-
chend 

entfällt 

22.2 Hinweis: Aus dem angrenzenden Flurstück 88/1 ist durch 
eine Vermessung inzwischen das 88/3 entstanden. Eine 
Rückdatierung des Standes vom 01.April 2021 ist möglich. 

Zum heutigen Stand sind im Katasterbereich keine Vor-
gänge bzgl. Zu erwartender Flurstücksveränderungen von 
hier betroffenen Flurstücken anhängig. 

Der Hinwies wird berücksichtigt 
und die Benennung des Flur-
stücks wird in 88/3 geändert. 
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Die Punkte 4 bis 7 unserer Stellungnahme vom 25. Februar 
2021 behalten ihre Gültigkeit. 

Die Stellungnahme vom 
25.02.2021 ist in die Abwägung 
eingestellt. 

22.3 Referat 42 - Flurbereinigungsbereich Ostthüringen 

im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen B-Planes 
"P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße" der Stadt 
Schmölln ist derzeit kein Bodenordnungsverfahren nach 
Flurbereinigungsgesetz oder Landwirtschaftsanpassungs-
gesetz anhängig. Weitere Neuordnungsvertahren sind hier 
nicht in Planung. 

Das Plangebiet stellt eine bisher nicht genutzte Brachflache 
im Bereich der Bahnstrecke Erfurt-Glauchau dar, welche ei-
ner städtebaulich sinnvollen und nachhaltigen Nutzung zu-
geführt werden soll. 

Aus Sicht der Bodenordnung bestehen gegen die Planung 
keine Bedenken. 

 

entfällt 

23 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländli-
chen Raum 

13.06.2023 

 

23.1 Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand des 
Ortsteils Nöbdenitz der Stadt Schmölln und umfasst die 
Flurstücke 87/9 (tlw.) und 87/10 Flur 3 der Gemarkung 
Nöbdenitz. Bei dem überplanten Vorhabensgebiet handelt 
es sich um eine teilversiegelte befestigte Brachfläche mit 
erheblicher Beeinträchtigung der Lebensraumfunktion. Eine 
landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist nicht möglich.  

entfällt 

23.2 Der Räumliche Geltungsbereich grenzt an das Vorbehalts-
gebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung lb-15 – Schmölln 
/ Nöbdenitz / Selka / Brandrübel. Von den angrenzenden 
Landwirtschaftsflächen können bei ordnungsgemäßer Be-
wirtschaftung Emissionen in Form von Lärm, Staub und 
Geruch ausgehen. Es handelt sich hierbei aber nicht um 
anhaltende Beeinträchtigungen, sondern um typische, im 
ländlichen Raum saisonal kurzzeitig auftretende Emissio-
nen. Zur Vermeidung nachbarschaftlicher Auseinanderset-
zungen, ist dieser Aspekt auch zukünftig zu berücksichti-
gen. 

entfällt 

23.3 Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen (Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen) sind außerhalb der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen zu planen oder im räumlichen 
Geltungsbereich zu realisieren. Wir verweisen auf den § 15 
Abs. 3 BNatSchG, welcher den Grundsatz enthält, dass bei 
der Inanspruchnahme von land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf 
agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen ist. D. h., 
dass möglichst Flächen die nicht zur landwirtschaftlichen 
Produktion genutzt werden, zur Umsetzung vorzusehen 
sind. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die geplanten Ausgleichsmaß-
nahmen werden nicht auf land- 
oder forstwirtschaftlichen Flä-
chen realisiert. 
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23.4 Die externe Ersatzmaßnahme, Anpflanzung von 18 Obst-
bäumen im Abstand von 10x10 m soll auf den Flurstücken 
126/40 und 126/42, Flur 7 Gemarkung Nöbdenitz erfolgen. 
Das Flurstück 126/40 Flur 7 Gemarkung Nöbdenitz ist eine 
Teilfläche des Feldblocks DETHLIGL51392S11. Der be-
troffene Nutzer ist rechtzeitig über den etwaigen Entzug der 
landwirtschaftlichen Fläche zu informieren, um Sanktionen 
für EU-Direktzahlungen und sich daraus ableitende Scha-
denersatzforderungen zu vermeiden. Wichtiger Termin 
hierfür ist der 15.05. eines jeden Jahres.  

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Nutzer wird rechtzeitig 
über den Entzug der Fläche in-
formiert. 

23.5 Angestrebte Kompensationsmaßnahmen und die Auswahl 
der Standorte, die landwirtschaftliche Nutzflächen betref-
fen, sind mit den betroffenen Agrarunternehmen frühzeitig 
abzustimmen, um gemeinsam geeignete Maßnahmen und 
Standorte festlegen zu können. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Ausgleichsmaßnahme 
mit dem Agrarunternehmen ab-
gestimmt.  

23.6 Landwirtschaftliche Belange und bestehende vertragliche 
Vereinbarungen sind zu beachten sowie Beeinträchtigun-
gen zu vermeiden. Bei Flächenentzügen sind entspre-
chende Zahlungen für Flur- und Aufwuchsschäden, Nut-
zungsausfälle und Folgeschäden zu erbringen. Zudem sind 
für die möglicherweise auftretenden Bewirtschaftungser-
schwernisse entsprechende Entschädigungsregelungen zu 
treffen. Dies gilt auch für den Verlust von Ausgleichs- und 
Prämienzahlungen. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da dies einer privat-
rechtlichen Klärung bedarf. Der  

23.7 Aus Sicht der Landwirtschaft und Agrarstruktur kann unter 
der Voraussetzung der Berücksichtigung der aufgeführten 
Belange der Landwirtschaft und Agrarstruktur dem Vorha-
benbezogener Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbde-
nitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln zugestimmt wer-
den. 

entfällt 

24 Stadtverwaltung Ronneburg, Bauamt 

24.02.2021 

 

24.1 seitens der Stadt Ronneburg gibt es zum Vorentwurf des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „P+R 

mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ keine Einwen-
dungen. 

Hinweis: 

Ihrem Anschreiben vom 16.02.2021 ist nicht zu entnehmen 
um welchen Planungsstand (Entwurf, Vorentwurf) es sich 
handelt und auf welcher Gesetzesgrundlage die Beteiligung 
bzw. Aufforderung zur Stellungnahme erfolgt. 

entfällt 

25 Stadtverwaltung Ronneburg, Bauamt 

31.05.2023 

 

25.1 seitens der Stadt Ronneburg gibt es zum vorliegenden Ent-
wurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „P+R mit 
PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ keine Einwendungen 
oder Hinweise. 

entfällt 
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26 Stadt Gera 

02.03.2021 

 

26.1 Die Stadt Gera macht gegen die Aufstellung des oben ge-
nannten BV keine Bedenken geltend. 

entfällt 

27 Stadt Gera 

19.07.2021 

 

27.1 Die Stadt Gera macht gegen den Entwurf des o.g. Bebau-
ungsplans keine Bedenken geltend. 

entfällt 

28 Stadt Gera 

24.05.2023 

 

28.1 Die Stadt Gera macht gegen den 3. Entwurf des o.g. Be-
bauungsplans keine Bedenken geltend. 

entfällt 

29 

 

Stadtverwaltung Meerane 

16.02.2021 

 

29.1 Die Belange der Stadt Meerane werden durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöb-
denitz Bahnhofstraße” nicht berührt. Aus diesem Grund er-
folgt keine Stellungnahme. 

 

entfällt 

30 Stadtverwaltung Crimmitschau 

01.03.2021 

 

 

30.1 Bezugnehmend auf das Verfahren zum Aufstellungsbe-
schluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ bestehen 
im Rahmen der gemeindenachbarlichen Abstimmung von 
Seiten der Groen Kreisstadt Crimmitschau keine Einwände 

entfällt 

31 Stadtverwaltung Crimmitschau 

23.05.2023 

 

31.1 Bezugnehmend auf den 3. Entwurf des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nobdenitz Bahn-
hofstrafe", Stand März 2023, bestehen im Rahmen der ge-
meindenachbarlichen Abstimmung von Seiten der Groen 
Kreisstadt Crimmitschau keine Einwände. 

entfällt 

32 Stadtverwaltung Altenburg 

22.05.2023 

 

32.1 die Belange der Stadt Altenburg werden durch den Bebau-
ungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ 

entfällt 
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der Stadt Schmölln nicht berührt. Die Stadt Altenburg hat 
keine Einwände bezüglich der vorgelegten Planung. 

33 Gemeinde Nobitz 

16.02.2021 

 

33.1 Belange der Gemeinde Nobitz werden durch die Planung 
nicht beeinträchtigt. 

Die Planung findet unsere Zustimmung. 

entfällt 

34 Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Ge-
meindewerke „Oberes Sprottental“ Wasser- und Ab-
wasserversorgung 

09.03.2021 

 

34.1 Seitens der Gemeindewerke, Oberes Sprottental" bestehen 
gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Bedenken. 

Im Planungsbereich befinden sich keine Leitungen unseres 
Verantwortungsbereiches. Das Bauvorhaben ist It. Plan-
zeichnung unabhängig von der Trinkwasserversorgung 
bzw. Abwasserentsorgung. Nach aktuellem Stand gibt es 
auch keine Schnittstellen zu anderen geplanten Maßnah-
men. 

Entfällt. 

 

 

 

 

35 Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Ge-
meindewerke „Oberes Sprottental“ Wasser- und Ab-
wasserversorgung 

20.04.2022 

 

35.1 seitens der Gemeindewerke „Oberes Sprottental“ bestehen 
gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen 

Bedenken. Folgende Hinweise sind zu beachten: 

Trink- und Löschwasserversorgung: 

Im Baubereich befinden sich keine öffentlichen Trinkwas-
serleitungen. 

Für die Löschwasserversorgung stehen maximal 25²/h bei 
einem erforderlichen Restdruck von 1,5 bar an gekenn-
zeichneten Hydranten für Löschzwecke durch die Feuer-
wehr zur Verfügung. 

Abwasserbeseitigung 

Im Baubereich befinden sich keine öffentlichen Abwasser-
leitungen. Vor Baubeginn sollte geklärt werden, wie das an-
fallende Oberflächenwasser auf dem Grundstück, insbe-
sondere auf dem befestigten Parkplatz abgeleitet wird, z.B. 
durch geeignete Versickerungsanlagen. 

 

 

 

entfällt 
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36 Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Ge-
meindewerke „Oberes Sprottental“ Wasser- und Ab-
wasserversorgung 

12.05.2023 

 

36.1 seitens der Gemeindewerke „Oberes Sprottental" bestehen 
gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen 

Bedenken. Folgende Hinweise sind zu beachten: 

Trink- und Löschwasserversorgung: 

Im Baubereich befinden sich keine öffentlichen Trinkwas-
serleitungen. 

Für die Löschwasserversorgung stehen maximal 25 m³/h 
bei einem erforderlichen Restdruck von 1,5 bar an gekenn-
zeichneten Hydranten für Löschzwecke durch die Feuer-
wehr zur Verfügung. 

Abwasserbeseitigung: 

lm Baubereich befinden sich keine öffentlichen Abwasser-
leitungen. Vor Baubeginn sollte geklärt 

werden, wie das anfallende Oberflächenwasser auf dem 
Grundstück, insbesondere auf dem befestigten 

Parkplatz abgeleitet wird, z.B. durch geeignete Versicke-
rungsanlagen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern 
zur Verfügung. 

Entfällt 

37 Thüringer Polizei, Landespolizeiinspektion Gera 

18.02.2021 

 

37.1 

 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 16.02.2021 zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,Freiflächenphotovol-
taikanlage Nöbdenitz Nord", gibt es seitens der Landespoli-
zeiinspektion Gera keine Einwendungen. 

entfällt 

37.2 Die Landespolizeiinspektion Gera regt an, für die Gesamt-
anlage der Photovoltaikanlage ein Sicherheitskonzept zu 
erstellen. Aus polizeilicher Sicht ist dabei auf einen perso-
nen-, verhaltens- und technisch orientierten Schutz abzu-
stellen, insbesondere in Bezug auf die Installation einer 
Einbruchsmeldeanlage, Beleuchtung und ausreichender 
Umzaunung. 

Es wird nach Inbetriebnahme der Anlage ein Zusammen-
wirken mit der zuständigen Polizeiinspektion Altenburger 
Land zur Abstimmung Gefahren abwehrender Maßnahmen 
empfohlen. 

Der Hinweis wurde zum Teil be-
rücksichtigt. Die PV-Anlage wird 
eingezäunt. Eine Beleuchtung 
und eine Einbruchsmeldean-
lage wirken dem Immissions-
schutz entgegen. 

38 AHO Thüringen e.V. 

08.03.2021 

 

38.1 Der Arbeitskreis Heimische Orchideen hat keine Einwen-
dungen oder Ergänzungen zum Bebauungsplan vorzubrin-
gen. Vorkommen heimischer Orchideen oder anderer 

entfällt 
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naturschutzfachlich wertvoller Pflanzen sind uns im Gebiet 
nicht bekannt. 

39 AHO Thüringen e.V. 

02.05.2022 

 

39.1 Nach Einsichtnahme in die vorgelegten Unterlagen hat der 
Arbeitskreis Heimische Orchideen keine Ergänzungen oder 
Einwendungen zum Bebauungsplan vorzubringen. 

Vorkommen heimischer Orchideen sind nach unserer 
Kenntnis nicht betroffen. 

entfällt 

40 Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ Thüringen e.V. 

24.03.2021 

 

40.1 Der Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf dem 
vorgesehenen Grundstück stimmen wir aus der Sicht des 
Artenschutzes zu. 

Hierbei ist besonders zu beachten, dass 
- der Boden so gering wie möglich versiegelt wird,  
- die Zwischenräume zwischen den Modulen einer be-
stimmten Pflege (aufkommende Vegetation) im Sinne des 
Artenschutzes unterzogen werden können,  
- zur Förderung von Eichechsen und Insekten unter den 
Modulen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen – 
etwa 8 bis 10 m – Sandhaufen angelegt werden, die vor-
wiegend regengeschützt sind.  

Falls notwendig, können weitere Details besprochen wer-
den. 

Der Hinweis wird aufgenommen 
und im Artenschutzgutachten 
umgesetzt. 

41 Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ Thüringen e.V. 

16.08.2021 

 

41.1 

 

Dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,,P + R mit PV-
Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße" stimmen wir aus Sicht 
des Artenschutzes zu. Wir würden es begrüßen, wenn die 
aufkommende Vegetation zwischen den Modulen mit einer 
gewissen Regelmäßigkeit innerhalb eines Jahres von 
Schafen und Ziegen abgeweidet würde. Je kürzer die Ve-
getationsstrukturen sind, umso besser wäre dies für Insek-
ten, Kleinsauger, Vögel und Reptilien.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da eine reine Bewei-
dung nicht gegeben ist. 

42 Arbeitsgruppe ARTENSCHUTZ Thüringen e.V. 

16.05.2022 

 

42.1 Auf einer Brachfläche am Bahngelände von Nöbdenitz, die 
durch eine sandgeschlammte Schotterdecke teilversiegelt 
ist, sollen eine ca. 8000 m² große Photovoltaik-Freiflächen-
anlage sowie ein ca. 1200 m² großer asphaltierter Park-
platz entstehen. Aufgrund der damit verbundenen Vollver-
siegelung sowie einer sehr starken Erhitzung bei Sonnen-
einstrahlung ist von einer Asphaltierung des Parkplatzes 
abzusehen. Hier sollte die Schotterdecke erhalten bleiben 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Parkplatz wird mit wasser-
durchlässigem Material herge-
richtet. 
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oder aber helles, wasserdurchlässiges Pflaster für die Stell-
platze verwendet werden. 

42.2 Unter den Solarmodultischen, welche in den Boden ge-
rammt werden sollen, ist eine natürliche Sukzession durch 
Kräuter und Gräser geplant. Aufgrund der starken Verdich-
tung der Schotterfläche, ist aber auch nach einer langsa-
men Begrünung mit wenig Bodenleben zu rechnen. Hier 
sollte nach Möglichkeit eine Auflockerung des Bodens er-
folgen, um die Bedingungen für bodenlebende Tiere sowie 
die Versickerungsfähigkeit des Bodens deutlich zu verbes-
sern. Die im Randbereich geplanten Lesesteinhaufen, wel-
che als Lebensraum für Zauneidechsen und Schlingnattern 
vorgesehen sind, sollten durch Sandstellen ergänzt wer-
den, um hierdurch der Zauneidechse Möglichkeiten für die 
Eiablage zur Verfügung zu stellen. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Das Artenschutzgut-
achten legt lediglich die Stein-
haufen als erforderliche Maß-
nahme festgelegt. 

43 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr 

16.02.2021 

 

43.1 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher be-
schriebene Planung werden 

Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträch-
tigt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 

entfällt 

44 Deutsche Bahn AG 

16.04.2021 

 

44.1 Zu beachten ist, dass derzeit Planungen zur Elektrifizierung 
der Strecke 6268 im Zuge der ABS Weimar-Gera-Gößnitz 
erfolgen. 

Das Vorhaben ist Bestandteil des Bundesverkehrswege-
plan. 

Die Vorplanung hierzu wurde im 1. Quartal 2021 abge-
schlossen. Mit Beginn des Planrechtsverfahren ist im Jahr 
2023 zu rechnen. 

Eine bauliche Umsetzung der Ausbaumaßnahmen wird für 
die Jahre 2026-2028 angestrebt. 

Im Bahnhof Nöbdenitz erfolgt zusätzlich die bauliche Ver-
längerung der Bahnhofsgleise zur Herstellung von gleich-
zeitigen Einfahrten mit 80 km/h in das Kreuzungsgleis 1 so-
wie Ertüchtigung der Gleis-Nutzlängen für 620-m-Güter-
züge. 

entfällt 

44.2 Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahn-
betriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzuordnen, 
dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Herstellernachweis der 
Blendfreiheit aufgenommen. 
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sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzu-
bringen. 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand 
und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 
(z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch 
z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass 
die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-
flektionseffekte erhöht werden. 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkeh-
renden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich 
Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. 
Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen 
(z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen 
Forderungen freizustellen. 

44.3 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schä-
den und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der An-
lage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurück-
zuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG so-
wie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnver-
kehrsunternehmen geltend gemacht werden können. Bei 
mit 110 kV – Bahnstromleitungen überspannten Anlagen ist 
die DB bei allen witterungsbedingten Ereignissen, z.B. 
Eisabfall von den Seilen der Hochspannungsleitung, von al-
len Forderungen freizustellen. 

Im Rahmen der TÖB Beteiligung und Vorlage der konkre-
ten Planunterlagen werden genauere Forderungen / Hin-
weise der DB AG und Ihrer Konzernunternehmen formu-
liert. 

entfällt 

45 Deutsche Bahn AG 

07.06.2022 

 

45.1 DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG, DB  

Station&Service AG und DB Energie GmbH bevollmächtig-
tes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Ge-
samtstellungnahme als Träger öffentlicher Belange zu o. g. 
Verfahren. 

entfällt 

45.2 Geltungsbereich: 

Der Geltungsbereich des o.g. B-Plans befindet sich direkt 
angrenzend bahnrechts der Strecke Gößnitz – Gera-Deb-
schütz (6268) im Bereich von ca. Bahn-km 16,275 – 16,55. 

Derzeit finden Planungen zur Elektrifizierung der Strecke 
6268 im Zuge der ABS Weimar-Gera-Gößnitz erfolgen. Das 
Vorhaben ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplan. 
Die Vorplanung hierzu wurde im 1. Quartal 2021 abge-
schlossen. Mit Beginn des Planrechtsverfahren ist im Jahr 
2023 zu rechnen. 

Eine bauliche Umsetzung der Ausbaumaßnahmen wird für 
die Jahre 2026-2028 angestrebt. 

Im Bahnhof Nöbdenitz erfolgt zusätzlich die bauliche Ver-
längerung der Bahnhofsgleise zur Herstellung von 

entfällt 
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gleichzeitigen Einfahrten mit 80 km/h in das Kreuzungsgleis 
1 sowie Ertüchtigung der Gleis-Nutzlängen für 620-m-Gü-
terzüge. 

45.3 Auf dem südlichen Flurstück 87/10 besitzt der jeweilige Ei-
gentümer des Grundstücks 87/11, Gemarkung Nöbdenitz 
ein Geh- und Fahrrecht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB. 
Bei der Zufahrt ist die Richtlinie „Anforderungen des Brand- 
und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb 
von Schienenwegen nach AEG“ des Eisenbahn-Bundes-
amtes zu beachten. Die Zuwegung 

muss im Ereignisfall für die Zwecke der Fremdrettungs-
kräfte zur Verfügung steht und eine Mindestbreite von 3,50 
m haben. Nichtöffentliche Zufahrten, die ausschließlich der 
Erreichbarkeit der Eisenbahninfrastruktur dienen, sind 
durch Absperrvorrichtungen gemäß DIN 14090 zu sichern. 
Einbauten sind im Bereich der Rettungswege nicht zuläs-
sig. Temporäre Hindernisse (z.B. im Rahmen von Baumaß-
nahmen) sollen vermieden werden (siehe Rettungsleitfa-
den). 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und die Zuwegung auf 3,5m 
breite erweitert. 

45.4 Grundsätzliches: 

Gemäß § 4 Abs. 3 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
sind Eisenbahnen verpflichtet, ihre Eisenbahninfrastruktur 
in betriebssicherem Zustand zu halten. 

Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanla-
gen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Leitungsanla-
gen, Signale, Oberleitungsmasten, Gleise, etc.) sind stets 
zu gewährleisten. Durch das Vorhaben dürfen die Sicher-
heit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört 
werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Durch das Vorhaben wird die 
Bahnstrecke nicht gefährdet 
oder gestört. 

45.5 Wir bitten um Beachtung und Einhaltung der nachfolgen-
den Bedingungen / Hinweise/ Anmerkungen 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahn-
betriebsgelände hinzugestalten. Sie sind so anzuordnen, 
dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so 
sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzu-
bringen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Herstellernachweis der 
Blendfreiheit aufgenommen. 

45.6 Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand 
und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 
(z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch 
z.B. Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass 
die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch Re-
flektionseffekte erhöht werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
und der Herstellernachweis der 
Blendfreiheit aufgenommen. 

45.7 Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkeh-
renden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich 
Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. 
Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen 
(z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen 
Forderungen freizustellen. 

Entfällt. 
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45.8 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schä-
den und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit der An-
lage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurück-
zuführen sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG so-
wie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnver-
kehrsunternehmen geltend gemacht werden können. 

entfällt 

45.9 Je nach Bauzeit wird es bei der Umsetzung der Elektrifizie-
rung zu mehr oder minder Staubentwicklung bei den Bau-
arbeiten kommen. Dies wäre bei der PV-Anlage vor dem 
Umbau Bhf Nöbdenitz (frühestens ab 2026) zu beachten. 

Es ist auszuschließen, dass Personen, Maschinen oder 
Material in den Gefahrenbereich der Gleise geraten. 

entfällt 

45.10 Sicherheit des Bahnverkehres 

1. Die direkten Beeinflussungen (Stäube, Lärm, Wegebe-
einträchtigung) sind für die Bahnkunden und für den Bahn-
betrieb selbst gering und nur so wie nötig zu halten. 

2. Einfriedungen sind dort vorzusehen, wo durch Übertritte 
auf die Gleisanlagen Leib und Leben gefährdet sind. Wenn 
Einfriedungen geplant sind, ist der Abstand größer 2,50 m 
zu Oberleitungsmasten bzw. größer 4,00 m Gleismitte ge-
fordert um keine Erdungsmaßnahmen nach RIL997.02. er-
richten zu müssen. 

3. Die Entwässerung der Grundstücke hat von den Bahn-
anlagen weg zu erfolgen. 

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase. Die Entwässerung er-
folgt innerhalb des Geltungsbe-
reichs, 

45.11 Die Errichtung der P+R Anlage ist mit der DB Station&Ser-
vice AG noch im Detail abzustimmen. 

Es ist ein Brandschutzkonzept vorzulegen. Zur Beleuch-
tung der P+R Anlage wurde noch keine Angaben gemacht.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt. Es wird keine Rechts-
grundlage benannt, weshalb 
eine Abstimmung mit der DB 
Station & Service AG erfolgen 
soll. 

45.12 Die Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sind so zu errichten, 
dass es zu keiner Zeit zu Gefährdungen des Bahnbetriebes 
kommt. Dabei sind die Ladesäulen nicht zur Gleisseite und 
mit einem Abstand möglichst 10 m zum Bahngelände auf-
zustellen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Ladesäulen werden zur 
gleisabgewandten Seite errich-
tet und der Abstand beträgt 
min. 10 m. 

45.13 Kabel und Leitungen 

DB Kommunikationstechnik GmbH 

Im Geltungsbereich befinden sich F-Kabel der DB Netz AG, 
welche ganz oder teilweise dem Eisenbahnbetrieb 

dienen. Damit unterliegen alle Veränderungen den Regula-
rien der VV BAU bzw. BAU-STE. 

Die Kabel befinden sich im sichtbaren Kabeltrog und müs-
sen für Instandhaltungszwecke zugänglich bleiben. 

Angaben zu Anlagen der Deutschen Bahn AG erfolgen nur 
auf Basis der vorhandenen Lagepläne. Die Lage der Kabel 
kann dem beigefügten Lageplan entnommen werden. Die 
Ihnen überlassenen Unterlagen bleiben Eigentum der 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da die Trassen nicht in-
nerhalb des Geltungsbereichs 
verlaufen. 
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Deutschen Bahn AG, sind vertraulich und dürfen nicht ver-
vielfältigt. 

- Die Kabeltrasse muss jederzeit für Instandhaltungs- bzw. 
Reparaturmaßnamen zugänglich bleiben. 

- Zu den Kabeltrassen muss ein Sicherheitsabstand von 
1,0 m eingehalten werden! 

- Alle TK-Anlagen sind bei der geplanten Baumaßnahme zu 
beachten, eine Beschädigung oder Beeinträchtigung ist 
auszuschließen. 

- Es dürfen über und unmittelbar neben der Trasse/erdver-
legtem Kabel keine Erdabtragungen und/oder -aufschüttun-
gen erfolgen 

45.14 Zur Sicherung der vorhandenen Kabel und Anlagen ist für 
die bauausführende Firma, auf Basis der Ausführungspla-
nung, ein Erlaubnisschein für Erdarbeiten bei der DB Netz 
AG, Humboldtstr. 25, 04105 Leipzig bei Fr. Preussler 
(Silke.Preußler@deutschebahn.com) einzuholen. Bitte ge-
ben Sie bei jedem Schriftverkehr das dazugehörige Akten-
zeiche/Vorgangsnummer  

D-0310/2022_2022015012 an. 

entfällt 

45.15 Im Auftrag der Vodafone GmbH 

Der angefragte Bereich enthält Fernmeldekabel/TK-
Anlagen der Vodafone GmbH (F 5119). Die Lage des Ka-
bels kann dem beigefügten Bestandslageplanauszug ent-
nommen werden. 

Zur Trasse muss ein Abstand von ca. 1,0 m eingehalten 
werden! 

Die Vodafone GmbH stimmt den von Ihnen geplanten Bau-
arbeiten unter folgenden Bedingungen zu: 

Zur Einleitung der Vorarbeiten für notwendige Veränderun-
gen an den vorhandenen Fernmeldeanlagen 

empfehlen wir Ihnen die baldige Beauftragung des Be-
reichs Vertrieb der Vodafone GmbH. 

Kontakt zur Vodafone GmbH: 

Vodafone GmbH Frau Meincke; Attilastraße 61-67; 12105 
Berlin, Tel.: 030/754757229; Fax: 0351 8320707;  

e-mail: kne.o@vodafone.com 

Diese Auskunft bezieht sich nur auf das beantragte Vorha-
ben und auf den beantragten Baubereich. Die Ihnen über-
lassenen Unterlagen bleiben Eigentum der Vodafone 
GmbH und sind vertraulich. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da die Trassen nicht in-
nerhalb des Geltungsbereichs 
verlaufen. 

45.16 DB Energie GmbH 

Es gibt keine Kabel und Anlagen der DB Energie GmbH im 
Geltungsbereich. 

 

 

entfällt 
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Verfahren 

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für 
alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche 
aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb 
des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf 
Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben. 

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebe-
ner Zeit zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren 
zu beteiligen. 

 

46 Deutsche Bahn AG 

07.06.2022 

 

 

46.1 die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG und 
DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme zum Verfah-
ren. 

Zum B-Plan wurde letztmalig am 07.06.2022 (TOEB-TH-
22-132404) eine Stellungnahme von Seiten der DB AG, DB 
Immobilien abgegeben.  

Diese Stellungnahme gilt weiterhin vollumfänglich.  

Die Stellungnahme wurde unter 
Punkt 45 in die Abwägung ein-
gestellt. 

 

 

 

 

46.2 Verfahren  

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten bauli-
chen Anlagen haben nach den anerkannten Regeln der 
Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschrif-
ten, technischen Bedingungen und einschlägigen Regel-
werke zu erfolgen.  

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für 
alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche 
aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb 
des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf 
Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben. 

Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse zu gegebe-
ner Zeit zuzusenden und uns an dem weiteren Verfahren 
zu beteiligen. 

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase. 

47 Eisenbahn-Bundesamt 

22.02.2021 

 

47.1 Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststel-
lungsbehörde für die Betriebsanlagen und die Bahnstrom-
fernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen 
des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob 
die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorha-
ben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes über die Eisen-
bahnverkehrsverwaltung des Bundes berühren. 

entfällt 
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Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden hinsicht-
lich des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „P+R mit PV- Anlage Nöbdenitz 
Bahnhofstraße“ nicht berührt. Insofern bestehen keine Be-
denken. 

48 

 

Thüringer Forstamt Weida 

22.04.2021 

 

48.1 bezüglich Ihrer Bitte vom 16.2.2021 zur behördlichen Stel-
lungnahme zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „P+R 
mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ teile ich Ihnen 
mit, dass im Rahmen der anhängenden Planzeichnung 
waldgesetzliche Belange nicht betroffen sind. Das Forstamt 
Weida erhebt als zuständige Untere Forstbehörde daher 
keine Forderungen. Die krankheitsbedingt verspätete Be-
antwortung bitte ich zu entschuldigen. 

entfällt 

49 GDMcom GmbH 

17.02.2021 

 

49.1 bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt 
GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für die folgen-
den Anlagenbetreiber: 

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle - nicht betroffen - 
Auskunft Allgemein 

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen- 

Sachsen) ¹ Schwaig b. Nürnberg - nicht betroffen - Aus-
kunft Allgemein 

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen Aus-
kunft Allgemein 

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig - nicht betroffen - Aus-
kunft Allgemein 

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer 
und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thürin-
gen-Sachsen GmbH („FGT“), der Erdgasversorgungsge-
sellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erd-
gastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (ETG). 

entfällt 

49.2 2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentü-
merin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz 
Gas AG, Leipzig, im Zuge gesetzlicher Vorschriften zur 
Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunter-
nehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem Ge-
schäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf 
die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr firmie-
rend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertra-
gen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht 
mehr Eigentümerin. 

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und 
nur für die Anlagen der vorgenannten 

entfällt 



Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie Anregungen zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „P+R mit PV-Anlage Nöbdenitz Bahnhofstraße“ der Stadt Schmölln aus der 
Anhörung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs.1 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung 19.07.2021bis 20.08.2021,18.04.2022 
bis 20.05.2022 und vom 22.05.2023 bis 23.06.2023 nach § 3 Absatz 2 BauGB 
 

Stand: September 2023  Seite 78 von 84 

Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber 
gerechnet werden muss, bei denen weitere Auskünfte ein-
zuholen sind! 

49.3 -ONTRAS Gastransport GmbH 

-Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) 

-VNG Gasspeicher GmbH 

-Erdgasspeicher Peissen GmbH 

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und 
keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 

Anlagenbetreiber/s. 

Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder 
verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine 
erneute Anfrage durchzuführen. 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vor-
gesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig - 
also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute 
Anfrage zu erfolgen. 

Weitere Anlagenbetreiber 

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anla-
gen Dritter befinden können, für die GDMcom für die Aus-
kunft nicht zuständig ist. 

entfällt 

50 GDMcom GmbH 

22.05.2023 

 

50.1 bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt 
GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 

die folgenden Anlagenbetreiber: 

Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle - nicht betroffen - 
Auskunft Allgemein 

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen- 

Sachsen) ¹ Schwaig b. Nürnberg - nicht betroffen - Aus-
kunft Allgemein 

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig nicht betroffen Aus-
kunft Allgemein 

VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig - nicht betroffen - Aus-
kunft Allgemein 

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer 
und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thürin-
gen-Sachsen GmbH 

entfällt 
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(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft 
Thüringen- 

Sachsen mbH (ETG). 

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer 
und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thürin-
gen-Sachsen GmbH 

(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft 
Thüringen-Sachsen mbH (ETG). 

50.2 2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentü-
merin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz 
Gas AG, Leipzig, im Zuge gesetzlicher Vorschriften zur 
Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunter-
nehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum an den dem Ge-
schäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf 
die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 

firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Ei-
gentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuord-
nenden Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH 
übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit 
nicht mehr Eigentümerin von Energieanlagen. 

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und 
nur für die Anlagen der vorgenannten Unternehmen, so 
dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet wer-
den muss, bei denen weitere Auskünfte einzuholen sind! 

entfällt 

50.3 -ONTRAS Gastransport GmbH 

-Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) 

-VNG Gasspeicher GmbH 

-Erdgasspeicher Peissen GmbH 

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und 
keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben genannten 

Anlagenbetreiber/s. 

Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Auflage: 

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder 
verlagert werden oder der Arbeitsraum die dargestellten 
Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine 
erneute Anfrage durchzuführen. 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vor-
gesehen sind, hat durch den Bauausführenden rechtzeitig 

- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute 
Anfrage zu erfolgen. 

Weitere Anlagenbetreiber 

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anla-
gen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 

entfällt 
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Auskunft nicht zuständig ist. 

51 Landesjagdverband Thüringen e. V 

16.02.2021 

 

51.1 seitens des Landesjagdverbandes Thüringen e. V. beste-
hen hinsichtlich des o.g. Vorhabens 

keine Einwände. 

entfällt 

52 Industrie- und Handelskammer Ostthüringen zu Gera 

18.03.2021 

 

52.1 Ziel der Planung ist die Errichtung einer Freiflächenphoto-
voltaikanlage in Kombination mit mehreren Parkplätzen für 
Pkw, Krad und Fahrräder am nördlichen Rand der Ortslage 
Nöbdenitz. 

Das Plangebiet liegt unmittelbar nördlich der DB-
Kursbuchstrecke 540 (Erfurt)-Gera-Altenburg-(Glauchau), 
direkt am Haltepunkt Nöbdenitz der RE-Linie 3 Erfurt-Alten-
burg und ist über die Bahnhofstrage direkt an das Öffentli-
che Straßennetz angebunden. 

Grundsätzlich erscheint die mit Hilfe der Planung ange-
strebte Entwicklung einer Freiflächen-PV-Anlage in Kombi-
nation mit Park-and-Ride-Plätzen als eine sinnvolle Nut-
zungsmöglichkeit für dieses brachliegende Areal. 

Im näheren Umfeld des Plangebietes befinden sich meh-
rere Mitgliedsunternehmen der IHK Ostthüringen. Eine Be-
einträchtigung dieser erwarten wir durch eine Umsetzung 
der Planung aktuell jedoch nicht. 

Im Zuge der weiteren Planung sollten, wenn möglich, die 
täglichen Ein- und Aussteigerzahlen am Haltepunkt Nöbde-
nitz überprüft werden, um den potentiellen Park-and-Ride-
Platz angemessen groß gestalten zu können. 

Insgesamt erwarten wir durch eine Umsetzung der Planung 
positive Auswirkungen für die gewerbliche Wirtschaft. Sei-
tens der IHK Ostthüringen zu Gera bestehen daher keine 
Einwände gegen die Aufstellung des o. g. Bebauungspla-
nes. 

entfällt 

53 Verwaltungsgemeinschaft Sprottental 

24.03.2021 

 

53.1 nach Rücksprache mit den bezüglich des o.g. Verfahrens 
anzuhörenden Nachbargemeinden Löbichau, Posterstein, 
Thonhausen und Vollmershain teilen wir Ihnen mit, dass 
seitens dieser Gemeinden keine Bedenken, Hinweise und 
Anregungen ergehen. 

entfällt 

54 Verwaltungsgemeinschaft Sprottental, Gem. Löbichau 

15.06.2023 

 

54.1 bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 12.05.2023 zum Ent-
wurf des o. g. Bebauungsplanes teilen wir Ihnen im 

entfällt 
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Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
mit, dass seitens der Gemeinde Löbichau keine Bedenken, 
Hinweise und Anregungen ergehen. 

Die Belange der Gemeinde Löbichau wurden bei der Pla-
nung berücksichtigt. 

55 Verwaltungsgemeinschaft Sprottental, Gem. Poster-
stein 

15.06.2023 

 

55.1 bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 12.05.2023 zum Ent-
wurf des o.g. Bebauungsplanes teilen wir Ihnen im Rahmen 
der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit, dass 
die Belange der Gemeinde Posterstein bei der Planung be-
rücksichtigt wurden. Seitens der Gemeinde Posterstein er-
gehen keine Bedenken, Hinweise und Anregungen. 

entfällt 

56 Verwaltungsgemeinschaft Sprottental, Gem. Thonhau-
sen 

15.06.2023 

 

56.1 bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 12.05.2023 zum Ent-
wurf des o. g. Bebauungsplanes teilen wir Ihnen im Rah-
men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit, 
dass seitens der Gemeinde Thonhausen keine Bedenken, 
Hinweise und Anregungen ergehen. 

Die Belange der Gemeinde Thonhausen wurden bei der 
Planung berücksichtigt. 

entfällt 

57 Verwaltungsgemeinschaft Sprottental, Gem. Vollmers-
heim 

15.06.2023 

 

57.1 bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 12.05.2023 zum Ent-
wurf des o. g. Bebauungsplanes teilen wir Ihnen im Rah-
men der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit, 
dass seitens der Gemeinde Vollmershain keine Bedenken, 
Hinweise und Anregungen ergehen. 

Die Belange der Gemeinde Vollmershain wurden bei der 
Planung berücksichtigt 

entfällt 

58 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

10.03.2021 

 

58.1 

 

aus unserer Sicht sind keine besonderen Festlegungen er-
forderlich, die im Bebauungsplan hinterlegt werden müs-
sen.  

entfällt 

58.2 Selbstverständlich sind jedoch vor Baubeginn Schacht-
scheine erforderlich. 

 

 

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase. 
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59 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 

03.08.2023 

 

59.1 Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen un-
sererseits keine grundsätzlichen Bedenken.  

• Stellungnahme Nieder- und Mittelspannungsanlagen  

Bei uns laufen aus netzplanerischer Sicht keine Planungen, 
die bei Ihrer Maßnahme zu berücksichtigen sind. Im Be-
bauungsgebiet betreiben wir Verteilungsanlagen des Nie-
derspannungsnetzes. Für Planungszwecke erhalten Sie 
eine Bestandsplankopie. Die Übergabe des Bestandspla-
nes ersetzt nicht das Schachtscheinverfahren. 

Werden durch Ihre Baumaßnahmen Umverlegungen der 
Anlagen notwendig, so sind die Kosten dafür vom Veran-
lasser zu übernehmen, soweit keine anderen Regelungen 
Anwendung finden. Ein entsprechender Antrag ist frühest-
möglich an uns zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche 
Veränderungen der Tiefenlagen der Kabel.  

Der Aufbau des inneren Versorgungsnetzes der envia Mit-
teldeutsche Energie AG erfolgt auf der Grundlage der Be-
darfsanmeldungen der Kunden. Beachten Sie bitte, dass 
zur Einleitung von Maßnahmen hinsichtlich Planung und 
Errichtung des Versorgungsnetzes ein offizieller Antrag auf 
Versorgung vorliegen muss, der bewirkt, dass es zu einem 
Angebot der vom Antragsteller zu übernehmenden Kosten 
kommt. Hierzu wenden Sie sich bitte an den Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH, Netzregion West-Sachsen / 
Netzvertrieb , Friedrich-Ebert-Straße 26, 04416 Markklee-
berg oder an E-Mail Netzkunden-Bezug@mitnetz-strom.de 

entfällt 

59.2 Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum 
in den schwächer befestigten Flächen (Fuß- und Radwege 
oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 
"Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen 
Flächen" zu beachten. Die envia Mitteldeutsche Energie 
AG beansprucht eine Trassenbreite von 0,80 m.  

Die geplanten Trassen und Standorte mit den dazugehöri-
gen Schutzstreifen sind in den Bebauungsplan aufzuneh-
men und auszuweisen. Dabei sind für Kabeltrassen 2,0 m, 
Niederspannungsfreileitungen 6,0 m und Mittelspannungs-
freileitungen 15,0 m Schutzstreifen in Ansatz zu bringen.  

Der Hinweis wurde berücksich-
tigt und der Schutzstreifen in 
den Bebauungsplan aufgenom-
men. 

59.3 Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen 
ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten und in die-
sem Bereich sind Wurzelschutz- Platten/Folie einzubauen. 
Im Schutzstreifen der Freileitungen darf es nur eine maxi-
male Wuchshöhe von 4 m erreichen. 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da keine Anpflanzun-
gen vorgesehen sind. 

59.4 Zur Beurteilung des Vorhabens (Bezug und Einspeisung) 
sind nachfolgende Unterlagen einzureichen:  

• „Anmeldung zum Netzanschluss“ (ANA) sowohl für den 
Bezug als auch für die Einspeisung in das Netz von 
MITNETZ STROM (über Ihren Elektromontagebetrieb),  
• Datenblatt der Eigenerzeugungsanlage (EEA)  

Der Hinweis betrifft die Bau-
phase. 
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• Lageplan mit Kennzeichnung der Grundstücksgrenzen 
und des Einbauortes der Einspeiseanlage  
• Angaben zum Eigenbedarf der Anlage.  

Weitere Informationen zur Einreichung von Eigenerzeu-
gungsanlagen (EEA) finden Sie unter http://www.mitnetz-
strom.de/ebene_b/stromerzeugung anschluss erzeuguns-
anlagen.html („Schritt für Schritt zum Netzanschluss“).  

Die vollständigen Unterlagen reichen Sie bitte an: 

59.5 Generell bitten wir Sie, Ihre Planung an die vorhandenen 
Anlagen der enviaM-Gruppe so anzupassen, dass Umver-
legungsarbeiten entfallen. Der Erhalt der Anlagen ist vor-
rangig zu prüfen. Sollten Umverlegungen von Anlagen den-
noch unumgänglich sein, sind Abstimmungen zur Erarbei-
tung einer technischen Lösung in der Planungsphase mit 
uns zu führen. Anschließend ist die bestätigte Ausführungs-
planung zur Vorbereitung und Durchführung der abge-
stimmten Baumaßnahme an die vorgenannten Ansprech-
partner zu übergeben.  

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da keine Umverle-
gungsarbeiten erforderlich sind. 

59.6 • Stellungnahme Hochspannungsanlagen, Fernmeldeanla-
gen und Anlagen der envia THERM  

Im angegebenen Bereich befinden sich keine 110-kV-Anla-
gen der envia Mitteldeutsche Energie AG, keine Anlagen 
der envia TEL GmbH und keine Anlagen der envia THERM 
in Bestand und Planung.  

Nach Einarbeitung aller Forderungen und Hinweise bitten 
wir um Vorlage eines bestätigten Bebauungsplanes sowie 
der Regelquerschnitte öffentlicher Straßen. 

Bitte beachten Sie unsere E-Mail-Adresse: TOEB-West-
Sachsen@Mitnetz-Strom.de 

entfällt 

60 Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH 

23.05.2023 

 

60.1 

 

 

Nach der Durchsicht der von Ihnen eingereichten Unterla-
gen konnten wir feststellen, dass sich in dem von Ihnen 
ausgewiesenen Planungsbereich keine Versorgungsanla-
gen befinden, weshalb wir Ihrer Maßnahme ohne Auflagen 
uneingeschränkt zustimmen.  

Da unser Anlagenbestand ständigen Änderungen und Er-
weiterungen unterliegt, hat diese Stellungnahme eine Gül-
tigkeit von 2 Jahren ab Ausstellungsdatum.  

Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt 
von diesem Schreiben unberührt. 

entfällt 

61 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband 
Thüringen e.V. 

02.03.2021 

 

61.1 Die Belange der SDW werden durch den o.g. vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan nach § 12 BauGB nicht berührt. 

entfällt 
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62 Stadtverwaltung Gößnitz 

19.07.2021 

 

62.1 die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist am 06.Juli 
2021 zu o.g. Vorhaben bei uns eingegangen. 

Seitens der Stadtverwaltung Gößnitz ergehen folgende 
Hinweise: 

1. Für den Nachweis der Erfüllung der Planungsgrundsätze 
nach § 50 BImSchG ist ein Blendgutachten in Bezug auf 
die Bahnstrecke Gera — Gößnitz zu erstellen. 

Der Hinweis wird berücksichtigt 
-auch wenn es nicht der Belang 
der Stadt Gößnitz betrifft. Es 
wird die Blendfreiheit durch den 
Hersteller nachgewiesen. 

62.2 2. Da der Plan nicht aus einem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt wird, sind die Verfahrensvermerke auf der Planzeich-
nung zu überarbeiten 

Der Hinweis wird nicht berück-
sichtigt, da dieser zum einen 
nicht die Belange der Stadt be-
rühren und zum anderen nicht 
klar wird, was mit der Überar-
beitung der Verfahrensver-
merke gemeint ist. 

63 Wismut GmbH, Bereich Sanierung Ronneburg 

19.10.2021 

 

63.1 

 

Wir können Ihnen mitteilen, dass seitens der Wismut GmbH 
keine Einwände gegen das Vorhaben bestehen. Interessen 
unseres Unternehmens sind nicht betroffen. 

entfällt 

64 Gewässerunterhaltungsverband Pleiße/Schnauder 

21.04.2022 

 

64.1 Die Gewässerunterhaltung wird durch die Umsetzung des 
Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. Daher stimmt der 
GUV Pleiße/Schnauder dem vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integriertem Vorhaben- und Erschließungs-
plan Sondergebiet Solarenergie „P+R mit PV-Anlage Nöb-
denitz Bahnhofstraße der Stadt Schmölln zu. Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

(Umweltbericht) sind aus Sicht des GUV Pleiße/Schnauder 
ausreichend. 

entfällt 

65 Stadt Schmölln, Stadtbrandmeister 

15.08.2022 

 

65.1 hinsichtlich ihrer Anfrage zum Bauprojekt, P+R Parkplatz in 
Verbindung mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage, gibt 
es aus Sicht der Feuerwehr keine bedenken. 

Die Löschwassermenge ist ausreichend. 

 

entfällt 

 

 


